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ACE COMFORT+
Verbesserte Leistungen

und ein neuer Tarif!

IAA MOBILITY  
Ist das neue Konzept

aufgegangen? Eine Bilanz

Fahrbericht VW ID.4  
Alltagstaugliches Elektro-SUV

unter die Lupe genommen

ALLES RUND UM 
REIFEN

Wohin die Entwicklung geht und was jeder 
über Reifen wissen muss.



Markenartikel 
zu Bestpreisen

Flauschig-weiche Herren-
Strickfl eece-Jacke 

Größen
M L XL XXL 3 XL

• Strapazierfähig aus 100%
Polyester • Außen supersofte
Strickoptik • Innen flauschig
weiches Fleece • Frontreiß-
verschluss mit Windschutz
• Zwei senkrechte Reißver-
schluss-Taschen an der Front
• Wind und wasserabweisend
• Elastische Bündchen
¬ F z L X

Flauschig-weiche Herren-
Strickfl eece-Jacke 

29. 99
€

Sie sparen € 50,-
gegenüber dem UVP*

UVP*-Preis 79,99
Personalshop-Preis 39,99

NEUKUNDEN-PREIS

Atmungsaktiv und 
schnelltrocknend

„Tolles Produkt!“
Tragekomfort, Passform, Aussehen, 

es passt einfach alles. Wird sicher mein 
Lieblingsbekleidungsstück.

Mehr Bewertungen online

Das sagen Kunden:

anthrazit-
melé

dunkelblau-
melé

grau-
melé

Atmungsaktiv und 
schnelltrocknend

Markenartikel 
zu Bestpreisen

Neu für Sie zum
Kennenlernen: 

bis zu 62% Preisvorteil!A
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* Stattpreise beziehen sich auf unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz fi nden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „Wenn und Aber“ H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard H Bestpreis-Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

#

Gleich einsenden an:
Personalshop
Bahnhofstraße 500
82467 Garmisch-P.

   & 0 69 / 92 10 110Bestellen leicht gemacht!
bestellen@personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):  Frau  Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geb. Datum:  E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,99

Menge Art.-Nr. Größe Artikelbezeichnung NEUKUNDEN-
PREIS

62.241.380 Strickfl eece-Jacke grau-melé € 29,99
62.241.393 Strickfl eece-Jacke dunkelblau-melé € 29,99
62.241.407 Strickfl eece-Jacke anthrazit-melé € 29,99

BESTELLSCHEIN                  mit 30 Tage RückgaberechtD 3 0 5 9 5FAX 069 / 92 10 11 800

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus 
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16,
Tel: 069 / 92 10 110, Fax: 069 / 92 10 11 800, offi ce@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem 
Tag, an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem Wide rruf 
zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von insgesamt 
30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befi ndet. 
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol.

Neukunden-Rabatt 
25%
auf ALLE Artikel!

www.personalshop.com
25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

SO SPAREN SIE 25%:
1. Loggen Sie sich mit Ihrem PIN-Code                          im Shop ein.
2. Ihr 25% Rabatt wird automatisch bei allen Artikeln berücksichtigt.
3. Schließen Sie Ihre Bestellung ab!

D 3 0 5 9 5

#
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ZEIT FÜR NEUES

Seit 2018 gelten unsere aktuellen Mitgliedstarife ACE Classic und ACE Comfort.  

Darüber hinaus konnten wir vier Jahre unsere Beiträge stabil halten. Mit der Zeit ha-

ben sich aber die Erwartungen unserer Mitglieder an ihren ACE verändert. Ebenso 

die Welt der Mobilität. Unser Aufsichtsrat hat daher den Weg frei gemacht, unsere 

Leistungen auszuweiten: Ab Januar 2022 gibt es einen weiteren Mitgliedschafts-

tarif: ACE Comfort+. Damit bieten wir eine weitere Leistungssteigerung zum Tarif 

ACE Comfort. Außerdem können Sie Ihre Mitgliedschaft mit zwei individuellen 

Bausteinen kombinieren. Zum einen zur Absicherung Ihrer Wohnung im Notfall 

und zum anderen für Ihren Camper. Neu ist auch, dass bereits in der ACE-Classic-

Mitgliedschaft Ihr Fahrrad abgesichert ist. Darüber hinaus sind viele Leistungsum-

fänge verbessert: das Abschleppen in Ihre Wunschwerkstatt, die Erstattungen für 

Fahrtkosten oder die Leistungen bei Mietwagen und vieles mehr. Details finden Sie 

in diesem Heft. Wir freuen uns, noch besser für Sie da zu sein, damit Sie unterwegs 

so sicher sind wie zu Hause. Bleiben Sie gesund.                                      Und weiter geht‘s.

EDITORIAL
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Alle wichtigen Infos zu unseren 

verbesserten Leistungen und den 

neuen ACE-Tarifen haben wir  

für Sie zusammengestellt.

STEFAN HEIMLICH

Vorsitzender

48
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VERKEHR IM FLUSS

Über sieben Brücken musst 

du … schwimmen? Wer in 

den Niederlanden östlich 

von Amsterdam die N302 gen 

Norden fährt, passiert das 

Aqueduct Veluwemeer. Seit 

2002 dient hier die Brücke 

nicht dazu, die Straße über 

das Wasser zu führen, son-

dern umgekehrt, das Wasser 

über die Straße. Drei Meter 

tief, 19 Meter breit und 25 

Meter lang ist der Kanal, der 

die Binnenseen Veluwemeer 

und Wolderwijd verbindet. 

Er bietet damit genug Platz 

für kleinere Segelschiffe und 

Motorboote. Kaum 500 Meter 

weiter führt wieder eine klas-

sische Brücke über den See. 

Wer beide Konstruktionen 

passiert, befindet sich dann 

übrigens auf dem Flevopol-

der, der größten künstlichen 

Insel der Welt.



LÄRMBLITZER IN FRANKREICH
Ab November wird in Frankreich nicht nur die 

Geschwindigkeit, sondern auch der Lärm von Ver-

kehrsteilnehmenden gemessen. Das neue Gerät 

heißt „Méduse“, was Qualle bedeutet, und genau 

so sieht es auch aus. In Paris und sieben weiteren 

Städten wird sie ihre Mess-Tentakel ausstrecken. 

Mehrmals pro Sekunde registriert das Radar die 

Lautstärke und auch aus welcher Richtung der 

Lärm kommt. Nach erfolgreicher Testphase soll 

eine Kamera mit Kennzeichenlesegerät integriert 

werden. So können, wie beim regulären Blitzer 

auch, die Halter der Fahrzeuge ermittelt und Buß-

gelder verhängt werden. Langfristig soll Médu-

se aber nicht nur in Metropolen, sondern auch 

in  Ausflugsregionen  zum  Einsatz  kommen,  die 

vor allem bei Motorradfahrerinnen und Motor-

radfahrern beliebt sind.

 

NEUE FÜHRERSCHEINE
Bis spätestens Januar 2033 müssen alle Führerscheine, die 

vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gegen die neue EU-

Version umgetauscht werden. Die Fristen dafür regelt ein Stu-

fenplan, der bereits 2022 in Kraft tritt. Wer zwischen 1953 und 

1958 geboren wurde und einen Führerschein besitzt, der bis 

einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, muss seine 

„Pappe“ demnach bis zum 19. Januar 2022 umtauschen. Zustän-

dig ist die Führerscheinbehörde des jeweiligen Wohnsitzes. Für 

den Umtausch werden ein gültiger Personalausweis oder Reise-

pass, ein biometrisches Passfoto und der aktuelle Führerschein 

benötigt. Bei Papierführerscheinen, die nicht von der Behörde 

des aktuellen Wohnsitzes ausgestellt wurden, ist zusätzlich 

eine sogenannte Karteikartenabschrift notwendig. Diese kann, 

je nach ausstellendem Amt, beispielsweise online, postalisch 

oder per Fax beantragt werden. Die Gebühr  für den Umtausch 

soll nach heutigem Stand jeweils 25 Euro betragen. Dazu kom-

men die Kosten für ein neues Passfoto. Wer die Frist für den Um-

tausch verstreichen lässt und danach weiter mit seinem alten 

Führerschein unterwegs ist, riskiert künftig ein Verwarngeld in 

Höhe von 10 Euro.
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… verbleites Benzin sind 

weltweit noch vorrätig. 

Im Juli wurden in Algerien 

die letzten Tropfen des 

schädlichen Kraftstoffs 

vertankt. In der EU ist 

dieser schon seit dem Jahr 

2000 verboten.

Zahl des Monats

0 LITER



ROBOTER RECYCELT AKKUS
E-Mobilität ist erst wirklich nachhaltig, wenn die verbauten Akkus 

auch recycelt werden. Besonders aufwendig ist dabei die Demontage 

der Stromspeicher. Nur sehr wenige Lithium-Ionen-Batterien werden 

überhaupt  recycelt und oft sind die Prozesse nicht automatisiert. Ein 

Team des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) hat nun einen Robo-

ter entwickelt, der alte Akkus automatisch auseinanderbaut, und zwar 

bis auf die einzelnen Zellen. Diese können dann entweder weiter zer-

legt oder ertüchtigt in neue Speicher eingebaut werden. Der Roboter 

soll dabei etwa zehnmal so schnell sein wie ein Mensch. Wichtig sei 

allgemein, dass in Zukunft bereits beim Erstellen des Antriebs auch an 

die Demontage gedacht wird, so das ORNL. So wird die Wiederverwer-

tung wirtschaftlich und damit auch attraktiv.

 

STRENGERE FÖRDERUNG 
FÜR PLUG-IN-HYBRIDE
Ab 2022 werden Autos mit  Plug-in-Hybrid-Antrieb nur 

noch gefördert, wenn sie eine elektrische Mindestreichweite 

von 60 Kilometern, ab 2025 von 80 Kilometern haben. Alternativ 

muss ein begrenzter CO2-Ausstoß von maximal 50 Gramm pro 

Kilometer nachweisbar sein. Beschlossen wurde das Vorgehen 

bereits im November 2020. Der ACE fordert den Stopp der staat-

lichen Förderung aller Plug-in-Hybrid-Pkw. Sie sind nur eine 

Übergangstechnologie. Ihr mangelhafter Beitrag zum Klima-

schutz rechtfertigt keine finanzielle Subventionierung.

 

GOOGLE STELLT 
„ANDROID AUTO“ EIN
Mit dem System „Android Auto” lassen sich Funk-

tionen eines Smartphones mit dem Infotainmentsystem 

in Autos nutzen.  Entwickler Google stellt diese App nun 

beim nächsten Update des Betriebssystems ein. Stattdes-

sen soll der „Driving Mode“ des Google Assistant verwen-

det werden, mit dem ebenfalls Telefongespräche und die 

Musikwiedergabe gesteuert werden können. Im Infotain-

mentsystem selbst bleibt die App weiter verfügbar.
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EIN ZWEITES LEBEN FÜR 
AKKUS 
Was tun mit ausgemusterten Stromspeichern aus E-Autos? 

Ford testet derzeit, ob diese als Zwischenspeicher für Stadtbah-

nen genutzt werden können. Mit der Bremskraft der Bahnen 

sollen die Speicher aufgeladen werden. An speziellen „Strom-

Tankstellen“ soll die gespeicherte Energie genutzt werden, 

um wiederum batterieelektrische Busse und E-Fahrzeuge zu 

laden. Mit sechs Batterie-Paketen lässt sich so immerhin eine 

Speicherkapazität von 300 kWh generieren. Das Projekt, das in 

Zusammenarbeit mit den Kölner Verkehrs-Betrieben und dem 

Energieanbieter RheinEnergie durchgeführt wird, soll zeigen, 

ob diese Art Tank-Stellen einen sinnvollen Baustein zum Aus-

bau der Ladeinfrastruktur liefern können.

NEUE BUSSGELDER
Seit dem 1. September gelten in Österreich neue Buß-

gelder bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Relevant ist 

das auch für deutsche Reisende, die im alpinen Nachbarland 

Urlaub machen, denn die Strafen können auch von den deut-

schen Behörden eingetrieben werden. Statt bisher maximal 

2.180 Euro sind in Österreich nun bei stark überhöhter Ge-

schwindigkeit bis zu 5.000 Euro Strafe möglich. Entsprechend 

wurden auch die Minimalsätze erhöht. Wer mehr als 30 km/h 

zu schnell fährt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 150 

Euro rechnen, bei 40 km/h innerorts bzw. 50 km/h außerorts 

mit 300 Euro. Ist das Tempolimit innerorts um 80 km/h und 

außerorts um 90 km/h überschritten, handelt es sich um ein 

Vergehen „unter besonders gefähr-

lichen Verhältnissen“, bei dem 

zusätzlich zur Geldstrafe 

ein Fahrverbot von sechs 

Monaten verhängt wird. 

Wie hoch die Geldbuße 

im Einzelfall wird, liegt 

im Ermessen der jeweils 

zuständigen Behörde, da 

Österreich im Gegensatz 

zu Deutschland keine ein-

heitlichen Regelungen hat.

 

CAMPEN MIT CONCIERGE-SERVICE Glamouröses Camping, sogenanntes „Glam-

ping“, liegt voll im Trend. Renault hat mit 

seiner Studie „Hippie Caviar Hotel“ nun 

auf dem Caravan Salon in Düsseldorf be-

wiesen, wie viel Luxus darin stecken kann. 

Der vorgestellte Camper-Van ist nicht nur 

mit einer Lounge und Ledermöbeln ausge-

stattet. Auf dem Dach ist eine kleine Terras-

se mit faltbaren Sesseln zum Sonnenbaden 

eingerichtet. Zusätzlich gibt es ein separa-

tes Logistikmodul mit Nasszelle und mobi-

ler Außenterrasse. Angedacht ist in diesem 

Konzept außerdem ein Concierge-Service 

mit Drohnenlieferung. Eine Serienproduk-

tion ist allerdings nicht geplant.
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Die Tretroller erreichen zwar keine ho-

hen Geschwindigkeiten, aber wer sie im al-

koholisierten Zustand fährt, stellt für alle 

Verkehrsteilnehmenden eine große Gefahr 

dar. Im schlimmsten Fall entsteht weit 

mehr als ein Blechschaden. Ein Reaktions-

test ist eine gute Möglichkeit, dem vorzu-

beugen. Deswegen ist ein „Drogentest“ bei 

E-Scootern ein wichtiger Schritt für mehr 

Verkehrssicherheit. Die bisherigen Kont-

rollen mit richtigen Alkoholtests müssen 

aber weiter von der Polizei durchgeführt 

werden. Denn ob Auto, Rad oder E-Scooter 

– Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu 

suchen.

Florian Ladenburger

Redaktion

Philipp Meier

Redaktion

Immer öfter sorgen E-Scooter in Groß-

städten für heftige Diskussionen. Laut 

Statistischem Bundesamt war Alkohol-

einfluss 2020 die häufigste Unfallursache 

bei den elektrischen Tretrollern und al-

lein in Köln wird vermutet, dass Hunderte 

E-Scooter im Rhein versenkt wurden. Der 

Anbieter Voi führt nun freiwillig eine Art 

Drogentest ein. Wer in den Nachtstunden 

eine Fahrt auf dem Roller unternehmen 

möchte, muss erst einen Reaktionstest 

absolvieren. Dieser läuft über die App, mit 

der ein Roller angemietet werden kann. 

Bestehen die Nutzenden den Test nicht, 

weist die App darauf hin, wie gefährlich es 

ist, unter Einfluss von Alkohol oder Dro-

gen einen Roller zu nutzen. Das Gefährt 

kann anschließend dennoch benutzt wer-

den. In München haben bei ersten Tests 

trotzdem 20 Prozent der Nutzerinnen und 

Nutzer auf eine Fahrt verzichtet.

FREIWILLIGE 
KONTROLLE

MAGAZIN MEINUNGEN
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Drogentest für E-Scooter. Soll das Mieten eines elektrischen 
Rollers durch einen digitalen Reaktionstest reguliert werden?

Ein freiwilliger  „Drogentest“ bei E-

Scootern macht keinen Sinn. Die Idee ist 

gut. Das Konzept dahinter inkonsequent. 

Denn das Fahrzeug funktioniert auch bei 

negativem Testergebnis. Und mal ehrlich, 

wer stark alkoholisiert ins Auto steigt, 

wird sich bei einem E-Scooter wahr-

scheinlich auch nicht anders verhalten 

und trotzdem fahren. Selbst dann, wenn 

er den Test absolviert hat. Spannend zu 

wissen wäre, ob die Testdaten protokol-

liert werden und was bei einem Unfall 

passiert. Trägt der Betreiber nicht zumin-

dest eine moralische Mitschuld? Schließ-

lich wusste er davon ...
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MORGEN   REDEN REIFEN MIT
Der Reifen von morgen 

läuft ohne Luft. Er besteht 
aus Löwenzahn und Sojaöl, 

kommt aus dem 3D-Drucker 
und kommuniziert nicht 

nur mit dem ESP, sondern 
auch mit anderen Verkehrs-

teilnehmern. Vieles davon 
klingt nach Science-Fic-
tion, aber manches soll 

bald in Serie gehen.

Natürlich fahren wir heute die bes-

ten Reifen, die es jemals gab, die 

Ergebnisse der Reifentests zei-

gen es: Echte Verlierer sind selten gewor-

den. Und doch gehören die Reifen zu den 

Bauteilen, die sich seit der Kreidezeit des 

Automobils nicht grundlegend verändert 

haben. Ein Reifen besteht noch immer zu 

40 Prozent aus Kautschuk, reagiert aller-

gisch auf falschen Luftdruck und produ-

ziert jede Menge Abrieb, der in der Luft, 

im Boden und im Wasser landet. Durch 

E-Autos wird das Problem nicht kleiner, 

weil sie an ihren Akkupaketen schwer 

zu tragen haben. Und mit dem Gewicht 

steigt natürlich auch der Abrieb – ebenso 

wie mit dem hohen und früh einsetzen-

den Drehmoment, das ja eigentlich zu den 

großen Vorzügen der Stromer gehört.

Klar ist, dass unsere Reifen nicht ein-
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fach nur besser werden 

müssen, um mit der Ent-

wicklung des Autos stand-

zuhalten. Für die Reifenent-

wickler geht es um nicht weniger als die 

Neuerfindung des Rads. Und das ist schon 

deshalb wörtlich zu nehmen, weil Reifen 

und Felge in Zukunft zur konstruktiven 

Einheit werden könnten. 

Aber alles der Reihe nach, 

denn bei den nächsten Rei-

fenwechseln wird sich noch 

nicht allzu viel verändern. An der Opti-

mierung ihrer Elektroauto-Reifen arbei-

ten im Moment alle großen Hersteller. 

Anders als bei vielen Verbrennern spielen 

hohe Spitzengeschwindigkeiten bei E-

Autos keine Rolle, während die Redukti-

on des Rollwiderstands immer wichtiger 

wird. Das heute schon erhältliche Ergeb-

nis sind Hightech-Sparrei-

fen wie der neue EcoCon-

tact 6 von Continental oder 

der e.Primacy von Michelin: 

Im Vergleich zu konventionellen Som-

merreifen sollen sie die Reichweite um 

drei bis sieben Prozent verlängern. Und 

auf der IAA MOBILITY hat Continental 

gerade einen Konzeptreifen 

mit erneuerbarer Lauffläche 

vorgestellt. Doch zur Öko-

bilanz eines guten Reifens 

gehört auch die Nachhaltigkeit der ver-

wendeten Materialien. Speziell der hohe 

Naturkautschuk-Anteil macht den Ent-

wicklern zu schaffen, weil der Rohstoff 

aus tropischen Monokulturen stammt. 

Pirelli reagiert darauf mit dem ersten 

Reifen aus nachhaltig produziertem Kau-

tschuk, dessen Anbau den Standards der 

Non-Profit-Organisation Forest Steward-

ship Council entspricht: Die Plantagen 

müssen so bewirtschaftet werden, dass 

die biologische Vielfalt erhalten bleibt. 

Das japanische Chemieunternehmen Ku-

raray experimentiert derweil mit einem 

biobasierten Kautschuk-Ersatzstoff aus 

Zuckerrohr. Und Continental beschäftigt 

sich seit 2018 damit, Kautschuk durch 

Löwenzahn zu ersetzen. Der kann auch 

in Europa angebaut werden – einen Fahr-

radreifen mit Lauffläche aus Löwenzahn-

Kautschuk bietet Continental seit 2019 

an, der erste Pkw-Reifen soll in fünf bis 

sieben Jahren auf den Markt kommen. 

Goodyear will Erdöl bis 2040 durch Sojaöl 

ersetzen. Und Michelin kündigt den Öko-

reifen aus erneuerbaren, recycelten und 

biologisch erzeugten Materialien bis 2050 

an. Was bedeutet, dass zuvor eine andere 

Mehr Reichweite 
und neue Mate-
rialien: Es muss 

nicht immer Kaut-
schuk sein

Weitere Zukunftstrends: 

luftlose Reifen von Miche-

lin (li.) und grüne Reifen 

mit Löwenzahn-Kautschuk 

von Conti. Reifen in der 

Entwicklung im Härtetest.
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Die Rückkehr des 
Speichenrads: Der 
Reifen von morgen 

läuft luftlos

RUND 
UM
REIFEN
Jetzt im Oktober beschäftigen 
sich viele wieder intensiver mit 
den Themen Reifenwechsel und 
Reifenkauf. Wir geben in unse-
rem Ratgeber klare Antworten 
auf häufig gestellte Mitglieder-
fragen.

TEST & TECHNIK REIFENRATGEBER

Kommt der Reifen von morgen aus dem Drucker? 

Die Entwickler halten es für möglich.

Innovation die Welt des schwarzen Gum-

mis verändern wird, denn der vernetzte 

Reifen hat den Sprung in die Sortimente 

einiger Hersteller schon geschafft.

Der Reifen von morgen sammelt Daten, 

kommuniziert mit dem Fahrer und ko-

operiert mit den Sicherheitssystemen 

seines Autos. Die Sensorik erkennt, ob 

die Straße nass oder glatt ist, warnt vor 

drohenden Reifenpannen 

und bemerkt, wenn sich 

das Profil der Abfahrgren-

ze nähert. Ortbare Mikro-

chips im Reifen schützen 

vor Diebstahl und helfen beim Recyceln, 

Reifen mit ähnlichen Materialmischun-

gen zu finden.

Bis 2023 will beispielsweise Michelin 

sein gesamtes Pkw-Reifen-Programm 

mit Vernetzungstechnologie ausstatten. 

In der Welt des gewerblichen Schwer-

verkehrs gehören „mitdenkende“ Reifen 

von Continental, Goodyear und Michelin 

schon zum Alltag. Sportwagen-Hersteller 

McLaren verwendet das Cyber Tyre Sys-

tem von Pirelli erstmals in einem Serien-

Pkw, dem Hybrid-Sportwagen Artura. 

Dessen Sensorik teilt dem Fahrenden un-

ter anderem mit, welcher Reifendruck auf 

der Rennstrecke zu seinem Fahrstil passt. 

Im nächsten Schritt soll sich das System 

via 5G-Netz mit anderen Autos über den 

Straßenzustand austauschen.

Alles soll noch sicherer werden – über 

den Reifendruck soll sich keiner mehr 

Gedanken machen müs-

sen. Bei Continental etwa 

denken Entwickler über 

integrierte Zentrifugal-

pumpen nach, die beim Be-

schleunigen den Luftdruck 

anpassen, während sie bei 

Bridgestone und Michelin 

an Reifen arbeiten, die ohne 

Luft laufen. Auf den ersten 

Blick erinnern die Konzep-

te an die Vollgummireifen 

und Holzspeichenräder aus 

den Flegeljahren des Auto-

mobils. Doch natürlich be-

steht die Trägerstruktur der 

heutigen Hightech-Räder 

aus Werkstoffen wie Polyes-

terharz oder Kohlefaser. Rad 

und Reifen sind fest mitein-

ander verbunden, weshalb 

Michelin sein System auch 

Tweel nennt: eine Verschmelzung der 

englischen Begriffe Tire und Wheel. Das 

Reifenprofil dazu soll aus dem 3D-Dru-

cker kommen. Sogar ein Profil, das sich 

selbst erneuert, halten die französischen 

Entwickler für denkbar. Der kugelrunde 

Konzeptreifen, den Goodyear entwickelt 

hat, soll sogar die Achsen einsparen, weil 

ihn ein starkes Magnetfeld unterm Auto 

festhält. Auch wenn noch vieles utopisch 

klingt, die Zukunft könnte schneller kom-

men, als viele denken.        Christian Steiger

WANN WIRD 
ES ZEIT FÜR 
NEUE REIFEN? 
Wenn eine Mindestprofiltiefe von  

1,6 Millimetern erreicht ist, müssen neue 

Reifen her. So schreibt es der Gesetzge-

ber vor. Der ACE empfiehlt im Sinne 

der Verkehrssicherheit bei Winter- und 

Ganzjahresreifen schon bei einer Profil-

tiefe von vier Millimetern auf neue Rei-

fen umzusteigen, bei Sommerreifen ab 

drei Millimetern. Denn das Reifenprofil 

auf der Lauffläche stellt den Kontakt zur 

Straße her und sein Zustand beeinflusst 

maßgeblich den Halt auf der Straße, das 

Bremsverhalten und auch die Fahrstabi-

lität. Bei Kurvenfahrten macht sich das 
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besonders bemerkbar. Hier wird es dann 

auch bei mangelhaftem Profil schnell 

sehr gefährlich. Ebenso bei Aquaplaning.

Es gilt also: je mehr Profil, desto besser. 

Allerdings spielen Alter und Lagerung 

der Reifen auch eine Rolle. Besonderes 

Augenmerk sollte auf eventuelle Beschä-

digungen der Lauffläche und der Flanken, 

Felgen und Ventile gerichtet werden. Rei-

fen sollten generell spätestens nach zehn 

Jahren ausgewechselt werden. Denn die 

Gummimischung des Reifens härtet mit 

der Zeit aus, dann wird er brüchig. Ein 

erster Experten-Check sollte spätestens 

nach fünf Jahren erfolgen.

ACE-Tipp: Wer Reifen in der Werkstatt 

montieren lässt, bekommt Infos zum Rei-

fenzustand und, wenn notwendig, die 

Empfehlung zum Auswechseln gleich mit. 

WO FINDE ICH HERAUS, 
WELCHE REIFEN ICH BRAUCHE? 

In der Zulassungsbescheinigung, Teil 1, steht unter den Ziffern 15.1 bis 15.3 die gängigste Reifendimension für das Fahr-

zeugmodell. Unter Ziffer 22 können auch Einschränkungen und Ausnahmen vermerkt sein. Die auf der Flanke des montierten 

Reifens angegebene Dimension kann von den Angaben in der Zulassungsbescheinigung abweichen, wenn das Fahrzeug für 

mehrere Größen zugelassen ist. Alle möglichen Reifengrößen und Felgen stehen im CoC-Papier (Certificate of Conformity), 

der EG-Übereinstimmungsbescheinigung, unter den Punkten 32 und 50. Der Hersteller muss dieses Papier beim Neuwagen-

kauf mitgeben. Auch beim Gebrauchtwagenkauf sollte es vorhanden sein – den Händler darauf ansprechen. Zwar lässt sich 

das CoC-Papier nachträglich über den Autohersteller beziehen (Autos mit  EU-Typgenehmigung). Das kos-

tet aber: Je nach Autotyp sind zwischen 40 und 200 Euro nicht unüblich. Alternativ lassen sich die 

möglichen Reifengrößen über ein Vollgutachten bei GTÜ, Dekra oder einer anderen Prüforganisa-

tion im Rahmen der HU bescheinigen.

ACE-TIPP: Online-Reifen-Portale liefern oft einen schnellen ersten Anhaltspunkt über mögliche Reifen-

dimensionen, wenn über Automodell oder Herstellerschlüsselnummer (HSN) und Typschlüsselnummer 

(TSN), Punkte 2.1 und 2.2 im Fahrzeugschein, Teil 1, gesucht werden kann.

ONLINE KAUFEN ODER ZUM 
HÄNDLER FAHREN?  

Vorteil des Online-Kaufs: Der Käufer kann über mehrere Portale hinweg 

Angebote vergleichen und einen günstigen Preis bekommen. Nachteil könn-

ten lange Lieferzeiten sein. Und bei einer Reklamation ein umständlicher 

Rückversand, eventuell entstehen Zusatzkosten. Der Vorteil beim Händler 

vor Ort: Beratung, Kauf und sichere Montage inklusive Wuchten „aus einer 

Hand“. Im Falle einer Beanstandung ist das Problem meist schnell gelöst.

ACE-Tipp: Vor dem Online-Reifenkauf Bedingungen für einen 

Rückversand bei einer Reklamation klären – teilweise gibt 

es Chats. Die individuelle Beratung bietet der Händler 

vor Ort. FO
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Henning Renner ist renom-

mierter Reifentester und 

Experte im ACE-Reifentest-

Team. Im Video antwortet 

er auf die Leserfragen:

 

• Was macht einen guten 

• Reifen aus?

• Muss ich neue Reifen ein- 

• fahren?

• Sind ungleichmäßig abge- 

• fahrene Reifen gefährlich?

AB WANN MUSS ICH MIT 
WINTERREIFEN FAHREN?  

In Deutschland existiert die situative Winterreifenpflicht. 

Das bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem Schnee, Schnee-

matsch oder Eis auf der Straße liegen oder Reifglätte besteht, 

Winterreifen gefahren werden müssen. Reifenhersteller emp-

fahlen früher den Wechsel ab einer Außentemperatur von sie-

ben Grad Celsius. Da für gewöhnlich im Herbst niemand per-

manent ein Thermometer bei sich hat und Temperaturstürze 

schnell und unerwartet passieren können, empfiehlt der ACE 

die O- bis O-Regel: von Oktober bis Ostern mit Winterreifen 

fahren. Winterreifen, die vor dem 1. Januar 2018 hergestellt 

wurden,  haben die Kennung M+S, für Matsch und Schnee. Sie 

dürfen bis 30.09.2024 gefahren werden. Winterreifen ab Janu-

ar 2018 haben zusätzlich das Alpine-Symbol 

(Schneeflocke). Dasselbe gilt für Allwet-

terreifen. Die ACE-Empfehlung zum 

Mindesprofil  ist vier Millimeter.

ACE-Tipp: Für die Reifenmontage in 

der Werkstatt möglichst früh einen 

Termin vereinbaren. Selbstmontage-

Tipps:  www.ace.de/reifenwechsel

WIE LANGE GELTEN 
REIFEN ALS NEU? 
Fabrikneu sind ungenutzte Reifen, die maximal drei Jahre 

alt sind. Ungebrauchte Reifen bis fünf Jahre gelten als neu. Der 

Bundesverband Reifenhandel stuft Kauf und Montage von neuen 

Reifen, die nicht älter als 5 Jahre sind, als technisch unbedenklich 

ein, attestiert ihnen aber nur eine begrenzte Nutzungsdauer. Ent-

scheidend ist hierbei auch eine fachgerechte Lagerung. ACE-Tipp: 

Die vierstellige Zahl an der Reifenflanke, die sogenannte DOT-Num-

mer, zeigt an, wann der Reifen produziert worden ist: 2321 bedeutet 

Woche 23 in 2021.

WARUM GIBT ES 
DAS NEUE 
EU-REIFENLABEL? 

Es muss seit Mai 2021 

auf jedem neuen Rei-

fen kleben bzw. ver-

fügbar sein. Es soll 

helfen, einen Reifen 

zu finden, mit dem 

sich umweltgerechter 

und sicher fahren lässt. 

Das Label informiert über 

Marke, Reifenname, Dimension, 

zeigt die Herstellernummer und die zugeordnete 

Fahrzeugklasse (z. B. C1 für Pkw) an. Orientierung 

in Sachen Verbrauch bietet die Kraftstoffeffizi-

enzklasse mit der Einstufung A bis E. Die Nass-

haftungsklasse informiert von A bis E über die 

Qualität der Bodenhaftung bei Nässe. Dazu wird 

die Lautstärke (Abrollgeräusch) angegeben. Das 

Alpine-Symbol steht für Wintertauglichkeit, das 

Eissymbol für Tauglichkeit unter extremsten Ver-

hältnissen. Der QR-Code führt zur EU-Produkt-

datenbank mit weiteren Herstellerinformationen.  

ACE-Tipp: Das Label gibt Orientierung, einen Rei-

fentest ersetzt es nicht: www.ace.de/reifentests

https://www.ace.de/ratgeber/verkehrssicherheit/ratgeber-reifenwechsel/
https://www.ace.de/ratgeber/produkttests/reifentests/


Jetzt kannst auch du Millionär werden: bei der Sonderverlosung  
am 3.11. mit Extra-Gewinnen im Gesamtwert von 30 Millionen Euro1.  
Lose unter www.aktion-mensch.de

Bei uns ist schon so manche 
Millionärin vom Himmel gefallen.

Lose auch einfach online kaufen:
www.aktion-mensch.de/gewinnen

Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. Auch Glücksspiel kann 
süchtig machen. Bei Anzeichen einer Spielsucht erhalten Sie Hilfe:  
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Tel.: 0800 1372700 
(kostenfreie Service nummer). Es gelten die aktuellen, staatlich geneh-
migten Lotteriebestimmungen, kostenlos erhältlich bei der Aktion Mensch, 
Tel.: 0228 2092-200 oder unter www.aktion-mensch.de.  
Alle Gewinner werden benachrichtigt.  
1 Zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von 30 Mio. €.  Die Gewinnwahrschein-
lichkeit für den Höchstgewinn pro Gewinnkategorie beträgt 1:2,5 Mio.

Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. Auch Glücksspiel kann 

Deine Losnummer

Glücks 
LOS

Deine Fernsehlotterie im ZDF

Am 3.11. 

30 Mio. €
  extra!1

7 18 096
2

1 42 53

Jetzt Glücks-Los kaufen: www.aktion-mensch.de

https://www.aktion-mensch.de
https://www.aktion-mensch.de/lotterie/gewinn
https://www.aktion-mensch.de
https://www.aktion-mensch.de


STADT, LAND, ALLES IM FLUSS
Der VW ID.4 präsentiert sich 
als alltagstaugliches Elektro-
SUV, das vor allem auch für 
längere Fahrten ausgelegt ist. 
Die Wolfsburger versprechen 
sich viel von ihm. Wir uns 
auch. Vor allem, wie sich das 
Fahrzeug im Realbetrieb in der 
City und draußen, auf freier 
Wildbahn, gibt. Schauen wir 
mal ...

Mächtige Erscheinung trifft es 

am ehesten,  denn wer vor dem 

Dickschiff ID.4 steht, muss 

schon groß gewachsen sein, um ihm auf 

Augenhöhe zu begegnen. Zumindest von 

außen. Im Inneren des Elektro-SUV (Test-

wagen, Ausstattung Pro Performance 

Max, ab 58.820 Euro) wird der Fahrende 

schnell Herr der Lage, wesentliche Funk-

tionen sind einfach zu handhaben.

Schlüssellos und einfach: Auch beim 

ID.4 kann der Schlüssel einfach in der Ta-

sche stecken bleiben. Eine Bewegung hin 

zur Tür reicht und der Wagen schließt sich 

auf. Startknopf? Den braucht keiner. Der 

ID.4 ist sofort startklar und ähnlich wie 

bei Mercedes-Pkw mit Automatik befin-

det sich die etwas knubbelige Schaltung 

rechts hinter dem Lenkrad. Einfach auf „D“ 

stellen und schon kann es losgehen. Etwas 

ungewohnt, aber geschickt platziert und 

schnell gelernt. Ein Tipper auf die Bremse 

und der Bordcomputer springt an. Die gut 

konturierten Sitze vorne bieten auch auf 

Langstrecken guten Seitenhalt und lassen 

sich schnell elektrisch auf die gewünschte 

Position einstellen. Die Sitzplatzverhält-

nisse sind vorne wie auch hinten enorm.

Souverän, aber unsportlich: Der 

ID.4 liegt gut auf der Straße. Der  77 

kWh starke Akku trägt, im Unterboden 

platziert, seinen Teil zu einer ausgeg- 

TEST & TECHNIK VW ID.4
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das abhängig von vielen Para-

metern, wie etwa dem eigenen 

Fahrverhalten, dem Fahrtem-

po, Steigungen und dem zu-

sätzlichen Gewicht durch Be-

ladung. Mitunter müssen die  

150 kW mit den knapp 2,2 Tonnen kämp-

fen, bei den Steigungen im Mittelgebirge 

wird dies besonders deutlich. Im Stadt-

verkehr fahrtechnisch souverän, wirkt 

der Koloss etwas behäbig. Zwar ist die 

Rundumsicht gut und wird durch die As-

sistenzsysteme unterstützt, aber der ID.4 

raubt schon Platz in der City. Und der Ver-

brauch? Auf 100 Kilometer erreichten wir 

lichenen Gewichtsverteilung 

und damit auch zur stabilen 

Straßenlage bei. Das straffe 

Fahrwerk auch. Der 150 kW  

(204 PS) starke Elektromotor 

sitzt an der Hinterachse und 

kann das SUV in maximal 8,5 Sekunden 

von null auf 100 beschleunigen. Bei 160 

km/h riegelt die Fahrzeugelektronik auto-

matisch ab. Ein Sportler ist der Elektro-

VW nicht. Soll er auch nicht sein. Denn er 

ist bewusst für längere Strecken ausgelegt. 

Mit komplett gefülltem Akku sind Reich-

weiten zwischen 360 und 520 Kilometer 

möglich. Wie bei Elektroautos üblich, ist 

Der ID.4 ist eine sehr 

wuchtige Erscheinung. 

Mit einem angegebenen 

Verbrauch von 17,7 kWh 

verspricht er auch ein Auto 

für Vielfahrende zu sein. 

Lichtdurchflutet: 

Das Panoramadach 

wird auf Knopf-

druck oder per 

Sprachbefehl frei-

gelegt.
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Erfreulich: die erweiterte Ladefläche mit 

1.575 Litern. Der ID.4 kann zudem bis zu 

1.000 Kilogramm gebremst ziehen.

mit Berg-und-Tal-Fahrten, in-

klusive Rekuperieren, Stadt- 

und Autobahnverkehr einen 

Durchschnittsverbrauch von 

17,6 kWh auf 100 Kilometer. 

Nah dran am angegebenen WLTP-Wert 

von 17,7 kWh. An der Wechselstrom-

Wallbox lädt der ID.4 mit bis zu 11 kW. An 

Schnellladesäulen mit bis zu 125 kW. Ein 

Schnellladen von 0 auf 80 Prozent (emp-

fohlen) ist so in nur knapp 30 Minuten 

möglich. 

i
TECHNISCHE DATEN: 
VW ID.4 PRO PERFORMANCE   

Motor: Elektro

Leistung: 150 kW (204 PS)

Max. Drehmoment: 310 Nm

Lithium-Ionen-Batterie: 77 kWh

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

0 auf 100 km/h: 8,5 s

Reichweite (WLTP): bis 522 km

Verbrauch (WLTP): 17,7 kWh/100 km 

CO2-Emissionen: 0

LxBxH (mm):              4.584 x 1.852 x 1.612

Radstand (mm):  2.766

Anhängelast ungebr./gebremst: 750 kg/1.000 kg 

Kofferraumvolumen:  543 - 1.575 Liter

Wendekreis:  10,2 m

Reifengröße:  235/45 R21/255/40 R21

Basispreis:  58.620 Euro

Testwagenpreis: 62.840 Euro

Informativ und sicher: Während der 

Testfahrt ist das Head-up-Display immer 

gut ablesbar, sowohl während der Abend-

stunden in der City mit den Lichtflim-

mereien des Straßenverkehrs als auch 

tagsüber, bei mäßig starkem Sonnen-

gruß durch die Frontscheibe. Etwas un-

gewohnt, aber gut ablesbar ist das kleine 

Tacho-Display an der Lenksäule. Komfor-

tabler präsentiert sich das 12-Zoll-Display 

mit Infotainment und Navigationssys-

tem. Das reagiert auch auf Sprache und 

zeigt auf Knopfdruck Ladestationen im 

direkten Umfeld oder entlang der Route 

an.  Nettes Gimmick: die LED-

Kommunikation im Cockpit. 

Sie zeigt etwa bevorstehende 

Richtungswechsel mit  „flie-

ßender“ Bewegung an. Plus-

punkte verdient sich der ID.4 mit seinen 

Assistenten, etwa dem adaptiven Tempo-

mat, der über Verkehrszeichenerkennung 

das Tempo drosseln kann. 

Mit einem Volumen von 543 Litern ist der 

Kofferaum des ID.4 für den großen Wo-

chenendausflug und kleineren Urlaub ge-

eignet. Familien mit sperrigen Kinderwa-

gen könnten etwas Probleme bekommen 

– doppelter Boden für Ladekabel. 

Fazit: Der ID.4 ist ein ausgereiftes All-

tagsauto. Wegen der Größe eher etwas für 

außerhalb als für enge Citys. Die Preise 

starten bei 37.415  Euro (Pure). Die Top-Va-

riante kostet  fast 70 Prozent mehr. Damit  

schwebt  VW in Tesla-Regionen.                  me

Hier geht es zum 

ausführlichen Bericht mit 

weiteren Fahreindrücken: 

www.ace.de/fahrberichte

Ausreichend 

Platz für Alltags-

dinge und kleine 

Reisen. 

TEST & TECHNIK VW ID.4
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Rufen Sie uns an:
Montag bis Freitag  8 - 20 Uhr
Samstag  8 - 16 Uhr
Auch an Feiertagen!

GELD-ZURÜCK-GARANTIE!
Sie erhalten Fermentura® GINSENG PORTOFREI und 
mit 60-tägigem Rückgaberecht. Darüber hinaus geben 
wir Ihnen bei AuraNatura® auf alle bezahlten Produkte 
eine 365-Tage-Geld-zurück-Garantie! Sollten Sie mit  
einem unserer Produkte nicht zufrieden sein, erhalten 
Sie bei Retoure von diesem den hierfür entrichteten 
Kaufpreis zurück. Das ist Kaufen ohne Risiko.

Um Ihnen Informationen und Angebote von uns und 
anderen Unternehmen zuzusenden, verarbeiten wir 
auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 f DSGVO, auch mit Hilfe 
von Dienstleistern Ihre Daten. Weitere Informationen 
können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen, 
die Sie jederzeit auf www.auranatura.de abrufen 
oder bei uns anfordern können. Sie können der 
Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken 
jederzeit widersprechen. Kurze Nachricht an 
AuraNatura®, Kundenservice, 63857 Waldaschaff 
genügt. AuraNatura®, eine Marke der AN Schweiz AG, 
Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: 
AN Schweiz AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 
Kreuzlingen. Es gelten die AGB von AuraNatura®. 
Diese können Sie unter www.auranatura.de nachlesen 
oder schriftlich bei uns anfordern. AuraNatura®

• Am Heerbach 5 • 63857 Waldaschaff • Fax: 0 60 95 / 
95 09 01. Druckfehler/Irrtum vorbehalten. Inhaltsstoffe, 
Allergene und Verzehrempfehlung fi nden Sie unter 
www.auranatura.de bei dem jeweiligen Produkt. 
Als Teilnehmer der analytics union werden Ihre Daten im Rahmen gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO für eigene und auch fremde Marketingaktivitäten verarbeitet. Sie können 
deren Nutzung bei uns oder direkt auf info.analyticsunion.de gem. Art. 21 DSGVO 
widersprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:  www.auranatura.de

Gesund durch das Wunder
der Fermentation!

Fermentura® GINSENG wird Ihr Leben für immer verändern!

KOSTENLOS
(Kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

0800 / 90 70 50 44

Nahrungsergänzungsmittel
30 Kapseln - Monatsversorgung

Art-Nr. 179-020-6

21,6 g (92,36 € / 100 g)
statt zum unverb. Verkaufspreis von je 79,95 €

19,–95
€nur

■ Das erste fermentierte Ginseng-Gesundheits-  
 mittel mit gleich 2 Ginsengsorten
■ Ganz ohne Nebenwirkungen
■ Nur eine kleine Kapsel täglich
■ 25 Jahre länger und gesund leben!
■ Entwickelt in Deutschland
■ Auch in der Apotheke erhältlich

ANZEIGE

Fermentierter Ginseng kann über 41 Krankheiten 
lindern und noch mehr bereits vorbeugen!lindern und noch mehr bereits vorbeugen!lindern und noch mehr bereits vorbeugen!lindern und noch mehr bereits vorbeugen!
Aber das Erstaunlichste: Es kann Sie bis zu 25 Jahre länger und gesünder leben lassen!

Dieses einzigartige 
Gesundheitsmittel 
ist mit keinem Gin-
seng-Produkt der 

Welt vergleichbar! Noch nie gab es 
die Elite-Heilpfl anze der Natur in 
dieser Qualität.
Erst durch die Fermentation ent-
steht der eigentliche Wirkstoff des 
Ginseng: Compound K!
Es dauert Jahre, um diesen 
Wirkstoff zu gewinnen!

Ginseng und Dia-
betes. In 40 Studien 
zeigte Panax-Gin-
seng enorme Resul-

tate bei der Verbesserung des Gluko-
se-Metabolismus und Modulierung 
der Immunantwort. Daraus können 
sich phantastische Einsatzgebiete 
bei Typ-2-Diabetes und chronischen 
Atemwegserkrankungen ergeben. 
(Shergis, Johannah L., et al. 2013)

Bis zu 20mal 
schnellere Ge-
nesung bei Er-
kältungen!

Kanadische Wissenschaftler konn-
ten jetzt in einer kontrollierten Stu-
die nachweisen, dass Extrakte aus 
Panax-Ginseng Erkältungen dauer-
haft mildern.

Ginseng gegen 
Müdigkeit und 
Leistungstief.
Der Ginseng als 

Muntermacher und Kraftspender 
ist bekannt. Jetzt fanden Wissen-
schaftler der Mayo Clinic heraus: 
Eine tägliche Portion fermentierter 
Ginseng konnte auch bei Erkrank-
ten die Müdigkeit senken und das 
Energielevel heben. 

Ginseng für ein 
starkes Immun-
system – stop-
pen Sie Viren und 

Bakterien! Wissenschaftler unter-
suchten die Wirkung von rotem 
Ginseng auf bestimmte Marker des 
Immunsystems bei kranken Men-
schen. Die Marker verbesserten 

sich nur bei der Ginseng-Kontroll-
gruppe. 38 % fühlten sich durch die 
Ginseng-Einnahme gestärkt.

Ginseng bei Erek-
t ionsstörungen 
und Störungen der 
Sexual-Organe – 

wieder Sex wie mit 20.
Wissenschaftliche Studien zeigen: 
Fermentierter Ginseng ist eine 
wirkungsvolle Alternative zur Be-
handlung von Erektionsstörungen 
(de Andrade et al. (2007)).

Ginseng für die 
geistige Leistungs-
fähigkeit - we-
niger Angst vor 

Alzheimer!
Fermentierte Ginseng-Wirkstoffe 
interagieren mit diversen Enzymen 
und Entzündungsprozessen und 
verhindern die Plaques-Bildung.
(H. J. Kim et al., 2015)

Ginseng kann ge-
gen Übergewicht 
helfen.
Roter Ginseng ent-

hält Ginsenosid RG3, das die Zellen 
daran hindert, Fett einzulagern.

Ginseng kann 
den Bluthoch-
druck wieder 
auf Normalzu-
stand bringen 
und die Leber 
schützen!

Ginseng bei (chro-
nischen) Schmer-
zen – Schluss mit 
Pein und Leid.

Ginseng kann chronische Ent-
zündungsschmerzen dämp-
fen. Eine Studie zeigte: Die 
direkte Wirkung war so stark 
wie bei Opiaten! Aber ohne 
Nebenwirkungen.
(Christensen2009gcb, Park1996gri ,

Park2003aag, Oh2004sog , Park2005ieg etc.)

Weitere Studien folgen!
Aktuell werden Studien zur 
Verbesserung der Prostatage-
sundheit und Verbesserung der 
Sehleistung mit fermentiertem 
Ginseng durchgeführt. Die ers-
ten Ergebnisse lassen selbst 
Experten verblüffen! 
Was man aber bereits sagen 
kann: Fermentierter Ginseng 
verbessert die Aufnahme von 
Gesundheitsmitteln und ver-
stärkt deren Wirkung. 
Der Grund:
Compound K verbindet sich mit 
den Wirkstoffen und ermöglicht 
es ihnen so, ihre Wirkung im 
Körper ideal zu entfalten!

Gesundheitliche 

Probleme?

Ginseng kann 

Probleme?Probleme?

AuraNatura®

Fermentura® GINSENG 

kombiniert die Wirkspektren von fermentiertem 

koreanischem Ginseng und sibirischem

Ginseng zu einem einzigartigen

Voll-Wirk-Spektrum! 

Die Elite-Heil-
pfl anze der

Natur und ihr Nutzen
für den Körper:

(de Andrade et al. (2007))
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Kurz nach der Präsentation des neuen Fabia reicht Škoda 

nun die Basisvariante des Kleinwagens nach. Für 14.000 Euro 

gibt es den Fünftürer in der Ausstattung „Easy“ mit einem  

48 kW/66 PS starken 1,0-l-Saugbenziner und Fünfgang-Hand-

schaltung. Zur Ausstattung zählen LED-Scheinwerfer, Digi-

talradio und ein Notbremssystem. Eine Klimaanlage gibt es 

allerdings erst ab dem 1.600 Euro teureren „Active“-Modell. 

Insgesamt stehen für den tschechischen Polo-Bruder künftig 

fünf Benziner mit bis zu 110 kW/150 PS Leistung zur Verfü-

gung. Einen Diesel oder ein E-Modell gibt es nicht. 

BESSER GEKÜHLT SCHNELLER LADEN
Eine völlig neuartige Kühlung hat Zulieferer Mahle entwickelt. Demnach werden die Bat-

teriezellen von einem nicht leitenden Fluid umströmt, das den Akku beim Schnellladen im-

mens herunterkühlen soll. Die Kühlung spielt eine besondere Rolle beim Thema Schnellladen 

von batteriebetriebenen Fahrzeugen: Je schneller geladen wird, desto heißer wird der Akku. 

Bei einem permanenten Schnellladen kann so auch die Lebensdauer der Akkus sinken. Bis-

her kühlen meist Batteriekühlplatten den E-Auto-Akku. Ein Sprecher von Mahle teilte dem 

ACE auf Anfrage mit, dass mit der Fluid-Kühlung ein Schnellladen in der Zeit eines regulären 

Tankvorgangs möglich sei – Infrastruktur und kompatible Technologie vorausgesetzt. 

BASISVARIANTE 
NACHGEREICHT

TEST & TECHNIK MAGAZIN
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AUTOS AUS CHINA 
OHNE PROBLEME IM TEST
Die ersten chinesischen Autos in Europa fielen noch krachend 

durch den Crashtest – der SUV Landwind von 2005 ist noch in vie-

len Köpfen präsent. Seitdem hat sich viel getan. In der aktuel-len 

Testrunde der europäischen Crash-Test-Organisation Euro-NCAP 

erreichten sowohl der Nio ES8 als auch der Lynk & Co. 01 mit fünf 

Sternen die Höchstwertung. Beide SUV überzeugten bei Insas-

sen-, Kinder- und Fußgängerschutz sowie bei den Assistenzsyste-

men. Während Nio ein unabhängiger chinesischer Hersteller aus 

Shanghai ist, gehört Lynk & Co., ebenso wie  Volvo, zum chinesi-

schen Geely-Konzern. 2019 bekamen mit dem MG ZS EV und dem 

MG HS chinesische Autos erstmals fünf Sterne.



Bleiben Sie in Kontakt  
 mit Ihren Liebsten.  
 Und mit der Straße.

continental-reifen.de

Seit 150 Jahren erfinden wir das Rad jeden Tag neu, indem wir das
vermeintlich Perfekte noch ein wenig besser machen.
Verlassen Sie sich auf uns, wenn sich andere auf Sie verlassen.

Der neue WinterContact™ TS 870

NEU
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Ratgeber, Fahrberichte und mehr 

Wissenswertes zum Thema E-Mobilität 

unter: www.ace.de/elektromobilitaet

i
SCHWERPUNKT 
E-MOBILITÄT

Neu gedacht: Brose will den kom-

pletten Innenraum vernetzen. 

Dazu zählt auch eine automa-

tische Anpassung der Ladefläche.

SMARTER BELADEN
Sperrige Gegenstände ins Auto zu packen ist mitunter kom-

pliziert: Lehnen müssen umgeklappt, Bänke verschoben wer-

den. Der Coburger Automobilzulieferer Brose entwickelt jetzt 

ein vernetztes System, dass die Laderaum-Organisation künftig 

selbständig übernimmt, das „BRAIN – Brose Access and Interior 

Network“: Via Smartphone-App lassen sich Gegenstände ver-

messen. Das System prüft, ob sie ins Auto passen. Ist das der Fall, 

ändert das Fahrzeug automatisch die Sitzkonfiguration, klappt 

etwa die Rückbank um und ermöglicht ein leichteres Beladen.

https://www.ace.de/ratgeber/elektromobilitaet/


Vorsichtig und vorausschauend zu fahren ist im Herbst besonders wichtig. Unsere Infografik 
zeigt die häufigsten Gefahrenquellen und hilfreiche vorbeugende Maßnahmen.

Tipps fürs Fahren im Herbst

Grafik: Henryk Spieß

Glätte Nachts und am frühen Morgen kann sich Glatteis
bilden. Besonders in Senken, auf Brücken und am Waldrand 
besteht auch tagsüber trotz Sonne Glättegefahr.

Sichtbarkeit Möglichst helle Kleidung anziehen, am besten mit 
Reflektoren. Auch die Reflektoren am Fahrrad sollten sauber und 
gut sichtbar sein.

Nebel  Morgens und abends bildet sich oft Nebel. Dabei
gilt: Fernlicht aus, Nebelscheinwerfer an, bei schlechter Sicht
zusätzlich die Nebelschlussleuchte an.
   Die meisten Nebeltage in Deutschland gibt es am Brocken 
in Sachsen-Anhalt. Im Durchschnitt reicht dort an 280 Tagen 
im Jahr die Sicht kürzer als 1 km. 1958 waren es sogar 330.

�

Winterreifen Spätestens bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
und feuchten Fahrbahnen sollten Winterreifen aufgezogen werden. 
Gibt es freiwillig auch für Fahrräder.

Wintercheck Bremsen und Gangschaltung am Rad überprüfen.
Die Fahrradkette ist nun besonders anfällig. Beim Auto Wischblätter 
und Frostschutz überprüfen.

Beleuchtung Funktioniert die Beleuchtung bzw. Lichtanlage
ordnungsgemäß und ist sie schmutzfrei? Im Herbst empfiehlt es
sich oft, bereits tagsüber das Licht einzuschalten.

Wind Im Herbst treten verstärkt Windböen auf und können
nicht nur Radfahrende von der Fahrbahn abbringen.
   Die höchste Windgeschwindigkeit in Deutschland wurde 
1985 auf der Zugspitze gemessen: 335 km/h, so schnell wie 
der ICE3. Im Tiefland war der Rekord 1999 auf Sylt 184 km/h.

�

Laub Herabgefallenes Laub macht die Fahrbahn nicht nur 
rutschig, es kann auch kleine Hindernisse wie Steine 
verbergen und birgt damit versteckte Gefahren.
   Deutschland hat geschätzt 36 Milliarden Laubbäume mit 
jeweils etwa 30 kg Laub. Das ergibt jeden Herbst knapp
1 Milliarde Tonnen Laub.

�

Ratgeber Weitere Tipps fürs sicheres Fahren im Herbst haben wir
im Internet zusammengestellt. Dazu den QR-Code rechts mit dem 
Smartphone scannen. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel!

Nässe Häufiger Regen macht die Fahrbahn rutschig und 
reflektierendes Licht blendet nachts.
   Balderschwang im Allgäu hält den deutschen Regenre-
kord mit einem Jahresdurchschnitt von 2,5 l/qm² täglich 
und dem Hoch von 3.503 l/qm² (ca. 23 Badewannen) 1970.

�

Wildwechsel Im Herbst besteht Wildwechselgefahr vor
allem während der Abend- und frühen Morgenstunden in 
den Bereichen zwischen Wald- und Feldgebieten.
   Im Jahr 2020 gab es in Deutschland 2863 Wildunfälle, 
häufig mit Personenschaden.
�
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E-Mobilität pur, zwei Ver-

anstaltungsorte und 

komplette Hallen nur 

für Fahrräder: Bei der diesjäh-

rigen IAA MOBILITY war vieles 

anders. Statt neuester Auto-

Modelle sollte die Mobilitäts-

wende im Mittelpunkt ste-

hen. Unter dem Motto „What 

will move us next“ („Was uns 

als Nächstes bewegen wird“) 

sollte eine neue Ära eingeläu-

tet werden. Als Deutschlands 

zweitgrößter Autoclub und 

Mobilitätsbegleiter wollten 

wir natürlich wissen, was da-

h i n t e r s t e c k t . 

Und so sehr wir 

uns über den 

Wandel von ei-

ner reinen Auto-

Show hin zu einer Messe rund 

um Mobilität gefreut hätten: 

Wirklich überzeugt hat uns 

das neue Konzept nicht. Auch 

wenn der Austausch von Auto-

mobil-Konzernen und Verbän-

den mit Start-ups vielleicht so  

intensiv war wie noch nie:  

Die Antwort auf die Frage, was 

uns als Nächstes bewegt, ist 

die IAA MOBILITY leider schul-

dig geblieben. 

Diesen Eindruck 

u n t e r m a u e r n 

auch konkre-

te Zahlen. Von 

7.000 gebuchten Testfahrten 

berichtet die IAA-Website. Das 

klingt zunächst mal toll – doch 

bei insgesamt 400.000 Besu-

chern konnten nicht mal zwei 

Prozent E-Mobilität wirklich 

erleben. Die Testfahrten wa-

ren viel zu schnell ausgebucht, 

weil es viel zu wenig E-Autos 

gab. Und wer es in den elitären 

Kreis der Probefahrer geschafft 

hat, stand in der angeblich für 

die Testfahrer reservierten, 

zwölf Kilometer langen Blue 

Lane im Stau. Mit der U-Bahn 

waren die Besucher in nur 

23 Minuten und damit meist 

doppelt so schnell unterwegs. 

Besser kann man die Notwen-

digkeit einer Mobilitätswende 

kaum verdeutlichen. Ein „er-

folgreicher Start für Deutsch-

lands erste Umweltspur“, wie 

die Website der IAA MOBILITY 

stolz verkündet, sieht definitiv 

anders aus. 

Ähnlich ambivalent wirkte 

START GELUNGEN, ZIEL VERFEHLT

Die IAA MOBILITY 2021 war neu und 
anders. Aber war sie im Sinne der Mobili-
tätswende auch wirklich zukunftsgerich-
tet und innovativ? Das neue Konzept ist 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung. 
Nachhaltige Impulse für eine echte Mo-
bilitätswende gab es aber viel zu wenig. 

Erlebbare 
E-Mobilität war 
für die meisten 
Besucher nur 

ein großes Ver-
sprechen

BILANZ
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START GELUNGEN, ZIEL VERFEHLT
die Präsentation 

von E-Bikes. Na-

türlich ist es toll, 

dass es auf einer 

Automesse auch 

E-Bikes zu sehen und zu tes-

ten gibt. Die besten Hallen und 

Plätze blieben aber den großen 

Autokonzernen vorbehalten. 

Warum gab es keine gemein-

samen Flächen? So wurde in 

gewohnter IAA-Manier die 

Lust auf Glamour und Glitzer 

bedient. 

Dazu gab es bei den meisten 

Automobil-Herstellern große 

und teure Mo-

delle mit einem 

hohen Energie-

verbrauch zu 

bestaunen. Hilf-

reich für die Mobilitätswende 

ist das ganz sicher nicht – so 

bleibt E-Mobilität für viele 

entrückt und das Argument 

„unbezahlbar“ wird zu leicht 

untermauert. Die Frage, wie 

sich Auto, ÖPNV und Fahrrad 

besser miteinander zu einer 

ganzheitlichen Mobilität ver-

binden lassen, bleibt hingegen 

unbeantwortet. 

„Wir müssen 

E-Mobilität er-

lebbar machen, 

um Scheu zu 

überwinden und 

Mythen aufzubrechen“, brach-

te es Kerstin Hurek, beim ACE 

Leiterin Stab Verkehrspolitik, 

bei einer Podiumsdiskussion 

auf den Punkt. 

Das ist sicherlich nicht die 

alleinige Aufgabe einer von 

Autoherstellern dominierten 

Messe. Aber wer, wenn nicht 

die Branche selbst, kann Mo-

bilität neu definieren und 

somit Verbrau-

chern das Ge-

fühl vermitteln, 

wo es in Zukunft 

langgeht? 

Immerhin gab es neue und 

kreative automobile Konzepte 

von mehreren Start-ups. Hier 

bleibt zu hoffen, dass die „Gro-

ßen“ mit den „Kleinen“ zuneh-

mend kooperieren. 

Wir freuen uns auf jeden Fall 

auf eine nächste IAA MOBILI-

TY in 2023, die ein paar mutige 

Schritte weiterdenkt. 

        Anja Smetanin, Tim Schütz

Es genügt 
nicht, E-Bikes nur 

auszustellen – 
man muss 

sie auch ein-
binden

Viele Menschen 
wünschen 

sich eine neue 
Form der Mobili-
tät – und Orien-

tierung
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Auf der IAA MOBILITY stan-

den wie gewohnt die Auto-

Neuheiten der Hersteller im 

Vordergrund – für eine echte 

und nachhaltige Mobilitäts-

wende ist das zu wenig.



DER „KLEINE BRUDER“

LIEBLING, ICH HABE DAS 
AUTO GESCHRUMPFT
 Das israelische Start-up City Transformer vereinfacht mit 

seinem gleichnamigen kompakten E-Auto die Parkplatzsuche. 

Das Geheimnis: ein innovativer Faltmechanismus, der das mit 

einer Spurbreite von 1,40 Meter ohnehin schon kleine Auto auf 

die Breite eines Motorrads schrumpft, womit es nur noch 1 Me-

ter misst. Die Insassen müssen dazu aber hintereinander sitzen. 

Bei vollausgefahrenen Achsen ist eine Spitzengeschwindigkeit 

von 90 km/h möglich. Die Batterie im Unterboden sorgt für eine 

Reichweite von 180 Kilometern. Mit der Zulassung als L7e-Fahr-

zeug darf die Leistung allerdings 15 kW/20 PS nicht übersteigen. 

Trotzdem ist der kleine Stromer mit Airbags, ABS, ESP sowie Kli-

maanlage ausgestattet. Das Basismodell soll ca. 11.000 Euro kos-

ten, ist bereits vorbestellbar und für 2023/24 angekündigt.

DIE KNUTSCHKUGEL 
WIRD ELEKTRISCH
Nostalgiker wissen, was sich hinter dem Begriff der 

„Knutschkugel“ verbirgt: die Isetta von BMW aus den 50er 

Jahren. An dieses Konzept angelehnt ist nun der Microlino 

aus der Schweiz. Ebenfalls klein, ebenfalls mit Fronttür – 

dafür aber rein elektrisch. Mit 20 kW/27 PS unter dem Häub-

chen schafft der Kleinstwagen eine Spitzengeschwindigkeit 

von 90 km/h. Die Lithium-Akkus mit 14,4 kWh sollen für 

eine Reichweite von 200 Kilometern reichen. Die Lieferzeiten 

für ein Microlino variieren von Land zu Land. Noch 2021 soll 

der Verkauf zu Preisen ab 12.500 Euro in der Schweiz und in 

Deutschland starten.
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Im Frühjahr läutete Mercedes mit dem EQS endgültig das 

Zeitalter der Elektromobilität ein. Nun folgt mit dem EQE der 

kleinere Bruder der Oberklasselimousine. Die elektrische Ent-

sprechung der E-Klasse hat eine Reichweite von bis zu 660 Ki-

lometern und ist ab 2022 erhältlich. Die Optik ist angelehnt an 

den EQS, kurze Front, kurzes Heck, verbunden in einem großen 

windschnittigen Bogen, dem One-Bow-Design. Auch der Hyper-

screen-Bildschirm im Innenraum ist bereits bekannt. Im Ver-

gleich zur konventionellen E-Klasse ist der EQE mit 4,95 Metern 

nur zwei Zentimeter länger, bietet aber im Innenraum Platz, 

der an die S-Klasse heranreicht. Angetrieben wird das E-Auto 

mit einem 215 kW/292 PS-Permanentsynchronmotor, versorgt 

von einer 90-kWh-Batterie. Laden ist mit 11 und 22 kW, Schnell-

laden mit maximal 170 kW möglich. Preislich ist vermutlich mit 

mindestens 75.000 Euro zu rechnen.



WENDIGES LEICHTGEWICHT

Ein Nachteil vieler E-

Bikes ist das Gewicht. 

Das Turbo Vado SL von 

Specialized ist mit 14,9 

Kilogramm knapp 40 

Prozent leichter als viele 

andere E-Bikes. Bei ho-

hem Tempo koppelt der 

Motor aus und bremst 

bei Erreichen der 

Höchstgeschwindigkeit 

damit nicht ab. Die Reichweite liegt dank 320 Wh starkem Akku bei 

130 Kilometern, mit Range Extender sogar noch 60 Kilometer wei-

ter. Wer sein Smartphone mit dem Fahrrad verbindet, kann den An-

trieb konfigurieren, die Reichweite kontrollieren und die Leistung 

tracken. Mehr Gewicht als das Rad hat sein Preis: 5.000 Euro.

DAS KLAPPT

Bergamont bietet mit sei-

nem PAUL-E ein elektrisches 

Klapprad an. Bei einer mini-

malen Größe von 90 x 45 x 80 

cm im zusammengeklappten 

Zustand lässt sich das Bike 

leicht verstauen und tragen. 

Das Gewicht von rund 22 kg 

sollte aber nicht unterschätzt 

werden. Im Rahmen steckt 

eine Shimano E5000 Antriebs-

technologie. Bei der Entwick-

lung standen Handling und 

Fahrsicherheit im Vorder-

grund. Kostenpunkt für PAUL-

E: ca. 3.000 Euro

IAA MOBILITY

Eine Übersicht aller Auto- 

und Fahrrad-Neuheiten 

sowie weitere Impressionen 

von der IAA MOBILITY 2021 

finden Sie auf der Internet-

seite des ACE.

i

T EC H N I K B R AU C H T S I C H ER H E I T

HU? GTÜ.
Die GTÜ ist Deutschlands größte amtlich anerkannte Überwachungs-
organisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger.

Vertrauen Sie der GTÜ bei der amtlichen Kfz-Hauptuntersuchung.

Jetzt GTÜ-Partner in Ihrer Nähe finden: www.gtue.de/partnersuche

https://partner.gtue.de/Presentation/FilialFinder/GTUEMobile/Home/Search?Mode=Kfz


Sarah (E-Bike-Umsteigerin)
hat dank Tarifupgrade jetzt  einen 
Versicherungsschutz, der auch auf 
dem E-Bike greift.

Richard (Familienvater)
ist zum ACE gewechselt, weil 
seine ganze Familie jetzt ge-
schützt ist. Der Tipp kam 
von Marc.

BEDARF ERKANNT. 
ACE ZUR STELLE. 
VORTEILE GESICHERT.

SPAR- UND WECHSELWOCHEN: JETZT ACE MIT JAHRESRABATT WEITER-
EMPFEHLEN. PLUS DAUERHAFT 10% AUF IH RE KFZ-VERSICHERUNG!

*Ersparnis für Neumitglieder 68,80 € auf den Clubbeitrag im zweiten Jahr – egal ob ACE Classic oder ACE Comfort. Es zählen alle gültigen Anträge mit Eingang 
im Aktionszeitraum bis 30.12.2021 und einem Beginn in 2021. Rabatte sind untereinander oder mit anderen Ermäßigungen nicht kombinierbar.

1. ACE-MITGLIEDSCHAFT FÜR ALLE FREUNDE 
Noch in 2021 Mitglied werden und einen Jahresbeitrag gratis sichern. 

ACE Classic:  1. Jahr 68,80 €, 2. Jahr 0,- € 
ACE Comfort:  1. Jahr 88,70 €, 2. Jahr 19,90 €

Einfach per ACE-App Empfehlungs-Link versenden 
oder online unter www.ace.de/mitglieder-werben

2. KFZ-VERSICHERUNG FÜR ALLE MITGLIEDER 
Bis spätestens 30.11.2021 wechseln und ab 2022 besser fahren.

_ Schutz bis zu 100 Mio. Euro.
_ Zubehör bis zu 15 Tsd. Euro beitragsfrei mitversichert. 
_ Leistung bei Zusammenstoß mit Tieren aller Art. 
_ Günstige Konditionen für Zweitwagen.

Der schnellste Weg zum Kfz-Angebot:
www.ace.de/kfz-versicherung oder über Ihre Versicherungsberatung.

24h ACE-Info-Service 0711 530 33 66 77

FÜR JEDES GEWORBENE NEUMITGLIED 
SICHERN SIE SICH EINE PRÄMIE!
Werben Sie jetzt Ihre Familie, Freunde oder Bekannte. 
Für jede erfolgreich abgeschlossene Mitgliedschaft 
erhalten Sie einen 20 € Wunschgutschein.
Der Gutschein ist in über 500 Onlineshops einlösbar.

Per ACE-App oder www.ace.de/mitglieder-werben

20 €
Wunschgutschein 
bei erfolgreicher

Empfehlung

gespart!*

68,80 €

ACE-Rabatt
10%

Kfz-
Versicherung

Neu-
Mitgliedschaft

https://www.ace.de/tarife/mitglieder-werben-mitglieder/?utm_medium=print&utm_source=lenkrad&utm_campaign=mitgliedwerben
https://www.ace.de/vorteile/finanzen-versicherung/kfz-versicherung/?c=1805
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Autos mit Alternativantrieb boo-

men. Im Juli 2021 stiegen die   

Zulassungszahlen bei Elektro-

Pkw um fast 52 Prozent gegenüber dem 

Vormonat, Fahrzeuge mit Hybridantrieb 

lagen mit 33 Prozent im Plus. Wer ein 

elektrifiziertes Auto besitzt, wird inzwi-

schen auch von Versicherungen umwor-

ben. Oft gibt es einen Nachlass, wenn ein 

Elektro- oder Hybridfahrzeug geschützt 

werden soll. Die Versicherungen wollen 

damit ihren Teil dazu beitragen, dass 

E-AUTOS
RICHTIG VERSICHERN

Elektro-Autos sind die Stars bei 
den Neuzulassungen. Autover-
sicherungen werben dafür mit 
entsprechenden Rabatten und 
Extraleistungen. Wir zeigen, 
was wichtig ist und wie Sie zu 
gutem Schutz kommen. 

Menschen auf ein E-Auto umsteigen. Zu-

dem erweitern derzeit viele Anbieter ihre 

Leistungen speziell für E-Autos. 

Schäden bestimmen die Prämie – Ein 

Blick in die Typklassen von E-Fahrzeu-

gen zeigt, dass stark motorisierte Fahr-

zeuge tendenziell deutlich höher einge-

stuft sind – analog zu herkömmlichen 

Verbrenner-Pkw. Denn die Prämie wird 

durch die Schadenstatistik des jeweiligen 

Modells bestimmt. Die Einstufung in die 
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sind. Für die Suche nach den besten Son-

derleistungen bedarf es derzeit noch des 

Rats von Experten, etwa Versicherungs-

maklerinnen und -maklern oder -bera-

tenden. 

Gefährliche Abzüge beim Akku – 

Beim Schutz des Stromspeichers gibt es 

Leistungsunterschiede. Meist wird in 

der Vollkaskoversicherung ein All-Risk-

Schutz (Allgefahren-Schutz) angeboten. 

Dann ist der Akku gegen Beschädigung, 

Zerstörung oder Verlust abgesichert. 

Die Schadenursache spielt, solange kein 

Vorsatz vorliegt, keine Rolle. Somit sind 

selbst fahrlässige Bedienungsfehler mit-

versichert. Der All-Risk-Schutz hat aber 

einen Haken. Oft gibt es keine Vollent-

schädigung, sondern Abzüge, wenn ein 

neuer Speicher eingebaut wird, beispiels-

weise pro Betriebsjahr zehn Prozent. Wer 

dann nach zwei Jahren einen Unfall er-

leidet, muss zwanzig Prozent der Akku-

Kosten selbst tragen. Doch es gibt Aus-

nahmen. So bieten einige Assekuranzen 

einen Neuwertersatz für die ersten drei 

Jahre oder sogar für unbegrenzte Zeit an. 

Ladevorgang mitversichert – Dem-

gegenüber ist bei allen Tarifen mit E-Au-

Risikoklasse resultiert aus der Zahl und 

dem Aufwand für Unfälle sowie für sons-

tige Schäden (siehe Interview auf S. 32). 

Wer also sparen will, sollte ein Modell mit 

besonders günstiger Typklasseneinstu-

fung wählen. 

Wettbewerb der Versicherungen – 

Der Wettbewerb ist aufgrund der Corona-

Krise noch stärker geworden. Wegen ge-

ringerer Mobilität durch Lockdowns und 

Homeoffice haben die Versicherungen 

schon 2020 satte Gewinne eingefahren. 

Für 2021 schätzt Rückversicherer Gen-

Re, dass das Plus trotz hoher regionaler 

Flutschäden am Ende des Jahres bei rund 

1,7 Milliarden Euro liegen wird. Das mo-

tiviert die Versicherungen, die Prämien 

zu senken, um im Wechselgeschäft am 

Ende des Jahres besonders konkurrenz-

fähig zu sein. So sollen laut GenRe die 

Durchschnittsprämien dieses Jahr um 

rund zwei Prozent sinken. Eine Stichpro-

be über das Vergleichsportal nafiauto.de 

zeigt, dass es gute Chancen gibt, zu einem 

deutlich günstigeren Anbieter zu wech-

seln. So liegt die mögliche Ersparnis beim 

Umstieg vom teuersten zum günstigsten 

Angebot bei fast 59 Prozent. Daher sollten 

sich E-Auto-Besitzende nicht auf Rabatte 

konzentrieren, sondern immer ihr Modell 

am gesamten Markt vergleichen. 

Deutliche Leistungsunterschiede – 

Ein Versicherungsvergleich ist bei E-Au-

tos nicht so einfach. Denn er gibt derzeit 

noch erhebliche Leistungsunterschiede 

zwischen den Angeboten. Grundsätzlich 

empfiehlt es sich immer, einen hochwer-

tigen Premiumtarif abzuschließen, weil 

dann die Grundleistungen – etwa Schutz 

bei grob fahrlässigen Fahrfehlern – sicher 

Wer sein E-Auto gut ver-

sichern will, sollte genau 

hinschauen. Der Akku ist 

beispielsweise nicht bei je-

dem Anbieter unbegrenzt 

geschützt. Im Schadenfall 

können hier zusätzliche 

Kosten entstehen.
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DIE ART DES MOTORS 
SPIELT KEINE ROLLE 

Interview mit 
Mathias Zunk, Ver-
braucherexperte 
des Gesamtverban-
des der Deutschen 
Versicherungswirt-
schaft (GDV).

Sind die Beiträge zur Kfz-Versicherung 

beim Elektroauto höher als bei Ver-

brenner-Autos?

Die Versicherung eines E-Autos muss nicht 

zwangsläufig teurer oder günstiger sein als für 

einen Benziner oder Diesel. Prinzipiell gilt: Für 

die Kalkulation der Prämien durch die Versiche-

rer spielt die Antriebstechnik keine Rolle. Wie 

bei herkömmlichen Modellen berechnet sich die 

Höhe des Versicherungsbeitrags nach der Typ- 

und Regionalklasse des Wagens, der jährlichen 

Fahrleistung, dem Schadenfreiheitsrabatt und 

zahlreichen weiteren Faktoren.

Ist die Brandgefahr bei E-Autos höher 

und wie wirkt sich das auf die Ver-

sicherung aus? 

Tatsächlich brennen E-Autos anders als 

Benziner und Diesel. Feuerwehrleute brauchen 

zum Löschen sehr viel Wasser, um die Batterie 

zu kühlen und die chemische Reaktion zu 

unterbrechen. Entscheidend ist auch, dass das 

ausgebrannte E-Auto nach dem Löschen idea-

lerweise in einem Wasserbad gelagert wird, 

damit die Batterie nicht wieder aufflammt. Aus 

unseren Statistiken gibt es aber keinerlei Hin-

weise, dass Elektrofahrzeuge häufiger brennen 

als Autos mit Verbrennungsmotor. Somit gibt es 

auch keine besonderen Auswirkungen auf die 

Versicherungsprämien.

zu Vertreterinnen und Vertretern sind 

Maklerinnen und Makler nicht für eine 

Assekuranz tätig, sondern können auf 

den gesamten Markt zugreifen und in al-

len Versicherungsangelegenheiten tätig 

werden. Bezahlt werden sie wie die Ver-

treterinnen und Vertreter, von den Asse-

kuranzen. Demgegenüber arbeiten Bera-

terinnen und Berater gegen ein Honorar, 

das der Kunde zahlen muss. Kontakt zu 

Versicherungsmaklern gibt es über bdvm.

de, zu Beratern über bvvb.de und zu Ver-

sicherungsvertretern über die jeweilige 

Assekuranz.        Uwe Schmidt-Kasparek

to-Schutz das Ladekabel gegen Diebstahl 

versichert – auch beim Ladevorgang. 

Mitversichert sind zudem Folgeschäden 

durch Tierbiss, Kurzschluss oder Über-

spannung. Auch hier gibt es Leistungs-

unterschiede. So reicht die Absicherung 

dieser Schäden von 3.000 bis 25.000 Euro. 

Nicht immer sind die heimische Wall-

box und die Akku-Entsorgungskosten 

abgedeckt. Dabei sind laut dem Verband 

der Autoindustrie (VDA) die Hersteller zu 

einer Rücknahme und umweltverträgli-

chen Entsorgung verpflichtet. Zudem ha-

ben einige Autoversicherungen nicht ex-

plizit aufgeführt, dass sie für einen Unfall 

aufkommen, der durch Manipulation der 

Fahrzeugsoftware durch unberechtigte 

Dritte verursacht wurde. Bei solchen Ha-

cker-Angriffen bleibt ein Restrisiko, dass 

die Versicherung die Leistung verweigert. 

Das sollte möglichst vermieden werden.

Notwendige Unterstützung – Ange-

bote sind über Versicherungsvertreter, 

Versicherungsmakler oder Versiche-

rungsberater möglich. Im Gegensatz 

Typklassen für E-Autos: Die Schadendaten bestimmen die Risiko-
klasse und die Prämienhöhe der Versicherung (sortiert nach Haftpflicht-Klasse)

Hersteller

VW

Smart

VW

VW

BMW

Renault

Hyundai

Hyundai

Nissan

Audi

Mercedes-Benz

Tesla

Jaguar 

Tesla

Typ

E-UP!

Forfour ED

E-Golf VII

ID.3 PRO S, 150

I3S

Zoe

Kona Elektro

Ioniq Electric 

Leaf

E-tron Sportback 55 Quattro 

EQC 400 4MATIC

Model 3

I-Pace

Model X Allrad

Leistung in 

Kilowatt (kW)

61

41

100

70

75

53

28

25

90

158

145

90

172

186

Haftpflicht

12

13

13

13

14

16

16

17

18

20

21

21

22

23

Vollkasko

15

15

18

17

16

16

23

20

23

27

28

28

29

29

Teilkasko

17

14

19

16

16

15

22

23

20

26

28

27

27

27

Risikoklasse in den einzelnen Sparten

QUELLE: GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT (GDV); STAND 08/21. REPRÄSENTATIVE AUSWAHL   
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Leistungsunterschiede gibt es bei 

Folgeschäden durch Tierbiss, Kurzschluss 

oder Überspannung am Ladekabel.

Der ACE bietet in Zusammenarbeit mit der 

Zurich für seine Mitglieder eine Kfz-Versi-

cherung zu Vorteilskonditionen an. Mehr 

Infos unter www.ace.de/versicherungen

•  Edel vergoldet, mit aufwendiger Farbaufl age

•  Streng limitiert auf weltweit nur 999 Komplett-Editionen 

•  In hoher Münz-Prägequalität „Stempelglanz“

•  Exclusiv nur beim BAYERISCHEN 
MÜNZKONTOR® erhältlich

BAYERISCHES MÜNZKONTOR®, eine Marke der HMK V AG,
Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Ein absolutes Muss – nicht nur für Naturfreunde:

Unsere faszinierende Vogelwelt
Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

GRATIS FÜR SIE ! 
Ein hochwertiges Wein-Set
(regulärer Preis: 49,95 €)

•  4-teilig: Kellnermesser, 
Flaschenverschluss, 
Tropfenfänger, 
Ausgießer

10 Teilzahlungen 

à19,95 €!
(statt regulär 959,– €)

PORTOFREI! 

Mit reinstem

Feingold
(999/1.000)

veredelt!

Feingold
(999/1.000)

veredelt!

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Nachtigall

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

BachstelzeNachtigall

Elster

Bachstelze

Feldlerche Gartenrotschwanz Goldammer Grünfink BlaumeiseElster

Kleiber

Feldlerche

Mauerläufer

Gartenrotschwanz

Amsel

Goldammer

Pirol Rauchschwalbe

Blaumeise

RotkehlchenKleiber

Schilfrohrsänger

Mauerläufer

Seidenschwanz

Amsel

Sommergoldhähnchen

Pirol

Star

Rauchschwalbe

Stieglitz

Rotkehlchen

Zaunkönig

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Haussperling

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Berglaubsänger

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Dohle

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Eichelhäher

Gemeinsame Rückseite

Repräsentatives
Münz-Album 

für Ihre Sammlung 
GRATIS!

Ø je ca. 33 mm

Coupon ausfüllen und sofort abschicken an: 
Bayerisches Münzkontor • Abt. Reservierung • 63735 Aschaffenburg • kundenbetreuung@muenzkontor.de

Es gelten die AGB des Bayerischen Münzkontors®. Diese können Sie unter www.muenzkontor.de nachlesen oder schrift-
lich bei uns anfordern. Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Datum        Unterschrift

Große Nachfrage erwartet. Jetzt bestellen!

Meine Anschrift:    Frau         Herr

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl          Wohnort

89S-50

(regulärer Preis: 49,95 €)

•  4-teilig: Kellnermesser, 
Flaschenverschluss, 
Tropfenfänger, 
Ausgießer

•  Streng limitiert auf weltweit nur 999 Komplett-Editionen 

Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 KreuzlingenVerantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Star Stieglitz

Repräsentatives
Münz-Album 

für Ihre Sammlung 
GRATIS!

Große Nachfrage erwartet. Jetzt bestellen!
JA! Ich bestelle PORTOFREI das Komplett-Set „Europäische Singvögel“

(Art.-Nr. 196-129-0) - bitte ankreuzen:
❑  zu 10 monatlichen, zinsfreien Teilzahlungen à 19,95 € oder
❑  zum einmaligen Komplett-Preis von 199,50 € (regulärer Verkaufspreis 959,– €)
Ich gehe GARANTIERT keine weiteren Verpfl ichtungen ein und darf das Wein-Set in jedem Fall 
behalten! Sie erhalten das Komplett-Set mit 60-tägigem Rückgaberecht. Bei Nichtangabe der Zahlungsweise 
gehen wir davon aus, dass Sie die Zahlung zum einmaligen Komplett-Preis wünschen.
Mit meiner Bestellung willige ich ein, weitere interessante Angebote und Informationen des Bayerischen Münzkontors zu 
erhalten. Sollten Sie keine Werbung wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit per 
Nachricht in Textform an Bayerisches Münzkontor, Kundenservice, 63735 Aschaffenburg oder per Email widersprechen. 
Um Ihnen Informationen und Angebote von uns und anderen Unternehmen zuzusenden, verarbeiten wir auf Grundlage von 
Art. 6 Abs.1 f DSGVO, auch mit Hilfe von Dienstleistern Ihre Daten. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschut-
zerklärung entnehmen, die Sie jederzeit auf www.muenzkontor.de abrufen oder bei uns anfordern können. Sie können der 

Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit wider-
sprechen. Kurze Nachricht an Bayerisches Münzkontor, Kunden-
service, 63735 Aschaffenburg genügt.

Rufen Sie uns gleich kostenlos an!

Schnell und bequem per Telefon bestellen:

0800 / 90 70 50 42
(KOSTENFREI aus dem dt. Festnetz)

Jeder telefonische Besteller erhält einen edlen Kugel-
schreiber mit SWAROVSKI® ELEMENT als Geschenk!

Als Teilnehmer der analytics union werden Ihre Daten im Rahmen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für eigene und auch fremde Mar-
ketingaktivitäten verarbeitet. Sie können deren Nutzung bei uns 
oder direkt auf info.analyticsunion.de gem. Art. 21 DSGVO wider-
sprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.muenz-
kontor.de 

89S-50 Anz 24erKplSet Singvögel 210x265mm DE BT.indd   189S-50 Anz 24erKplSet Singvögel 210x265mm DE BT.indd   1 31.08.21   11:0031.08.21   11:00

https://www.ace.de/vorteile/finanzen-versicherung/
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Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Haussperling

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Berglaubsänger

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Dohle

Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!Sensationell - nur für kurze Zeit als 24-teiliges Komplett-Set erhältlich!

Eichelhäher

Gemeinsame Rückseite

Repräsentatives
Münz-Album 

für Ihre Sammlung 
GRATIS!

Ø je ca. 33 mm

Coupon ausfüllen und sofort abschicken an: 
Bayerisches Münzkontor • Abt. Reservierung • 63735 Aschaffenburg • kundenbetreuung@muenzkontor.de

Es gelten die AGB des Bayerischen Münzkontors®. Diese können Sie unter www.muenzkontor.de nachlesen oder schrift-
lich bei uns anfordern. Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Datum        Unterschrift

Große Nachfrage erwartet. Jetzt bestellen!

Meine Anschrift:    Frau         Herr

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl          Wohnort

89S-50

(regulärer Preis: 49,95 €)

•  4-teilig: Kellnermesser, 
Flaschenverschluss, 
Tropfenfänger, 
Ausgießer

•  Streng limitiert auf weltweit nur 999 Komplett-Editionen 

Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 KreuzlingenVerantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Star Stieglitz

Repräsentatives
Münz-Album 

für Ihre Sammlung 
GRATIS!

Große Nachfrage erwartet. Jetzt bestellen!
JA! Ich bestelle PORTOFREI das Komplett-Set „Europäische Singvögel“

(Art.-Nr. 196-129-0) - bitte ankreuzen:
❑  zu 10 monatlichen, zinsfreien Teilzahlungen à 19,95 € oder
❑  zum einmaligen Komplett-Preis von 199,50 € (regulärer Verkaufspreis 959,– €)
Ich gehe GARANTIERT keine weiteren Verpfl ichtungen ein und darf das Wein-Set in jedem Fall 
behalten! Sie erhalten das Komplett-Set mit 60-tägigem Rückgaberecht. Bei Nichtangabe der Zahlungsweise 
gehen wir davon aus, dass Sie die Zahlung zum einmaligen Komplett-Preis wünschen.
Mit meiner Bestellung willige ich ein, weitere interessante Angebote und Informationen des Bayerischen Münzkontors zu 
erhalten. Sollten Sie keine Werbung wünschen, können Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit per 
Nachricht in Textform an Bayerisches Münzkontor, Kundenservice, 63735 Aschaffenburg oder per Email widersprechen. 
Um Ihnen Informationen und Angebote von uns und anderen Unternehmen zuzusenden, verarbeiten wir auf Grundlage von 
Art. 6 Abs.1 f DSGVO, auch mit Hilfe von Dienstleistern Ihre Daten. Weitere Informationen können Sie unserer Datenschut-
zerklärung entnehmen, die Sie jederzeit auf www.muenzkontor.de abrufen oder bei uns anfordern können. Sie können der 

Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit wider-
sprechen. Kurze Nachricht an Bayerisches Münzkontor, Kunden-
service, 63735 Aschaffenburg genügt.

Rufen Sie uns gleich kostenlos an!

Schnell und bequem per Telefon bestellen:

0800 / 90 70 50 42
(KOSTENFREI aus dem dt. Festnetz)

Jeder telefonische Besteller erhält einen edlen Kugel-
schreiber mit SWAROVSKI® ELEMENT als Geschenk!

Als Teilnehmer der analytics union werden Ihre Daten im Rahmen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für eigene und auch fremde Mar-
ketingaktivitäten verarbeitet. Sie können deren Nutzung bei uns 
oder direkt auf info.analyticsunion.de gem. Art. 21 DSGVO wider-
sprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.muenz-
kontor.de 

89S-50 Anz 24erKplSet Singvögel 210x265mm DE BT.indd   189S-50 Anz 24erKplSet Singvögel 210x265mm DE BT.indd   1 31.08.21   11:0031.08.21   11:00

https://www.muenzkontor.de/
mailto:kundenbetreuung@muenzkontor.de
https://www.muenzkontor.de/
http://www.muenz-kontor.de
https://www.muenzkontor.de/
http://www.muenz-kontor.de


BAHN WÄRE ALTERNATIVE
Viele Flugreisen ließen sich auch mit der Bahn absolvieren. Bei 

jährlich rund 33.000 Passagierflügen vom und zum Frankfurter 

Flughafen liegt das Ziel weniger als vier Stunden Zugfahrt entfernt, 

wie die Bundesregierung auf eine Anfrage des Parlaments mitteilt. 

Das entspricht einem Anteil von 7,4 Prozent am gesamten Passagier-

flugaufkommen. Die Berechnungen basieren auf Flugzahlen von 

2019, als Start- beziehungsweise Zielbahnhof wurde der Hauptbahn-

hof Frankfurt gewählt. Die Zeit beim Check-in und den Transfer von 

der Innenstadt zum Flughafen mit einbezogen, sind Reisende mit 

der Bahn oft sogar schneller unterwegs. Auf der Strecke Frankfurt–

Köln hat die Bahn so fast zwei Stunden Vorsprung.

DIE S-BAHN VON MORGEN 
IST FLEXIBEL
Wer regelmäßig Bahn fährt, weiß: Morgens sind die Züge voll, 

am Vormittag wieder halb leer. Diese Problematik hat die Deutsche 

Bahn nun aufgegriffen und mit ihrem IdeenzugCity ein Modell für 

die S-Bahn der Zukunft vorgestellt. Das Innovative: Auf Knopfdruck 

lassen sich Sitze drehen, schieben und einklappen. So lassen sich 40 

Prozent mehr Platz gewinnen. Fahrgäste am Bahnsteig sollen außer-

dem durch große Piktogramme schneller erkennen, wo beispiels-

weise die Mehrzweckabteile sind. Diese Idee wird ab 2022 bereits 

bei der Neulackierung der S-Bahn Stuttgart aufgegriffen. 
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BENZIN AUS PAPIER?
Das Forschungsprojekt Reststoff2Kraftstoff des Fraunhofer Instituts UMSICHT 

will das ermöglichen: Hierfür werden 50 Tonnen Faserreststoffe getrocknet, pel-

letiert und anschließend zu 2.000 Liter Rohöl verarbeitet. Dieses wird dann zu 

erneuerbaren normgerechten Kraftstoffen raffiniert. Die fertigen Kraftstoffe tes-

ten MAN Truck und Bus SE unter Realbedingungen. Noch bis 2024 sammeln die 

Forschenden Daten aus diesem Projekt, die im Wesentlichen die Effizienz und 

Machbarkeit bewerten sollen. Der ACE steht synthetischen Kraftstoffen im Ver-

gleich zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) skeptisch gegenüber, weil der 

Stromverbrauch beim Fahren wesentlich höher ist. Bei Neuanschaffungen sind BEV 

unschlagbar, allerdings können bei Bestandsfahrzeugen alternative Kraftstoffe eine 

bessere CO2-Bilanz haben und gerade aus Abfall-Biomasse sinnvoll sein.

VERKEHR & UMWELT MAGAZIN
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BÜRGERRAT KLIMA: AUS FÜR VERBRENNER AB 2027
Die Erstzulassung von Ver-

brennern ab 2027 beenden, 

das ist eine Empfehlung aus 

dem Gutachten des Bürgerrats 

Klima. Mit dieser und weiteren 

Maßnahmen ließe sich im Be-

reich der Mobilität weitgehend 

Klimaneutralität erreichen. 

Das müsse auf allen politi-

schen Ebenen oberste Priorität 

haben, fordert das Gremium. 

Wichtig sei dabei, auch den 

ÖPNV zu stärken, umfassen-

der auszubauen und günstiger 

zu gestalten. Unternehmen 

sollen weitreichende Homeof-

fice-Angebote schaffen, um so 

FO
TO

: B
Ü

RG
ER

RA
T 

KL
IM

A
, R

O
BE

RT
 B

O
D

EN

den Berufsverkehr zu reduzie-

ren. Allgemein brauche es An-

reize, auf klimafreundlichere 

Verkehrsmittel umzusteigen. 

Möglich sei das unter ande-

rem mit einer Förderung von 

E-Bikes und dem Ausbau der 

Radinfrastruktur. Eine weite-

re Empfehlung des Rats ist ein 

Tempolimit auf Autobahnen, 

Landstraßen und in Innen-

städten. Der Bürgerrat Klima 

ist ein Gremium, das aus 160 

zufällig ausgewählten Mit-

gliedern besteht, die von Fach-

leuten aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft 

informiert werden. In zwölf 

Sitzungen hat der Rat unter 

Schirmherrschaft des ehe-

maligen Bundespräsidenten 

Horst Köhler Klimastrategien 

in den wichtigsten Lebensbe-

reichen erarbeitet. Das daraus 

entstandene Gutachten wird 

nach der Wahl der neuen Bun-

desregierung als Empfehlung 

übergeben. Mehr unter: 

www.buergerrat-klima.de

 

10 %
dauerhafter 
ACE-Rabatt

Jährlich

BIS 30.11. WECHSELN 
UND AB 2022 BESSER FAHREN.

Kfz-Versicherung vom ACE und von Zurich. Sichern Sie sich jetzt die 
maßgeschneiderte Autoversicherung mit Sparvorteil, wo immer Sie wollen:

_ Online mit dem digitalen Tarifrechner auf www.ace.de/kfz-versicherung
_ Vor Ort in einer von vielen Zurich Versicherungsagenturen in Ihrer Nähe
_ Persönliche Versicherungsberatung – ob Makler oder Finanzvermittler

Wie viel sparen Sie? Als Clubmitglied in jedem Fall den ACE-Rabatt!

https://buergerrat-klima.de/
https://www.ace.de/vorteile/finanzen-versicherung/kfz-versicherung/?c=1805
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ACE-TARIFÄNDERUNGEN

VERBESSERTE LEISTUNGEN UND MEHR 
INDIVIDUALITÄT FÜR ACE-MITGLIEDER
Tarifanpassung zum 1. Januar 2022: Mit verbesserten Leistungen sowie dem 
neuen Tarif ACE Comfort+ ist der ACE bereit für die Zukunft.

Mobilität hat sich 

verändert. Auch 

die ACE-Mitglieder  

stellen neue Anforderungen 

an ihren mobilen Alltag und 

an ihren Club. Daher hat  

sich der ACE weiterentwickelt: 

vom klassischen Automobil-

club hin zum modernen Mo-

bilitätsbegleiter. 

Damit einhergehend hat 

der ACE seine Leistungen in 

den bestehenden Tarifen 

verbessert und bietet ab dem  

1. Januar 2022 den neuen 

Tarif ACE Comfort+ an, der 

noch viel umfangreicher ab-

sichert. Alle drei Tarife umfas-

sen den ACE-Schutzbrief, der 

auch Partnerin oder Partner 

und die Familien im In- und 

Ausland absichert (mehr zu 

den umfangreichen Leistun-

gen in der neuen Leistungs- 

und Beitragsordnung ab S. 48).

Der ACE bietet neue Leis-

tungs-Bausteine, mit denen 

die Tarife nach individuellen 

Bedürfnissen ergänzt werden 

können. Für alle Tarife der 

ACE-Clubmitgliedschaft gilt: 

Nicht nur das ACE-Mitglied 

selbst ist abgesichert, sondern 

der im selben Haushalt leben-

de Ehe- oder Lebenspartner 

bzw. die Ehe- oder Lebens-

partnerin sowie die Kinder, 

wenn sie minderjährig sind. 

Der ACE-Schutzbrief sichert 

alle  berechtigten Fahrten mit 

ihren Fahrzeugen ab. Hier ein 

kurzer Schnellüberblick zu 

den wichtigsten Tarif-Neue-

rungen und Bausteinen:

ACE CLASSIC

Neu: Immer mehr Autofah-

rende nutzen auch das Fahr-

rad oder ein Pedelec (E-Bike). 

Deshalb hat der ACE nun den 

Fahrradschutzbrief (bisher 

nur in ACE Comfort) bereits 

in den Tarif ACE Classic inte-

griert. 

Verbessert: Ist kein Vor-

wärtskommen mehr möglich, 

etwa im Pannenfall, und müs-

sen die  Fahrzeuginsassen 

deshalb andere Verkehrsmit-

tel nutzen, gewährt der ACE 

eine Mobilitätshilfe von bis 

zu 50 Euro für den ÖPNV 

oder Taxis ab Haustür (bis-

her erst ab einer Entfernung 

von 50 km vom eigenen Zu-

hause) und hilft bei der Orga-

nisation.

Erhöht: Ist das Fahrzeug etwa 

nach einer Panne oder einem 

Unfall im Ausland nicht mehr 

fahrbereit, übernimmt der 

ACE Kosten für den Mietwa-

gen aus dem Ausland für 

die direkte Heimreise in 

Höhe von bis zu 500 Euro.

ACE COMFORT

Neu: Ist nach einem Unfall 

eine Bergung, Rettung oder 

Suche nach dem ACE-Mit-

glied notwendig, unterstützt 

der ACE hier nun mit einem 

Betrag bis zu 2.500 Euro. 

Verbessert: Wurde das de-
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fekte eigene Fahrzeug durch 

einen ACE-Partner in eine 

qualifizierte Fachwerkstatt  

gebracht, übernimmt der 

ACE die Mietwagenkosten 

schon ab einer Entfernung von  

30 km (bisher 50 km) zwi-

schen Schadenort und eige-

nem Zuhause.

Erhöht: Befindet sich ein 

ACE-Mitglied während einer 

Auslandsreise in einer beson-

deren Notlage, unterstützt der 

ACE hier mit einer Hilfeleis-

tung in besonderen Notfäl-

len von bis zu 800 Euro pro 

Schadenfall.

ACE COMFORT+

Neu: Der ACE übernimmt 

Mietwagenkosten ab der 

Haustür, wenn das defekte 

Fahrzeug durch einen ACE-

Partner in eine qualifizierte 

Fachwerkstatt gebracht wurde 

und dort instand gesetzt wird. 

Erstattet werden bis zu 55 

Euro pro Tag, maximal sieben 

Tage lang. Bleibt der Wagen in-

nerhalb Deutschlands  liegen, 

transportiert der ACE-Partner 

das abgesicherte Fahrzeug in 

eine Wunschwerkstatt, in 

einer  Entfernung von bis zu 

50 Kilometer zum Schaden-

ort. 

Personenbezogene Leis-

tungen auf Reisen werden 

für das ACE-Mitglied in die-

sem neuen ACE-Top-Tarif für 

einen Zeitraum von bis zu 12 

Wochen gewährt.

BAUSTEIN CAMPER

Camping ist der Reisetrend, 

der über die nächsten Jahre 

anhalten wird. Viele Reisen-

de haben den Campingurlaub 

mit dem Wohnmobil für sich 

entdeckt. Für alle drei ACE-Ta-

rife gibt es deshalb nun den 

Zusatzbaustein Camper. Er 

sichert alle fahrzeugbezoge-

nen Leistungen analog zu ACE 

Comfort+ für Ihr eigenes Rei-

semobil bis 7,5 t ab. Außerdem 

erhalten Sie auf Wunsch jedes 

Jahr auch die Camping Card 

International (CCI).

BAUSTEIN HOME

Die Wohnungstür fällt zu. 

Wer kennt das nicht? Mit dem 

neuen fakultativen Baustein 

Home können ACE-Mitglieder 

Risiken rund um ihr Zuhause 

absichern. Der ACE organisiert 

in vielen Notfallsituationen 

den richtigen Helfer. Zudem 

erhalten Sie als Clubleistung 

noch zusätzliche Unterstüt-

zung wie etwa eine ACE-Club-

beihilfe von bis zu 100 Euro 

für ein provisorisches Tür-

schloss.

Ab 2022 gibt es auch Leistungs- und 

Serviceverbesserungen beim ACE-

Rechtsschutz, einhergehend mit einer 

Prämienanpassung.

So gilt der Verkehrsrechtsschutz nun 

etwa auch für Motorboote (bis 25 

PS) und Drohnen (bis 500 g). Die 

E-Mobilität ist mit abgesichert und 

der Mobilitätsrechtsschutz umfasst 

nun auch bspw. Streitigkeiten rund 

um Ticketkäufe für Bus, Bahn und 

Flugzeug. 

Prämien ab dem 1. Januar 2022:

– Single-Tarif ACE-Verkehrsrechts- 

   schutz: 72 Euro

– Familien-Tarif ACE-Verkehrsrechts-

   schutz: 94 Euro

Mehr Infos: www.ace.de/neuetarife

i
NEUES ZUM ACE-
RECHTSSCHUTZ

Dann hilft Ihnen der ACE-Info-Service unter 

0711/530 33 66 99 weiter. 

Mehr Infos auch online unter: 

www.ace.de/neuetarife

i
FRAGEN ZU DEN
TARIFNEUERUNGEN?

ACE CLASSIC 72,00 €*  
   

–  Neu: Fahrradschutzbrief 
–  Verbessert: Mobilitätshilfe bis 50 Euro  

ab Haustür
–  Erhöht: Mietwagen zur direkten 
   Heimreise bis 500 Euro

ACE COMFORT 94,00 €*  
   

–  Alle Leistungen aus ACE Classic
–  Neu: Such,- Rettungs- und Bergungskosten 

bis 2.500 Euro  
–  Verbessert: Mietwagen im Schadenfall 
   ab 30 km Entfernung vom Wohnort  
–  Erhöht: Hilfeleistung in besonderen 
   Notfällen bis 800  Euro

ACE COMFORT+ 120,00 €*  
   

–  Alle Leistungen aus ACE Comfort
–  Neu: Mietwagen ab Haustür
–  Neu: Wunschwerkstatt bis 50 km 
   Entfernung zum Schadenort
–  Neu: Personenbezogene Leistungen auf 

Reisen bis zu 12 Wochen

BAUSTEIN HOME 1  + 49,00 €

– Haus- und Wohnungsschutzbrief  

– Elektro-, Sanitär- oder Heizungsinstallationsservice 

   im Notfall bis zu 500 Euro     

– Clubbeihilfe für ein provisorisches Türschloss bis 100 Euro 

BAUSTEIN CAMPER 1  + 49,00 €

– Sichert Ihr Wohnmobil bis 7,5 t ab

– Alle fahrzeugbezogenen Leistungen 

   analog zu ACE Comfort+

– Camping Card International (CCI) inklusive

ACE-CLUBMITGLIEDSCHAFTEN UND BAUSTEINE

 1 Fakultative Zusatzleistung nur in Verbindung mit der Clubmitgliedschaft ACE Classic, ACE Comfort oder ACE Comfort+ Alle Preisangaben sind Jahresbeiträge

Preise und Leistungen gelten ab 1. Januar 2022.

Immer inklusive ACE-Schutzbrief, mit In- und Auslandsschutz, Partner- und Familienschutz und Clubleistungen

*Ab 2022 erhalten junge Menschen ab 18 für den Zeitraum bis 25 Jahren bei Abschluss 40 Prozent Rabatt auf den jeweiligen Tarif.

Die hier aufgeführten Leistungsbestandteile sind nur einige von vielen Highlights. 

Eine vollständige Übersicht finden Sie am Ende dieser Ausgabe im „Kleingedruckten“ ab S. 48.

SEITE 1 

Clubmitgliedschaften_und_Bausteine_2022 (1).indd   1Clubmitgliedschaften_und_Bausteine_2022 (1).indd   1 20.09.21   15:2820.09.21   15:28

https://www.ace.de/tarife/neue-tarife
https://www.ace.de/tarife/neue-tarife


Als im Juli die Bilder der 

Hochwasserkatastrophe 

im Ahrtal ganz Deutschland 

schockierten, wollte einer 

unserer Vertragspartner aus 

Warendorf bei Münster nicht 

bloß zusehen. Das Team fuhr 

mit fünf Mann und drei Fahr-

zeugen in die Eifel, um bei den 

Bergungsarbeiten zu helfen. 

Die Werkstatt wurde für die 

Dauer des Einsatzes kurzer-

hand geschlossen und von 

ihren Verpflichtungen gegen-

über dem ACE freigestellt.

Der erste Eindruck im Ahr-

tal: erschreckend. „So eine 

Zerstörung kann man sich 

gar nicht vorstellen“, berich-

ten die Kfz-Mechaniker. Die 

Menschen dort erzählten, das 

ACE-VERTRAGSPARTNER 
HILFT EHRENAMTLICH IN DER EIFEL

Wasser sei in zehn Minuten 

um zwei Meter gestiegen.

Umso motivierter packte 

das Team an und sorgte dafür, 

die zerstörten Autos aus dem 

Einsatzgebiet zu schaffen und 

so die Zufahrtswege frei zu 

halten. Von acht Uhr morgens 

bis drei Uhr nachts schufte-

ten die Warendorfer, teilweise 

sogar die ganze Nacht durch. 

Schlaf gab es also wenig, Dank 

dafür umso mehr. „Ein Be-

wohner wollte uns um 2 Uhr 

nachts auf ein Bier einladen, 

dabei hatte der doch gerade 

alles verloren“, zeigen sich die 

Männer noch heute beein-

druckt. Über 50 Autowracks 

konnte die ACE-Mannschaft 

bergen, hunderte mehr hätten 

sie noch bergen können. Doch 

nach knapp einer Woche war 

Schluss. Die Pannenhelfer ar-

beiteten ehrenamtlich und die 

Werkstatt in Warendorf muss-

te wieder öffnen, um die Pan-

nen- und Unfallhilfe wieder 

24/7 zu gewährleisten. „Wir 

hätten gerne mehr geholfen“, 

ist sich das Team einig.             fl

Knapp eine Woche war das Team einer Warendorfer 

Autowerkstatt im Hochwassergebiet im Einsatz. Viel Schlaf 

bekamen die Mechaniker dabei nicht. Dafür aber umso 

mehr Dankbarkeit der betroffenen Menschen.
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Auf Barrieren aufmerksam machen! im Rahmen 

der ACE-Clubinitiative 2021 konnten ACE-Mitglie-

der und am Thema Interessierte Fotos von Barrieren 

einreichen, die den mobilen Alltag er-

schweren. Am 29. September wurden 

die besten Fotos gekürt. Mehr dazu: 

www.ace-clubinitiative.de

WIR STELLEN DIE 
ACE-JURY VOR:
 

Stefan Zierke ist Parlamentarischer 

Staatssekretär im Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend und der Schirmherr der ACE- 

Clubinitiative.

Karlheinz Stockfisch ist der 

stellvertretende Vorsitzende des 

ACE Auto Club Europa. Die inklusive 

Mobilität ist für ihn eine Herzensan-

gelegenheit.

Anne Gersdorff ist Projektreferentin 

und Inklusionsaktivistin bei Sozialhelden 

e.V. in Berlin. Sie setzt sich für ein selbst-

bestimmtes Leben behinderter Menschen 

und eine inklusive Gesellschaft ein.

Anja Smetanin ist Chefredakteurin 

des ACE LENKRAD. Mit ihrem Team 

sorgt sie für eine umfangreiche 

Medienberichterstattung zur ACE-

Clubinitiative.

 

Michael Feist ist Experte im Digitalen 

Marketing und Mitglied im Projektteam 

der ACE-Clubinitiative „Barrierefrei 

besser ankommen!“. 

 

Ursula Hildebrand ist Regional-

beauftragte für die ACE-Region 

Bayern und packt bei den Club-

initiativen vor Ort selbst mit an.

DIE JURY – DER ACE
MACH-MIT-FOTOAKTION 

ZU WENIG PARKPLÄTZE
IM GANZEN LAND 

Bis Mitte Oktober führen die Ehrenamtlichen des ACE Parkplatzchecks durch. 

Die ernüchternde Zwischenbilanz: Es gibt zu wenig Parkplätze für Menschen 

mit mobiler Einschränkung. 

Auf die Parkplätze, fertig, los! Ende Juni begannen die ehrenamtlich Engagierten des 

ACE in ganz Deutschland mit ihren Tests in Hunderten von Parkhäusern, öffentlich 

zugänglichen Parkplätzen von Behörden und vor Supermärkten. Mit Zollstock, Laser-

messgerät und einer akribisch ausgearbeiteten Checkliste rücken sie den Parkplätzen 

auf die Pelle, prüfen etwa, ob die Proportionen den Vorschriften entsprechen, ob sie 

ebenerdig, barriere- und gefahrenfrei zugänglich sind. „Bei uns in Halle waren bisher 

fast alle Parkplätze in Ordnung“, resümiert Burkhard Feißel aus dem Kreisclub Sach-

sen-Anhalt Süd. Seine Kritik: „Es fällt auf, dass es zu wenig Parkplätze für mobil ein-

ACE-WELT ZWISCHENBILANZ: ACE-CLUBINITIATIVE 2021

i

geschränkte Menschen gibt. Im Hinblick 

auf eine älter werdende Gesellschaft 

muss hier schnell etwas passieren.“  Das 

ist ein Negativtrend, und zwar deutsch-

landweit. Ein Fortschritt wäre es laut Fei-

ßel auch, wenn viele der Parkplätze besser 

beschildert und damit schneller auffind-

bar wären. In der Dezember-Ausgabe des 

ACE LENKRAD (6/21) wird dann eine ab-

schließende Bilanz gezogen – mit sicher-

lich weiteren neuen Erkenntnissen.       me

ACE LENKRAD 5/2021 39

#1BARRIEREWENIGER

Die Aktion Mensch hat zusammen 

mit Vereinen, Organisationen 

und Unternehmen ebenso eine 

Initiative ins Leben gerufen, um 

Barrieren abzubauen und so Mobilität für alle zu 

ermöglichen. Im ersten Aktionsjahr sollen rund 

2.000 Barrieren beseitigt werden. Mehr unter:

www.aktion-mensch.de/1barriereweniger
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https://www.ace-clubinitiative.de/
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/1barriereweniger


LIVE UND DIGITAL IN AKTION
Veranstaltungen in der heutigen Zeit? Am besten 

hybrid, das heißt entweder live vor Ort mit dabei sein 

oder einfach digital teilnehmen. Die erste Veranstal-

tung engagierten ACE-Ehrenamts in dieser Art fand 

in Augsburg zum Thema Erste Hilfe statt. Wir berich-

teten in ACE LENKRAD 2/21 über die Vorbereitungen 

durch Harald Güller, Mitglied im ACE-Kreisvorstand 

Schwaben. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, 

denn der Erste-Hilfe-Kurs ist bei vielen lange her. 

Auf eine Auffrischung wird oft verzichtet – dabei ist 

es wichtig, im Fall der Fälle zu wissen, was zu tun ist. 

Wer hilft, kann Leben retten, das sollte allen bewusst 

sein. Das sehen auch Harald Güller und Kreisvorsitzender Harald Eckart so. 

Beide waren live vor Ort, als Lorenz Dollinger vom BRK Augsburg-Land die 

wichtigsten Handgriffe vor einem kleinen anwesenden Publikum erklärte. 

Zugleich konnten sich Interessierte über Facebook den Live-Stream ansehen 

und per Chat Fragen an den Referenten stellen. Beide Initiatoren zeigten 

ACE-EHRENAMT

Interesse, im ACE-Ehrenamt 

aktiv zu werden? Dann einfach 

den zuständigen ACE-Kreisclub 

kontaktieren oder eine E-Mail 

schreiben an: club@ace.de

i
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ACE-Mitglieder sind ehrenamtlich in den 

ACE-Kreisen engagiert. Sie kümmern sich 

um kommunale Verkehrspolitik und sor-

gen für ein erlebnisorientiertes Clubleben. 

www.ace.de/ehrenamt

Der ACE bietet mehr als Pannenhilfe. Im

Ehrenamt kann sich jedes Mitglied für die

Verkehrssicherheit engagieren.

CLUB-KONTAKTE

Ansprechpartner: Die Mitglieder der ACE- 

Kreisvorstände haben stets ein offenes Ohr 

für ihre Mitglieder, sie beantworten Fragen 

und nehmen Anregungen auf. 

www.ace.de/kreisclubs

sich am Ende zufrieden mit diesem neu-

en Veranstaltungsformat des Ehrenamts, 

das den Club in der Corona-Zeit weiterhin 

begleiten wird – nicht als Ersatz, sondern 

als Ergänzung zu Präsenzveranstaltun-

gen, denn der persönliche Kontakt soll 

nicht verloren gehen. Ob Vorstandssit-

zung, Projektbesprechung oder Schulung 

– die ACE-Ehrenamtlichen nutzen alle 

Möglichkeiten, um ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen zu transportieren.

Erste Hilfe rettet 

Leben. Hier wei-

tere Infos und ein 

Video zum Thema 

Lebensrettende 

Sofortmaßnah-

men.
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Vertrauensanwälte: Die vom ACE ausge-

suchten Anwälte sind versiert in allen Fra-

gen rund um das Verkehrsrecht. Mitglieder 

haben Anspruch auf eine kostenlose Erstbe-

ratung. 

www.ace.de/vertrauensanwaelte

mailto:club@ace.de
https://www.ace.de/autoclub/der-club/ehrenamt/
https://www.ace.de/autoclub/der-club/ace-vor-ort/
https://www.ace.de/ratgeber/verkehrsrecht/vertrauensanwaelte/


Wo bleibt eigentlich der #Unfallbericht 
zu E-Tretrollern, den das #BASt dem 
#BMVI vorgelegt hat? Wir fragen für 
einen Freund. #EScooter #Verkehrssi-
cherheit  #BTWahl2021

News, Tipps und Tricks  
für alle Verkehrsmittel gibt  
es auf facebook.

Im Sommer 1971 auf dem Mond: der Lunar Rover. 
Hochgeschickt wurde er mit      Apollo 15. Am 
Steuer:     Astronaut David Scott.     Der Antrieb: All-
rad mit 180 Watt pro Rad. Zum Vergleich: Die E-Mo-
toren in Pedelecs leisten üblicherweise 250 Watt. Die 
Stromquelle: zwei Einweg-36-Volt-Batterien mit einer 
Kapazität von 4,4 kWh. Die Fahrleistungen: 13 km/h 
Spitze und maximal 92 Kilometer Reichweite. David 
Scott legte auf dem Mond 28 Kilometer zurück. Der 
Energieverbrauch: unbekannt. Härtetest: bestanden.

Diese Nachricht begeisterte auf facebook

SOCIAL MEDIA
HIGHLIGHTS AUS
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Head-up-Displays projizieren relevante 
Fahrinformationen beim Autofahren
     in das Sichtfeld des Autofahrenden. 
Der Zulieferer Infineon hat nun die 
neueste Generation des sogenannten 
mikro-opto-elektro-mechanischen 
Systems vorgestellt: damit wird die 
komplette      Windschutzscheibe zum 
Head-up-Display. Ein weiteres Extra: die 
Technologie kann nicht nur im Fahrzeug 
Einsatz finden, sondern auch in AR-Bril-
len, bspw. für Autofahrer. AR bedeutet 
Arugmented Reality (erweiterte Realität), 
wobei die Wahrnehmung um virtuelle 
Inhalte erweitert wird – quasi ein Head-
up-Display in der Brille.

#headup #display #autofahren

Unser Top-Post des Monats August
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Neuigkeiten mit politischem 
Hintergrund sowie aktuelle 
Mobilitätstipps bringt die 
ACE-Pressestelle bei Twitter 
auf den Punkt.

 https://twitter.com/  
 ace_autoclub 

Auf Youtube finden Sie Infos,  
Rat und Tests im kompakten  
Videoformat.

Bei Instagram zeigen wir  
die Facetten der Mobilität  
in Bildern.

IN KONTAKT BLEIBEN. UNTERWEGS UND ZU HAUSE. VIA SOCIAL MEDIA. 

 www.ace.de/socialmedia

https://twitter.com/ace_autoclub
https://www.ace.de/socialmedia/
https://twitter.com/ace_autoclub


Der hohe Norden Deutschlands 
ist Radlerland. Wer sich auf den 
Sattel schwingt, sollte neben der 
passenden Kleidung auch viel 
Zeit mitbringen. Zu groß ist die 
Versuchung, noch ein Päuschen 
einzulegen – und das hängt nicht 
mit dem Gegenwind zusammen, 
der einem bei ungünstiger 
Wetterlage um die Nase bläst. 

Die Nordfriesischen Inseln zählen 

zum schönsten Stück der Nord-

seeküste und das platte Land ist 

prädestiniert für Fahrradtouren mit Natur-

erlebnissen. Der Rhythmus der Gezeiten, 

eine vielfältige Flora, unzählige Seevögel, 

die die Kutter lautstark auf ihren Ausfahr-

ten begleiten. Alles zu stressig für die See-

hunde auf den Sandbänken, sie dösen lie-

ber in der Sonne. 

Auftakt der Reise ist Husum. Ein Bum-

mel durch die Kleinstadt lohnt sich. 

Marktplatz und Altstadt zieren stattliche 

Kaufmannshäuser im Stil der Renais-

sance, der Gotik und des Klassizismus. 

Sie erinnern an die alte Handelstradition. 

Das herzogliche Renaissanceschloss mit 

Schlossgarten reizt ebenso zu einem Be-

such wie der verträumte Binnenhafen. 

Die flache Umgebung und ein gut ausge-

FREIZEIT & REISE DEUTSCHLAND
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RADELN IM 
GEGENWIND
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bautes Radwegenetz machen Husum zum 

optimalen Startpunkt für Fahrradtouren. 

Kilometerlange Deiche, grasende Scha-

fe und das Meer immer im Blick. Dazu 

strahlender Sonnenschein und ein Wind, 

der einem die salzige Luft um die Nase 

weht – nicht lange und die Hektik des All-

tags ist wie weggeblasen. 

Direkt durch die Husumer Bucht führt 

der Nordseeküstenradweg, der längste 

ausgeschilderte Radweg der Welt. Auf 

mehr als 6.000 Kilometern kann man 

durch acht Länder radeln. Ganz so am-

bitioniert ist die geführte Tour „Inselra-

deln Nordfriesland“ vom Veranstalter Die 

Landpartie nicht, aber auch auf dem rund 

45 km langen Teilstück von Husum nach 

Schlüttsiel gibt es herrliche Landschaf-

ten, reetgedeckte Häuser, sattgrüne Wie-

sen, Wälder und Moore zu bestaunen. 

Schafe, Wolken und überall Deiche. 

Norddorf auf der Insel Amrum ist ma-

lerisch eingebettet zwischen Dünen, 

Strand, Heide und saftig grüner Marsch. 
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Rauf mit dem Rad aufs Boot und „Lei-

nen los!“ heißt es im Hafen von Schlütt-

siel, dem Tor zu den Halligen. Die „MS 

Seeadler“ bahnt sich ihren Weg durch die 

Nordseewellen zur Hallig Langeneß.

Auch wenn der Empfang am Abend 

stürmisch ist, das kleine Eiland zieht  

einen magisch an. Es bläst eine steife Bri-

se und Fahrradfahren ist in dem Moment 

nahezu unmöglich. An diesem Abend 

müssen alle Fahrräder und Autos auf die 

Warf, denn es könnte „Land unter“ geben. 

Doch bereits am nächsten Morgen sind 

die Wolken verschwunden und die Hallig 

präsentiert sich von ihrer schönsten Seite. 

Nach einem leckeren Frühstück stehen 

der Besuch der Halligkirche und das Kapi-

tän-Tadsen-Museum auf dem Programm. 

Das Kapitänshaus aus dem Jahre 1741 mit 

typischem Schweifgiebel und den über 

1.600 holländischen Wandfliesen wurde 

aufwendig restauriert und zeigt das Leben 

auf einer Hallig von damals. Ansonsten 

ist das knapp zehn Quadratkilometer gro-

ße Eiland schnell erkundet. Auf den saftig 

grünen Salzwiesen weiden Schafe, die ih-

ren „Sommerurlaub“ hier verbringen. Zig 

Möwen leisten ihnen Gesellschaft. 

Am nächsten Morgen heißt es gut ge-

stärkt wieder rauf auf die Fähre und zu-

rück nach Schlüttsiel. Von dort geht es 

weiter mit dem Rad entlang der bunten 

Wiesenlandschaften, die dem Meer ab-

gerungen wurden, bis zum nächsten 

Hafen in Dagebüll. Ziel der Fähre ist die 

„friesische Karibik“. Die Insel Föhr hat 

diesen Beinamen, weil aufgrund ihrer 

geschützten Lage hier ein vergleichswei-

se mildes Klima herrscht. Bei der Erkun-

dungstour mit dem Rad trifft man dann 

neben charmanten Ortschaften auch auf 

Stattliche Kaufmannshäuser, feine 

Sandstrände und kleine Städtchen 

machen den Charme der Nordsee aus. 

Und sie ist ideal für Fahrradfahrer.

FREIZEIT & REISE DEUTSCHLAND
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Die Landpartie Radeln und Reisen aus Oldenburg bietet insgesamt 89 individuelle und geführte Reisen von 

Deutschland bis Kanada an. Die 8-tägige Reise „Inselradeln Nordfriesland“ startet in Husum, wo ein Infoge-

spräch und die Radübergabe erfolgen. Die kommenden zwei Tage verbringen die Radfahrenden auf der Hallig 

Langeneß. Von dort geht es weiter auf die Inseln Föhr, Amrum und Sylt. Die Tour ist ab 935 Euro buchbar. Im 

Reisepreis enthalten sind die Übernachtungen in ausgewählten Hotels inkl. Frühstück, Gepäcktransport von Hotel 

zu Hotel, Anpassen der Leihräder, detaillierte Karten, Eintritt Leuchtturm Amrum und sämtliche Fährfahrten wie 

im Reiseverlauf angegeben, inkl. Radtransport. Mehr Infos unter www.dielandpartie.de, Tel.: 0441 570683 0, 

oder im DUMONT Reise-Taschenbuch „Sylt, Föhr, Amrum“ sowie bei den  Tourismusverbänden: www.insel-sylt.

de, www.foehr.de, www.amrum.de, www.langeness.de und www.husum-tourismus.de.

i
REIF FÜR DIE INSEL

die grüne Seite der Insel, wo bezaubern-

de Bauerngärten vor den reetgedeckten 

Katen, Leuchttürme, Künstlerateliers und 

gemütliche Cafés den Weg säumen. Ein 

besonderes Highlight sind die drei Föhrer 

Kirchen. Die „sprechenden Grabsteine“ 

berichten von der goldenen Zeit der Insel, 

als über 150 Kapitäne auf der Insel lebten. 

Mit so viel neuem Wissen im Gepäck 

geht es weiter. Auf der Insel Amrum war-

tet ein riesiger Strand – Beachfeeling vom 

Feinsten. Den besten Weitblick hat man 

vom rot-weiß gestreiften Leuchtturm, der 

auf einer 27 Meter hohen Düne steht und 

weithin zu sehen ist. Wer die 197 Stufen 

hinaufsteigt, wird mit einem traumhaf-

ten Rundumblick belohnt. Beliebtes Foto-

motiv ist auch die St.-Clemens-Kirche in 

Nebel. Auch auf diesem Friedhof finden 

sich 90 „sprechende Grabsteine“, die Ge-

schichten von Seefahrern erzählen. 

Viele Geschichten gibt es auch über die 

Königin der deutschen Ferieninseln. Sylt, 

die letzte Station der Reise, ist nicht nur 

berühmt wegen ihrer prominenten Be-

sucher, sondern auch ihrer schier unend-

lichen Vielfalt an Natur und Landschaft. 

Der Radwanderweg führt entlang der 

alten Inselbahntrasse durch die Dünen- 

und Heidelandschaft. Vorbei an Schafen, 

die auf dem von Prielen durchzogenen 

Vorland grasen, und Vögeln, die durch das 

Watt staksen. Immer im Blick die weiße 

Dünenkette im Norden der Insel. Hier fin-

det jeder seinen Lieblingsplatz. Egal, ob 

wildes Meer, einsame Dünen, Surfstrand 

oder das quirlige Westerland. Dann 

heißt es noch einmal am Lister Hafen im 

Strandkorb etwas Sonne tanken und die 

Schiffe beobachten, bevor es wieder auf 

die Fähre geht in Richtung Dagebüll. Ein 

letztes Mal die frische Meeresluft einat-

men und die Inselchen bewundern, be-

vor der Bus die Räder zurück nach Husum  

bringt.                          Christina Maria Letzeisen

Husum

Westerland

Wyk auf Föhr

Dagebüll

Schlüttsiel

LANGENESS

AMRUM

FÖHR

SYLT

Nordstrand
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HERBST IST OSTSEEZEIT 

Der Herbst ist für viele Ostseekenner die Lieblingssaison. 

Die Mecklenburgische Ostseeküste besitzt kreative Seiten, 

die es zu entdecken gilt: etwa die Kunsthalle Kühlungsborn, 

regionale Küche mit Blick weit über die Ostsee in der Blau-

en Boje, Thai-Yoga direkt 

am Meer oder ein Besuch 

der einzigartigen Möbel-

Manufaktur im alten Ha-

fen Wismar – unter www.

ostseeferien.de finden sich 

viele Inspirationen, die 

den Herbsturlaub an der 

Ostsee perfekt abrunden.

TOUR DURCHS MOOR 
Das Teufelsmoor nordöstlich von Bremen ist mit seinen 

endlosen Weiten wie geschaffen für einen entspannten 

Deutschlandurlaub im Herbst. Durchzogen von Flüssen und 

Kanälen, lässt es sich mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem 

Kanu erleben. 1889 wurde hier das berühmte Künstlerdorf 

Worpswede gegründet, bis heute ist die Künstlerkolonie Zen-

trum der malerischen Landschaft. Wer beim Wandern Ruhe 

sucht, sollte die zwölf Kilometer lange Tour entlang des Na-

turschutzgebietes Heilsmoor absolvieren. Nicht versäumen 

sollte man außerdem einen Besuch der prachtvollen Gärten 

im Rahmen des Projekts „Offene Pforte“. Alle aktuellen Infos 

hat die Seite www.kulturland-teufelsmoor.de. 
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ACE-Mitglieder-Vorteil: 3 % Clubbonus auf Pauschalreisen, 
Ferienwohnungen/-häuser und Schiffsreisen aller namhaften 
Anbieter. Auf Mietwagen gibt’s sogar 5 %. A
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ERHOLUNGSREISEN

ACE-Reisebüro
Schmidener Str. 227 | 70374 Stuttgart 
Telefon 0711 5303-678 | Fax: 0711 5303-119
E-Mail: reise@ace.de | www.ace-reisen.de

Tschechien – Marienbad
8 Tage Health Spa Resort Hvezda****
mit Halbpension und Anwendungen ab 839 €

8 Tage Hotel Reitenberger **** 
mit Halbpension und Anwendungen ab 599 €

Deutschland – Bad Füssing
8 Tage Füssinger Hof *** 
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 629 €

8 Tage Hotel Phönix ***
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 679 €

8 Tage Hotel Königshof ****
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 699 €

8 Tage Thermalhotel Ludwig Thoma ****
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 699 €

8 Tage Schweizer Hof ****
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 749 €

Deutschland – Bad Griesbach
8 Tage Hotel Fürstenhof ****
mit Halbpension und weiteren Leistungen ab 799 €

Allgemeiner Hinweis: die hier angegebenen Preise gelten pro Person 
im Doppelzimmer. Unser gesamtes Erholungsreisen Programm fi nden 
Sie im Internet unter www.ace-reisen.de

Telefon 0711 5303-678 | Fax: 0711 5303-119

ERHOLUNGSREISEN 2022 Gesundheit – Kur – Wellness

ACE-REISEBÜRO

CLUBBONUS

3%
www.ace-reisen.d

e

CLUBBONUS
3%

mit Haustürabholung
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Gleich telefonisch oder online buchen

www.ace-reisen.de

ACE-REISEBÜRO

Kostenlos bestellen!

Preise p. P.

FOTOS: BARBARA WAGNER FOTOGRAFIE, DJD, HANS BRAXMEIER, SOFIELAYLA THAL

https://www.ostseeferien.de/
https://www.ostseeferien.de
https://www.kulturland-teufelsmoor.de/
https://reisen.ace.de/
mailto:reise@ace.de
https://reisen.ace.de/
https://reisen.ace.de/
http://www.ace-reisen.de
https://reisen.ace.de/


WANDERN MIT QUALITÄT 
Die Region Bergstraße-Odenwald verspricht mit vier 

zertifizierten Qualitätswegen Wanderungen entlang sagen-

umwobener Schlösser, Burgen und abwechslungsreicher 

Naturlandschaften. Von der Residenzstadt Erbach bis hin 

zum pittoresken Fachwerkstädtchen Michelstadt führt der 

Alemannenweg. Auf dem 130 km langen Nibelungensteig 

können Wanderer den Odenwald auf den Spuren Siegfrieds 

erkunden. Der Burgensteig Bergstraße führt auf 120 an-

spruchsvollen Kilometern an mehr als 30 Burgen und Schlös-

sern vorbei. Von Heidelberg nach Bad Wimpfen führt der 127 

km lange Neckarsteig. Mehr Infos im Internet unter www.

wandernhoch4.de.

HESSEN 
HÖREN
Podcast-Tipp: Hans Sar-

kowicz ist Leiter des Be-

reichs hr2-Literatur und 

Hörspiel beim Hessischen 

Rundfunk und stellt im Podcast „Hessische Geschichten“ in 

kurzen Drei- bis Vierminütern zum Beispiel die Grimm-Stadt 

Hanau vor, Büdingen in der Wetterau oder die Frankfurter 

Kunsttouren. Und was es mit Hessen und den Erdbeeren auf 

sich hat, kann man in dem wöchentlichen Podcast auch er-

fahren. Hans Sarkowicz plaudert über seine Heimat und er-

zählt spannende Geschichten aus Hessen.
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GRUPPENREISEN 2022
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1_Hurtigruten mit Fluganreise nach Bergen*
Vollpension auf dem Schiff, 1 Nacht in Bergen, Termin: 26.01. – 07.02.  ab 2.698 €

2_Schweiz mit Erlebnisticket TELL PASS Winter*
1 Woche Bergbahn Winter-Abenteuer 4*Hotel Pilatus, direkt am See, 
inkl. Halbpension, Termine: 05.02. – 12.02.; 26.02. – 05.03.  ab 938 €

3_Schweiz mit Erlebnisticket TELL PASS Sommer*
1 Woche Bergbahn Sommer-Abenteuer 4*Hotel Pilatus, direkt am See, 
inkl. Halbpension, Termine: 21.05. – 28.05.; 18.06. – 25.06.; 03.09. – 10.09.  ab 1.048 €

4_Begleitete Campingreise Polen-Rundreise 
22 Tage Rundreise Polen mit eigenem Fahrzeug oder Mietfahrzeug, 
mit vielen Ausfl ügen und 20 Mahlzeiten, Termin: 30.07. – 20.08. ab 1.655 €

5_Schweiz mit Dampf erleben*
1 Woche Dampftraum-Abenteuer 4*Hotel Pilatus, direkt am See, 
inkl. Halbpension, Termin: 17.09. – 24.09. ab 1.268 €

6_Hurtigruten ab/bis Kiel inkl. Color Line, Oslo, Bergen*
15 Tage Rundreise, inkl. Vollpension auf dem Schiff, 2 Fahrten mit Color Line, 
je 1 Übernachtung in Oslo und Bergen, Termin: 26.04. – 07.05.  ab 3.099 €
Termin: 16.08. – 30.08.  ab 3.399 €

7_Bregenzer Festspiele mit der Oper Madame Butterfl y*
5 tägige Rundreise mit Ausfl ugsprogramm und Oper Highlight am See: 
Madame Butterfl y, Termine (Juli und August) und Preise in Vorbereitung

8_Gemütliches Wien mit Bratislava*
6 tägige Rundreise mit Ausfl ugsprogramm,
Termin (Juli oder August) und Preise in Vorbereitung
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Name Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon E-Mail-Adresse für Newsletter 

Meine ACE-Mitgliedsnummer

AL
 0

5/
20

21Datenschutz: Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Information über Angebote und 
Leistungen des ACE-Reisebüros. Dem können Sie jederzeit widersprechen unter datenschutz@ace.de

Gerne schicken wir Ihnen die Kataloge oder Ausschreibungen zu. Kreuzen Sie einfach die 
Nummern und Kataloge der Reisen an, zu denen Sie gerne mehr Informationen hätten.

Unterschrift

ACE-Katalog
Erholungsreisen
2021

Erholungsreisen 2021
Gesundheit – Kur – Wellness

Reisebüro

✔ Alle Reisen inklusive Haustürabholung 
✔ An- und Abreisepaket inklusive 
✔ Bei Eigenanreise sparen

✔

Beratung & Buchung:

Tel. 0711 5303-678

Montag – Freitag 9:00 – 18:00

www.ace-reisen.de

ACE-Reisebüro 
Schmidener Str. 227 | 70374 Stuttgart | Telefon: 0711 5303-678  
Fax: 0711 5303-119 | E-Mail: reise@ace.de | www.ace-reisen.de 

ACE-Katalog
Erholungsreisen
2022

ERHOLUNGSREISEN 2022
 Gesundheit – Kur – Wellness

ACE-REISEBÜRO

CLUBBONUS
3%

www.ace-re
ise

n.d
e

CLUBBONUS
3%*

https://www.bergstrasse-odenwald.de/themen/wandern/fernwanderwege/wandern4
https://www.bergstrasse-odenwald.de/themen/wandern/fernwanderwege/wandern4
mailto:reise@ace.de
https://reisen.ace.de/
mailto:datenschutz@ace.de
http://www.ace-reisen.de
http://www.ace-reisen.de
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§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1.  Der Verein wurde am 16. Juli 1965 gegründet, führt den Namen „ACE Auto Club Europa e.V.“  

und ist in das Vereinsregister eingetragen.

2. Sitz und Gerichtsstand des ACE ist Stuttgart.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck und Ziele des Vereins

1.  Der ACE ist der Autoclub des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der in ihm vereinigten 

Gewerkschaften. Er ist sowohl national wie international tätig.

2.  Als Verkehrsbund vertritt er die Interessen seiner Mitglieder insbesondere in den Bereichen 

Verkehrssicherheit, Verkehrspolitik, Verkehrsrecht, Steuerpolitik, Verbraucherschutz. Der ACE 

setzt sich dafür ein, Mobilität sicher, sozial, umweltverträglich und wirtschaftlich zu gestalten. 

Er wirbt für nachhaltige zukunftsfähige Verkehrssysteme unter Einbeziehung aller Verkehrsmittel 

und unterstützt darauf gerichtete politische und kulturelle Projekte. Der ACE erbringt für seine 

Mitglieder Mobilitätsservice im Rahmen der Leistungs- und Beitragsordnung.  

Kernbereich seiner Dienstleistungen sind  

_ Pannenhilfe  

_ Bergen und Abschleppen sowie  

_ personenbezogene Hilfe und Unterstützung  

_ Verkehrsrechtsschutz  

_ u.a. Versicherungsleistungen (durch Gruppen und Sammel-Versicherungsverträge). Der ACE 

berät seine Mitglieder in den Bereichen Touristik, Freizeit und Arbeitswege. Der ACE nimmt im 

Rahmen seiner satzungsgemäßen Ziele darüber hinaus Interessen aller Verbraucher durch nicht 

gewerbsmäßige Aufklärung und Beratung wahr. Der ACE ist unabhängig von politischen Partei-

en, Religionsgemeinschaften und Wirtschaftsunternehmen.

§ 3  Mitgliedschaft

1.  Mitglied im ACE kann jede natürliche oder juristische Person werden.

2.  Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand end-

gültig.

3.  Die Mitgliedschaft beginnt mit dem gewünschten Eintrittsdatum oder mit Ablauf des Tages, an 

dem die Erklärung beim ACE eingegangen ist.

4.  Die Mitgliedschaft erlischt a) durch Tod, b) durch Austritt, c) durch Beitragsrückstand, d) durch 

Ausschluss wegen Verstoßes gegen die Satzung oder wegen vereinsschädigenden Verhaltens.

5.  Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand; die Erklärung muss 

mindestens drei Monate vor Schluss des Kalenderjahres dem Verein zugehen. Die Leistungs- und 

Beitragsordnung kann vorsehen, dass der Austritt eine bestimmte Mindestdauer der Mitglied-

schaft voraussetzt.

6.  Über den Ausschluss gem. § 3 Ziff. 4. d) entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss ist zu 

begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des 

Vorstands steht dem Mitglied das Recht zu, innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 

Ausschließungsbeschlusses eine Entscheidung des Aufsichtsrats zu beantragen. Der Aufsichtsrat 

entscheidet abschließend und teilt dem Mitglied die Gründe seiner Entscheidung mit. Gibt er dem 

Antrag des Mitglieds statt, gilt der Ausschluss als nicht erfolgt.

7. Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft enden alle Mitgliedsrechte gegenüber dem ACE.

§ 4  Mitgliedsbeiträge

1.  Die ACE-Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, deren Höhe und Fälligkeit vom Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festgesetzt werden. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats für bestimmte Mitgliedergruppen ermäßigte Clubbeiträge festlegen.

2.  Während eines Beitragsrückstandes ruhen alle Mitgliedsrechte. Für Schadensfälle, die während 

eines Beitragsrückstandes eintreten, besteht kein Leistungsanspruch.

3.  Die Leistungs- und Beitragsordnung, Clubleistungen, Allgemeine Bedingungen der Schutzbrief-

versicherung und Mitgliedsbeiträge (Clubbeitrag, Versicherungsprämien) sowie deren Änderun-

gen werden in den offiziellen Mitteilungen des ACE bekannt gegeben. 

§ 5  Organe

1.  Die Organe des ACE sind  

a) die Hauptversammlung, b) der Aufsichtsrat, c) der Vorstand.

2.  In Vereinsorgane, Ziff. 1. a) bis c), kann nur gewählt oder bestellt werden, wer mindestens ein 

volles Jahr ACE-Mitglied ist.

§ 6  Hauptversammlung

1.  Die Hauptversammlung ist oberstes Organ des ACE. Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind 

für alle Organe und Mitglieder des ACE bindend.

2.  Die Hauptversammlung ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

 a) Entgegennahme von Berichten des Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Revisoren;  

 b) Entlastung des Vorstandes;  

 c) Beratung und Beschlussfassung zu Satzungsänderungen;  

 d) Beratung und Beschlussfassung zu Anträgen;  

 e) Wahl der Vorstandsmitglieder;  

 f) Wahl der Revisoren, die keinem Vereinsorgan angehören dürfen;  

 g)  Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus wichtigem Grund oder Entscheidung über den 

Einspruch eines vom Aufsichtsrat abberufenen Vorstandsmitglieds; 

 h) Beschlussfassung zur Auflösung des ACE und Verwendung seines Vermögens.

3.  Die Hauptversammlung findet regelmäßig alle vier Jahre statt.

4.  Die Hauptversammlung wird vom Vorstand mindestens zwölf Wochen vorher im Mitteilungsblatt 

des ACE unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Zusendung der Tagungsunterlagen  

(Geschäftsberichte, Anträge etc.) soll mindestens vier Wochen vorher erfolgen.

5.  Anträge zur Hauptversammlung können von den Delegiertenversammlungen der Regionen, den 

Regionalausschüssen, den Regionalausschuss-Vorständen, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand 

gestellt werden; sie müssen mindestens zehn Wochen vor Stattfinden der Hauptversammlung beim 

Vorstand vorliegen. Sie sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats und den gewählten Delegierten mit 

der Einladung spätestens vier Wochen vor Stattfinden der Hauptversammlung bekannt zu geben. 

Satzungsändernde Anträge sind mit ihrem wesentlichen Inhalt spätestens vier Wochen vor Statt-

finden der Hauptversammlung im Mitteilungsblatt des ACE zu veröffentlichen.

6. Zusammensetzung: 

 a)  Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus den 45 gewählten Delegierten und den  

23 Mitgliedern des Aufsichtsrats. 

 b)  Diese müssen jeweils Mitglied einer im DGB vereinigten Gewerkschaft sein.

 c)  Von der Bestimmung nach Buchstabe b) kann bei der Wahl der Delegierten in bis zu  

20 Prozent der Fälle abgewichen werden. 

 d)  Der Vorstand legt sowohl die Verteilung der Delegierten (gemäß § 6, Ziff.6., Buchstabe a) 

der Satzung) als auch die Verteilung der Delegierten, die unter Abweichung von Buchstabe 

b) höchstens gewählt werden können, nach dem d‘Hondt‘schen Höchstzahlverfahren für 

die einzelnen Regionen fest. Grundlage dafür ist der Mitgliederstand vom 30.06. des der 

Hauptversammlung vorausgehenden Jahres.

7.  Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten an-

wesend sind. Jede/-r Stimmberechtigte hat eine Stimme, das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Die 

Mitglieder des Vorstandes und die Revisoren nehmen an der Hauptversammlung mit beratender 

Stimme teil.

8.  Die Hauptversammlung wählt aus dem Kreis der Stimmberechtigten eine Versammlungsleitung 

und beschließt über ihre Geschäfts- und Wahlordnung.

9.  Die Hauptversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Bei 

der Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisoren beschließt sie mit der Mehrheit aller Stimm-

berechtigten, bei Satzungsänderungen mit der Mehrheit von 2/3 aller Stimmberechtigten, soweit 

die Satzung nicht eine andere Mehrheit vorschreibt. Mit der Mehrheit von mehr als 3/4 aller Stimm-

berechtigten können folgende Bestimmungen der Satzung geändert werden: § 1 Ziff. 1; § 2 Ziff. 1 

Satz 1; § 3 Ziff. 1; § 6 Ziff. 1, Ziff. 6, Ziff. 7 Satz 2, Ziff. 9, Ziff. 12; § 7; § 8 Ziff. 5.

10.  Über die Auflösung des ACE und die Verwendung seines Vermögens beschließt die Hauptver-

sammlung mit der Mehrheit von mehr als 3/4 aller Stimmberechtigten.

11.  Über die Hauptversammlung wird Protokoll geführt. Der die Beschlüsse enthaltende Auszug des 

Protokolls ist von der Versammlungsleitung und dem/der Schriftführer/-in zu unterzeichnen.

12.  Eine außerordentliche Hauptversammlung findet innerhalb von drei Monaten statt, wenn dies 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt wird, entweder  

 a) von wenigstens 1/3 der gewählten Delegierten,  

 b) vom Aufsichtsrat,  

 c) vom Vorstand.  

1. DIE ACE-SATZUNG VOM 6. MÄRZ 2020
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Der Vorstand setzt die Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung fest, wobei 

nur diejenigen Tagesordnungspunkte aufgeführt werden dürfen, die Gegenstand des schrift-

lichen Einberufungsverlangens sind. Eine Ergänzung dieser Tagesordnung ist nur zulässig, wenn 

und soweit dies der Aufsichtsrat oder mindestens 3/4 aller Stimmberechtigten beantragen. 

Innerhalb dieser Tagesordnung hat die außerordentliche Hauptversammlung die gleichen Rechte 

wie die ordentliche Hauptversammlung. Die Tagesordnung und der Termin der außerordent-

lichen Hauptversammlung werden spätestens vier Wochen vor Stattfinden im Mitteilungsblatt 

des ACE veröffentlicht. Im Übrigen gelten für den Ablauf die Bestimmungen über die ordentliche 

Hauptversammlung entsprechend.

§ 7  Aufsichtsrat

1.  Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus 17 Vertretern / Vertreterinnen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes und der in ihm vereinigten Gewerkschaften und sechs Vertretern / Vertreterinnen der 

sechs ACE-Regionen. Aufsichtsratsmitglieder dürfen nicht wirtschaftlich oder beruflich für den ACE 

tätig sein. Delegierte und Ersatzdelegierte können nicht Aufsichtsratsmitglieder sein oder nachträg-

lich zu solchen bestellt werden.

2.  Der Deutsche Gewerkschaftsbund und jede DGB-Gewerkschaft haben das Recht, insgesamt 17 

Vertreter/-innen in den Aufsichtsrat zu entsenden, wobei der DGB und die Einzelgewerkschaften zu-

nächst jeweils einen Sitz erhalten. Die Verteilung der restlichen Sitze erfolgt unter den Einzelgewerk-

schaften entsprechend ihrer Mitgliederzahl. Dabei findet das d‘Hondt‘sche Verfahren Anwendung. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Mitgliederstärke der einzelnen Gewerkschaften 

ist der 31. Dezember des Jahres, das der Hauptversammlung vorangeht. Die sechs Vertreter/-innen 

der ACE-Regionen werden von den Delegiertenversammlungen ihrer Region in freier und geheimer 

Mehrheitswahl bestimmt. 

3.  Die Amtszeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats beginnt mit der Eröffnung der ordentlichen Hauptver-

sammlung und endet mit Beginn der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Zwischenzeitliche 

Veränderungen bei den Voraussetzungen, die zur Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds geführt 

haben, sind auf die Dauer der Amtszeit ohne Einfluss. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig 

aus, so wird von der entsendenden Gewerkschaft/Region ein/-e Nachfolger/-in bestimmt.

4.  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine/-n Vorsitzende/-n sowie fünf weitere Präsidiumsmitglie-

der, davon mindestens zwei Vertreter/-innen aus den Regionen – diese bilden das Präsidium – und 

gibt sich eine Geschäftsordnung. Dieses Präsidium nimmt in Vertretung des Aufsichtsrats dessen 

Aufgaben dort wahr, wo dies die Satzung oder die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bestimmen.

5.  Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. Der Vorstand nimmt an den 

Sitzungen beratend teil.

6.  Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, über Vereinsangelegenheiten von besonderer Bedeutung zu 

beraten und zu beschließen. Insbesondere ist er für folgende Aufgaben zuständig: 

 a)  Beschlussfassung über Maßnahmen und Geschäfte des Vorstandes, die nach der Satzung 

der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen; 

 b)  Entgegennahme der Berichte des Vorstandes sowie Beschlussfassung über Haushaltsvor-

anschläge und Stellenpläne; 

 c) Entgegennahme von Prüfberichten; 

 d)  Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung auf Vorschlag der Revisoren, 

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; 

 e)  Abschluss von Verträgen der Vorstandsmitglieder, Festlegung der Bezüge für Wahl- und 

AT-Angestellte; 

 f)  Vorbereitung der Hauptversammlung, Vorschläge für die Wahl der Vorstandsmitglieder 

bedürfen der 3/4-Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder; 

 g)  Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder; hiergegen hat der/die Abberufene ein Einspruchsrecht an 

die Hauptversammlung, die endgültig entscheidet. Von der Entscheidung des Aufsichts-

rats an ruhen die Rechte und Pflichten des/der Abberufenen. Hiervon unberührt bleibt das 

Recht der Hauptversammlung, Vorstandsmitglieder aus wichtigem Grund abzuberufen. 

 h) Nachwahl der Revisoren; 

 i) Berichterstattung an die Hauptversammlung über seine Tätigkeit; 

 j)  Berufung der Antragskommission zur Hauptversammlung aus dem Kreis der Stimmberech-

tigten auf Vorschlag durch den ACE-Vorstand.

7.   Scheidet ein Vorstandsmitglied aus oder wird es vom Aufsichtsrat abberufen, so kann der Aufsichtsrat 

für die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung eine Ergänzung vornehmen.

§ 8  Vorstand

1.  Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und einem/einer stellvertretenden 

Vorsitzenden.

2.  Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats für die 

Dauer von vier Jahren gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes in der nächsten ordent-

lichen Hauptversammlung im Amt. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt hauptamtlich aus. Das Amt 

der gewählten Vorstandsmitglieder beginnt mit der Erklärung der Annahme ihrer Wahl.

3.  Der ACE wird gerichtlich und außergerichtlich durch beide Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

4.  Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Satzung 

einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung; 

 b)  Erlass von Richtlinien und Wahlordnungen sowie die Festlegung des Delegiertenschlüssels und 

satzungsgemäße Vorbereitung der regionalen Delegiertenversammlungen; 

 c) Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats; 

 d)  Vorlage von Stellenplänen, Haushaltsplänen sowie Vorlage von Jahresabschlüssen zur 

Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat; 

 e)  Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern gem.  

§ 3 Ziff. 6, das Mitglied ist vor Ausschluss zu hören; 

 f)  Beschlussfassung über Anträge auf Abberufung des ACE-Kreisvorstandes oder einzelner 

Kreisvorstandsmitglieder; 

 g) Abschluss von Tarifverträgen.

5. Für folgende Maßnahmen und Geschäfte bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats: 

 a) Erlass der Leistungs- und Beitragsordnung; 

 b)  Wirtschafts- und Finanzpläne, Haushaltspläne, Stellenpläne und Jahresabschlüsse; 

 c) langfristige Darlehen; 

 d)  Ausübung von Gesellschafterrechten des ACE, wobei der Aufsichtsrat durch sein Präsidium 

vertreten wird; 

 e) Berufung von Fachbeiräten; 

 f)  Abschluss von Kooperationen und Entscheidung über sonstige Formen der Zusammenarbeit 

mit anderen Automobilclubs, Organisationen sowie Wirtschaftsunternehmen.

6.  Der Vorstand gibt sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung, in der ins-

besondere die Geschäftsverteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern zu regeln ist.

7.  Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über seine Tätigkeit zu berichten. Der/Die Vorsit-

zende des Aufsichtsrats oder ein/-e von ihm/ihr bestimmte/-r Vertreter/-in kann an den Sitzungen 

des Vorstandes teilnehme

§ 9  ACE-Kreise und ACE-Regionen

1.  Es werden ACE-Kreise als Untergliederungen des ACE gebildet, die Aufgaben auf örtlicher Ebene 

nach Maßgabe der §§ 11 und 12 dieser Satzung wahrnehmen. Die ACE-Kreise werden zu sechs 

ACE-Regionen zusammengefasst, in denen Delegiertenversammlungen gemäß § 10 dieser 

Satzung stattfinden.

2.  Die Bildung eines ACE-Kreises bedarf der Zustimmung des ACE-Vorstandes. Die Gebiete der 

einzelnen ACE-Kreise werden vom ACE-Vorstand festgelegt.

3.  Dem ACE-Kreis gehören alle Mitglieder an, die innerhalb des ACE-Kreises wohnen oder beschäftigt 

sind. Das gilt ebenfalls für Mitglieder, die ihren Wohnort oder Arbeitsplatz verändert haben. Die 

Teilnahme dort schließt die Zugehörigkeit zu einem anderen ACE-Kreis aus.

§ 10 Delegiertenversammlung der ACE-Region

1.  Die Delegiertenversammlung findet in jeder ACE-Region rechtzeitig vor einer ordentlichen Haupt-

versammlung statt.

2.   Die Delegiertenversammlung hat folgende Aufgaben: 

 a) Entgegennahme von Berichten aus dem Aufsichtsrat sowie dem Regionalausschuss; 

 b)  Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Hauptversammlung, wobei die gewählten 

Delegierten und Ersatzdelegierten spätestens mit Eröffnung der Hauptversammlung ein 

etwaiges Aufsichtsratsmandat niederzulegen haben; 

 c)  Wahl des die Region im Aufsichtsrat vertretenden Aufsichtsratsmitglieds und dessen Stell-

vertreter/-in; 

 d) Antragstellung zur Hauptversammlung.

3.  Die Mitglieder des Aufsichtsrats, des Vorstands und von ihm benannte Vertreter haben Teilnahmerecht.

1. DIE ACE-SATZUNG VOM 6. MÄRZ 2020
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1. DIE ACE-SATZUNG VOM 6. MÄRZ 2020

4.  Das Mandat der gewählten Delegierten und des gewählten Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit 

der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.

5.  Bei der Tätigkeit und den Entscheidungen der ACE-Delegiertenversammlung der Region sind die 

Bestimmungen der Satzung, die Beschlüsse der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats sowie 

die Richtlinien des Vorstandes zu beachten.

§ 11  Mitgliederversammlung des ACE-Kreises

1. Die Mitgliederversammlung des ACE-Kreises ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes des ACE-Kreises; 

 b) Aussprache über die Berichte; 

 c)  Beratung und Beschlussfassung über Anträge an die Delegiertenversammlung der Region, 

den ACE-Vorstand und den Aufsichtsrat; 

 d) Wahl des Vorstandes des ACE-Kreises; 

 e) Anträge an den ACE-Vorstand auf Auflösung des ACE-Kreises; 

 f)  Anträge an den ACE-Vorstand auf Abberufung des ACE-Kreisvorstandes oder einzelner 

Kreisvorstandsmitglieder.

2.  Die Mitgliederversammlung des ACE-Kreises wählt die Delegierten zur Delegiertenversammlung 

der Region. Der ACE-Vorstand legt aufgrund der Mitgliederzahl vom 30. Juni des der Haupt-

versammlung vorausgegangenen Jahres die Zahl der zu wählenden Delegierten fest. Jeder 

ACE-Kreis ist berechtigt, mindestens eine/-n Delegierte/-n zu wählen. Als Delegierte/-r kann nur 

gewählt werden, wer zum jeweiligen Zeitpunkt mindestens ein volles Jahr ACE-Mitglied und nicht 

wirtschaftlich oder beruflich für den ACE tätig ist. Die Vorgeschlagenen müssen innerhalb des 

ACE-Kreises wohnen oder beschäftigt sein. Näheres regelt die Wahlordnung.

I. ACE-Leistungsordnung

1.    Auf die ACE-Leistungen haben jedes ACE-Mitglied und dessen in häuslicher Gemeinschaft 

lebender Ehe- oder Lebenspartner sowie deren minderjährige Kinder Anspruch.

2.    Als ständiger Wohnsitz gilt die beim ACE hinterlegte Wohnanschrift. Eine häusliche Gemein-

schaft kann nur am ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds bestehen. Änderungen sind nach  

II. Beitragsordnung Ziff. 5 umgehend mitzuteilen.

3.    Die ACE-Leistungen gelten für Deutschland, das gesamte europäische Ausland sowie die 

außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres und auf den Kanarischen Inseln, den 

Azoren und Madeira. Alle Leistungen aus dem Haus- und Wohnungsschutzbrief der Roland 

Schutzbrief-Versicherung AG, Köln, gelten nur für Deutschland.

4.    Tarifoptionen 

Der ACE bietet seinen Mitgliedern unterschiedliche Leistungen in Form von verschiedenen Tarifop-

tionen an. Grundlage sind die Clubleistungen nach Ziff. 6 und die jeweils nachfolgend genannten 

Sammel- bzw. Gruppenversicherungsverträge zwischen dem ACE und den Versicherern.

4.1   ACE Classic 

Im Tarif ACE Classic gelten die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für 

ACE-Mitglieder der Dialog Versicherung AG, München und die allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen zum ACE-Fahrrad-Schutzbrief Classic der Roland Schutzbrief-Versicherung AG, Köln.

4.1   ACE Comfort  

Im Tarif ACE Comfort gelten die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für 

ACE-Mitglieder der Dialog Versicherung AG, München und die allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen zum ACE-Fahrrad-Schutzbrief Comfort der Roland Schutzbrief-Versicherung AG, Köln. 

4.3   ACE Comfort+  

Im Tarif ACE Comfort+ gelten die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für 

ACE-Mitglieder der Dialog Versicherung AG, München und die allgemeinen Versicherungs-

bedingungen zum ACE-Fahrrad-Schutzbrief Comfort der Roland Schutzbrief-Versicherung AG, 

Köln.

4.4  ACE Privat  

 Im Tarif ACE Privat gelten die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für 

ACE-Mitglieder der Dialog Versicherung AG, München, analog der Leistungen für ACE Classic, 

mit Ausnahme der Leistungen aus § 1 Ziff. 1 bis 14 sowie der Ziff. 22, 23 und 29. Zudem gelten 

die allgemeinen Versicherungsbedingungen zum Haus- und Wohnungsschutzbrief und die all-

gemeinen Versicherungsbedingungen zum ACE-Fahrrad-Schutzbrief Classic jeweils der Roland 

Schutzbrief-Versicherung AG, Köln, sowie die unter Ziff. 6 dieser Leistungsordnung gesondert 

ausgewiesenen Clubleistungen.

4.5  ACE Business  

Im Tarif ACE Business gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen für ACE-Firmen-Mit-

glieder der Dialog Versicherung AG, München. Mit ACE Business ist ein dem ACE zu benennendes 

Fahrzeug abgesichert. Für jedes weitere Fahrzeug kann entsprechend der vorgenannten  

Versicherungsbedingungen die Absicherung in der Mitgliedschaft beantragt werden.

5.  Bausteinoptionen  

 Der ACE bietet seinen Mitgliedern zum gewählten Tarif optional weitere Bausteine mit zusätz-

lichen Leistungen an. Grundlage sind die jeweils gültigen Clubleistungen nach Ziff. 6 und die 

jeweils nachfolgend genannten Sammel- bzw. Gruppenversicherungsverträge zwischen dem 

ACE und den Versicherern.

3.  Die Mitgliederversammlungen werden im letzten Vierteljahr des Vorjahres oder dem ersten Viertel-

jahr des Jahres, in dem eine Hauptversammlung stattfindet, durchgeführt. Sie werden auf Anweisung 

des ACE-Vorstands vom Club-Service einberufen. Die Einladung erfolgt durch Veröffentlichung in ACE 

LENKRAD. Näheres regelt die Wahlordnung.

4.  Die Aufgaben des ACE-Kreises werden, soweit keine Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

begründet ist, vom ACE-Kreisvorstand wahrgenommen. Zusammensetzung und Arbeitsweise des 

ACE-Kreisvorstands werden in Richtlinien geregelt, die der ACE-Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates erlässt.

§ 12  Regionalausschüsse

Für den Bereich der einzelnen ACE-Regionen sind Ausschüsse zu bilden. Zusammensetzung und 

Arbeitsweise dieser Ausschüsse werden in Richtlinien geregelt, die der ACE-Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats erlässt.Die von den Regionen entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats sind 

den Regionalausschüssen berichtspflichtig.

§ 13  Mitteilungsblatt

ACE LENKRAD ist offizielles Mitteilungsblatt des ACE Auto Club Europa e.V.

§ 14  Inkrafttreten

Diese Satzung wurde am 15. November 2019 beschlossen. Die geänderte Fassung ist mit der Ein-

tragung in das Vereinsregister am 6. März 2020 in Kraft getreten.

2. LEISTUNGS- UND BEITRAGSORDNUNG 

Grundlage der ACE-Leistungs- und Beitragsordnung ist die ACE-Satzung, insbesondere § 2 Absatz 2 (Leistungen) und § 4 (Mitgliedsbeiträge).
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Der Vorstand setzt die Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung fest, wobei 

nur diejenigen Tagesordnungspunkte aufgeführt werden dürfen, die Gegenstand des schrift-

lichen Einberufungsverlangens sind. Eine Ergänzung dieser Tagesordnung ist nur zulässig, wenn 

und soweit dies der Aufsichtsrat oder mindestens 3/4 aller Stimmberechtigten beantragen. 

Innerhalb dieser Tagesordnung hat die außerordentliche Hauptversammlung die gleichen Rechte 

wie die ordentliche Hauptversammlung. Die Tagesordnung und der Termin der außerordent-

lichen Hauptversammlung werden spätestens vier Wochen vor Stattfinden im Mitteilungsblatt 

des ACE veröffentlicht. Im Übrigen gelten für den Ablauf die Bestimmungen über die ordentliche 

Hauptversammlung entsprechend.

§ 7  Aufsichtsrat

1.  Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus 17 Vertretern / Vertreterinnen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes und der in ihm vereinigten Gewerkschaften und sechs Vertretern / Vertreterinnen der 

sechs ACE-Regionen. Aufsichtsratsmitglieder dürfen nicht wirtschaftlich oder beruflich für den ACE 

tätig sein. Delegierte und Ersatzdelegierte können nicht Aufsichtsratsmitglieder sein oder nachträg-

lich zu solchen bestellt werden.

2.  Der Deutsche Gewerkschaftsbund und jede DGB-Gewerkschaft haben das Recht, insgesamt 17 

Vertreter/-innen in den Aufsichtsrat zu entsenden, wobei der DGB und die Einzelgewerkschaften zu-

nächst jeweils einen Sitz erhalten. Die Verteilung der restlichen Sitze erfolgt unter den Einzelgewerk-

schaften entsprechend ihrer Mitgliederzahl. Dabei findet das d‘Hondt‘sche Verfahren Anwendung. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Mitgliederstärke der einzelnen Gewerkschaften 

ist der 31. Dezember des Jahres, das der Hauptversammlung vorangeht. Die sechs Vertreter/-innen 

der ACE-Regionen werden von den Delegiertenversammlungen ihrer Region in freier und geheimer 

Mehrheitswahl bestimmt. 

3.  Die Amtszeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats beginnt mit der Eröffnung der ordentlichen Hauptver-

sammlung und endet mit Beginn der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Zwischenzeitliche 

Veränderungen bei den Voraussetzungen, die zur Entsendung eines Aufsichtsratsmitglieds geführt 

haben, sind auf die Dauer der Amtszeit ohne Einfluss. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig 

aus, so wird von der entsendenden Gewerkschaft/Region ein/-e Nachfolger/-in bestimmt.

4.  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine/-n Vorsitzende/-n sowie fünf weitere Präsidiumsmitglie-

der, davon mindestens zwei Vertreter/-innen aus den Regionen – diese bilden das Präsidium – und 

gibt sich eine Geschäftsordnung. Dieses Präsidium nimmt in Vertretung des Aufsichtsrats dessen 

Aufgaben dort wahr, wo dies die Satzung oder die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bestimmen.

5.  Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. Der Vorstand nimmt an den 

Sitzungen beratend teil.

6.  Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, über Vereinsangelegenheiten von besonderer Bedeutung zu 

beraten und zu beschließen. Insbesondere ist er für folgende Aufgaben zuständig: 

 a)  Beschlussfassung über Maßnahmen und Geschäfte des Vorstandes, die nach der Satzung 

der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen; 

 b)  Entgegennahme der Berichte des Vorstandes sowie Beschlussfassung über Haushaltsvor-

anschläge und Stellenpläne; 

 c) Entgegennahme von Prüfberichten; 

 d)  Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung auf Vorschlag der Revisoren, 

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; 

 e)  Abschluss von Verträgen der Vorstandsmitglieder, Festlegung der Bezüge für Wahl- und 

AT-Angestellte; 

 f)  Vorbereitung der Hauptversammlung, Vorschläge für die Wahl der Vorstandsmitglieder 

bedürfen der 3/4-Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder; 

 g)  Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder; hiergegen hat der/die Abberufene ein Einspruchsrecht an 

die Hauptversammlung, die endgültig entscheidet. Von der Entscheidung des Aufsichts-

rats an ruhen die Rechte und Pflichten des/der Abberufenen. Hiervon unberührt bleibt das 

Recht der Hauptversammlung, Vorstandsmitglieder aus wichtigem Grund abzuberufen. 

 h) Nachwahl der Revisoren; 

 i) Berichterstattung an die Hauptversammlung über seine Tätigkeit; 

 j)  Berufung der Antragskommission zur Hauptversammlung aus dem Kreis der Stimmberech-

tigten auf Vorschlag durch den ACE-Vorstand.

7.   Scheidet ein Vorstandsmitglied aus oder wird es vom Aufsichtsrat abberufen, so kann der Aufsichtsrat 

für die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung eine Ergänzung vornehmen.

§ 8  Vorstand

1.  Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem/der Vorsitzenden und einem/einer stellvertretenden 

Vorsitzenden.

2.  Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats für die 

Dauer von vier Jahren gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes in der nächsten ordent-

lichen Hauptversammlung im Amt. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt hauptamtlich aus. Das Amt 

der gewählten Vorstandsmitglieder beginnt mit der Erklärung der Annahme ihrer Wahl.

3.  Der ACE wird gerichtlich und außergerichtlich durch beide Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

4.  Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Satzung 

einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung; 

 b)  Erlass von Richtlinien und Wahlordnungen sowie die Festlegung des Delegiertenschlüssels und 

satzungsgemäße Vorbereitung der regionalen Delegiertenversammlungen; 

 c) Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats; 

 d)  Vorlage von Stellenplänen, Haushaltsplänen sowie Vorlage von Jahresabschlüssen zur 

Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat; 

 e)  Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern gem.  

§ 3 Ziff. 6, das Mitglied ist vor Ausschluss zu hören; 

 f)  Beschlussfassung über Anträge auf Abberufung des ACE-Kreisvorstandes oder einzelner 

Kreisvorstandsmitglieder; 

 g) Abschluss von Tarifverträgen.

5. Für folgende Maßnahmen und Geschäfte bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats: 

 a) Erlass der Leistungs- und Beitragsordnung; 

 b)  Wirtschafts- und Finanzpläne, Haushaltspläne, Stellenpläne und Jahresabschlüsse; 

 c) langfristige Darlehen; 

 d)  Ausübung von Gesellschafterrechten des ACE, wobei der Aufsichtsrat durch sein Präsidium 

vertreten wird; 

 e) Berufung von Fachbeiräten; 

 f)  Abschluss von Kooperationen und Entscheidung über sonstige Formen der Zusammenarbeit 

mit anderen Automobilclubs, Organisationen sowie Wirtschaftsunternehmen.

6.  Der Vorstand gibt sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung, in der ins-

besondere die Geschäftsverteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern zu regeln ist.

7.  Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig über seine Tätigkeit zu berichten. Der/Die Vorsit-

zende des Aufsichtsrats oder ein/-e von ihm/ihr bestimmte/-r Vertreter/-in kann an den Sitzungen 

des Vorstandes teilnehme

§ 9  ACE-Kreise und ACE-Regionen

1.  Es werden ACE-Kreise als Untergliederungen des ACE gebildet, die Aufgaben auf örtlicher Ebene 

nach Maßgabe der §§ 11 und 12 dieser Satzung wahrnehmen. Die ACE-Kreise werden zu sechs 

ACE-Regionen zusammengefasst, in denen Delegiertenversammlungen gemäß § 10 dieser 

Satzung stattfinden.

2.  Die Bildung eines ACE-Kreises bedarf der Zustimmung des ACE-Vorstandes. Die Gebiete der 

einzelnen ACE-Kreise werden vom ACE-Vorstand festgelegt.

3.  Dem ACE-Kreis gehören alle Mitglieder an, die innerhalb des ACE-Kreises wohnen oder beschäftigt 

sind. Das gilt ebenfalls für Mitglieder, die ihren Wohnort oder Arbeitsplatz verändert haben. Die 

Teilnahme dort schließt die Zugehörigkeit zu einem anderen ACE-Kreis aus.

§ 10 Delegiertenversammlung der ACE-Region

1.  Die Delegiertenversammlung findet in jeder ACE-Region rechtzeitig vor einer ordentlichen Haupt-

versammlung statt.

2.   Die Delegiertenversammlung hat folgende Aufgaben: 

 a) Entgegennahme von Berichten aus dem Aufsichtsrat sowie dem Regionalausschuss; 

 b)  Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Hauptversammlung, wobei die gewählten 

Delegierten und Ersatzdelegierten spätestens mit Eröffnung der Hauptversammlung ein 

etwaiges Aufsichtsratsmandat niederzulegen haben; 

 c)  Wahl des die Region im Aufsichtsrat vertretenden Aufsichtsratsmitglieds und dessen Stell-

vertreter/-in; 

 d) Antragstellung zur Hauptversammlung.

3.  Die Mitglieder des Aufsichtsrats, des Vorstands und von ihm benannte Vertreter haben Teilnahmerecht.

1. DIE ACE-SATZUNG VOM 6. MÄRZ 2020
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5.1  Baustein Camper  

 Der Baustein Camper kann für ein beim ACE mit Kennzeichen zu benennendes Wohnmobil,  

wenn es auf das ACE-Mitglied zugelassen ist, abgeschlossen werden. Das Wohnmobil kann  

entsprechend der allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für ACE-Mitglieder 

nach § 2 Ziff. 3.2 eine Gesamtmasse bis zu 7,50 t haben. Für das gemeldete Wohnmobil gelten 

die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für ACE-Mitglieder der Dialog 

Versicherung AG, München sowie die unter Ziff. 6 dieser Leistungsordnung gesondert aus-

gewiesenen Clubleistung. 

5.2  Baustein Home 

 Der Baustein Home kann für jede selbstgenutzte Wohneinheit des ACE-Mitglieds abge-

schlossen werden. Es gelten die allgemeinen Versicherungs-Bedingungen zum Haus- und 

Wohnungsschutzbrief der Roland Schutzbrief-Versicherung AG, Köln sowie die unter Ziff. 6 

dieser Leistungsordnung gesondert ausgewiesenen Clubleistungen. 

5.3  ACE-Verkehrsrechtschutz 

 Es kann zusätzlich eine Verkehrsrechtschutz- mit Verkehrsunfallversicherung abgeschlossen 

werden. Es gelten die Verkehrs-Rechtschutzversicherungsbedingungen für ACE-Mitglieder der 

AdvoCard Rechtschutzversicherung AG, Hamburg und die allgemeinen Unfallversicherungs-Be-

dingungen für die Verkehrsunfallversicherung des ACE der Dialog Versicherung AG, München. 

6.   Clubleistungen & Beihilfen  

 Jedes ACE Mitglied und dessen in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe- oder Lebenspartner 

sowie deren minderjährige Kinder haben je nach gewähltem Tarif Anspruch auf Clubleistungen 

in Form von Beihilfen sowie zusätzliche Clubleistungen je nach gewähltem Baustein. Die Bei-

hilfen können ausschließlich die vorgenannten Personen für die eigenen auf sich zugelassenen 

Fahrzeuge und im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home für die selbstgenutzte Wohnein-

heit in Anspruch nehmen. Im Tarif ACE Business können die Beihilfen gemäß Ziff. 6.1, 6.2 

und 6.3 maximal für jeweils einen Schadenfall pro gemeldetem und aktivem Fahrzeug im Jahr 

beansprucht werden.  

6.1  Glasbruchschaden 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei Glasbruchschaden am Fahrzeug (aus-

genommen Leuchtmittel oder bei Totalschaden) bis zu 75 € je Schadenfall, wenn diese nicht 

vollständig von der Kfz-Versicherung übernommen wurden. Reparaturrechnung sowie Regulie-

rungsschreiben der Versicherung bzw. Kopie des Kfz-Versicherungsvertrags sind als Nachweis 

vorzulegen.

6.2  Marderschaden 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei Marderschaden am Fahrzeug (ausgenommen 

bei Totalschaden) bis zu 75 € je Schadenfall, wenn diese nicht vollständig von der Kfz-Versiche-

rung übernommen wurden. Reparaturrechnung sowie Regulierungsschreiben der Versicherung 

bzw. Kopie des Kfz-Versicherungsvertrags sind als Nachweis vorzulegen.  

6.3  Wildschaden (Haar- und Federwild) 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei einem Wildschaden (ausgenommen Total-

schaden) bis zu 300 € je Schadenfall, wenn diese nicht vollständig von der Kfz-Versicherung 

übernommen wurden. Reparaturrechnung, Regulierungsschreiben der Versicherung bzw. Kopie 

des Versicherungsvertrags sowie Bestätigung der Polizei, Forstbehörde oder Jagdpächter sind 

als Nachweis vorzulegen.  

6.4  Unfall-Hilfeleistung 

Beihilfe zu entstandenem Sachschaden durch Hilfe bei einem Unfall bis zu 600 €. Bestätigung 

der Polizei über den Unfall und Beschreibung der erbrachten Hilfeleistungen sowie Belege 

über die beschädigten Sachen sind als Nachweis vorzulegen. Die Beihilfe wird dem Mitglied 

durch dessen Unfallhilfe entstandenen Sachschaden gewährt, oder anderen Personen, die dem 

Mitglied bei einem Unfall geholfen haben und denen ein Sachschaden durch diese Hilfeleistung 

entstanden sind.

6.5  Unfall- und Pannenhilfe (weltweit) 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort sowie ACE Comfort+: Beihilfe für außerhalb des Geltungs-

bereichs nach Ziff. 3 entstandene Pannenhilfe- oder Abschleppkosten nach einer Panne oder 

einem Unfall bis zu 200 €. Der Nachweis des Schadenereignisses sowie der entstandenen 

Kosten ist zu erbringen. 

6.6  Rechtsbeihilfe (weltweit) 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort sowie ACE Comfort+: Beihilfe bis zu 2.000 € für entstan-

dene und nachgewiesene Rechtskosten bei Reisevertragsangelegenheiten weltweit. 

6.7  Camping Card International (CCI) 

Ausschließlich im Baustein Camper: Die Camping Card International (CCI) kann beim ACE 

kostenlos angefordert werden. Sie verlängert sich jährlich automatisch, solange der Baustein 

Camper rechtswirksam abgeschlossen ist. 

6.8  Türschloss 

Ausschließlich im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home: Beihilfe für ein provisorisches oder 

neues Wohnungs- bzw. Haustürschloss nach einem Schadenereignis entsprechend der Ver-

sicherungsleistung § 6 Ziff. 1 aus dem enthaltenen Haus- und Wohnungsschutzbrief zusätzlich 

bis zu 100 €. Der Nachweis des Schadenereignisses sowie der entstandenen Kosten ist zu 

erbringen. 

6.9  Wichtige Gegenstände 

Ausschließlich im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home: Beihilfe für die Beschaffung und 

den Versand von wichtigen Gegenständen bei Verlust auf Reisen am oder zum Reiseort  

(z. B. Smartphone, Brille, Hörgerät, etc.). bis zu 100 €. Der Verlust sowie die Beschaffung  

bzw. der Versand muss mit Belegen nachgewiesen werden. 

7.  Club- und Versicherungsleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn fällige 

Beiträge und Versicherungsprämien in voller Höhe im Voraus bezahlt sind und kein Beitrags-

rückstand besteht. Ereignisse vor Beginn der Mitgliedschaft sind nicht abgedeckt. 

8.  Ist bei Eintritt des Schadenfalles der fällige erste Mitgliedsbeitrag nicht vollständig bezahlt, 

besteht für das Mitglied kein Leistungsanspruch, auch nicht im Rahmen von Gruppenver-

sicherungsverträgen. Ansonsten liegt ein Beitragsrückstand im Sinne von § 4 Ziff. 2 der 

ACE-Satzung dann vor, wenn dem Mitglied schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 

Wochen gesetzt wurde und der Schadenfall nach Ablauf dieser Frist eingetreten ist, ohne 

dass der Mitgliedsbeitrag zwischenzeitlich vollständig bezahlt wurde. Auf diese Rechtsfolge 

ist das Mitglied in der Mahnung besonders hinzuweisen.

2. LEISTUNGS- UND BEITRAGSORDNUNG
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ACE CLASSIC  
inklusive ACE-Schutzbrief  
mit In- und Auslandsschutz, Partner-  
und Familienschutz und Clubleistungen 
72,00 €

ACE COMFORT  
inklusive ACE-Schutzbrief  
mit In- und Auslandsschutz, Partner-  
und Familienschutz und Clubleistungen 
94,00 €

ACE COMFORT +  
inklusive ACE-Schutzbrief  
mit In- und Auslandsschutz, Partner-  
und Familienschutz und Clubleistungen 
120,00 €

ACE-VERKEHRSRECHTSCHUTZ SINGLE  
inklusive ACE-Verkehrs-Unfallversicherung (Anteil 1,00 €)
+ 72,00  €

BAUSTEIN HOME 1  
(Haus- und Wohnungsschutzbrief)  
+ 49,00  €

JURISTISCHE PERSONEN 
ab 500,00  €

ACE-VERKEHRSRECHTSCHUTZ FAMILIEN/PARTNER 
inklusive ACE-Verkehrs-Unfallversicherung (Anteil 1,50 €)
+ 94,00  €

BAUSTEIN CAMPER 1 
(Wohnwagen und Wohnmobile Schutzbrief)  
+ 49,00  €

II. ACE-Beitragsordnung

1.    Der ACE-Mitgliedsbeitrag einschließlich Versicherungsprämien ist jeweils am ersten Werktag 

eines Kalenderjahres fällig. Näheres über den Beitragseinzug regelt die vom ACE mit dem Inkasso 

beauftragte ACE-Wirtschaftsdienst GmbH, Schmidener Straße 227, 70374 Stuttgart. 

2.    Der ACE-Clubbeitrag und die Versicherungsprämien betragen im Kalenderjahr: 

2. LEISTUNGS- UND BEITRAGSORDNUNG

3.    Der ACE-Clubbeitrag und die oben genannten Versicherungsprämien werden für die ersten  

12 Monate ab Beginn der ACE-Mitgliedschaft berechnet. In der darauffolgenden Beitrags- 

periode werden der ACE-Clubbeitrag sowie die oben genannten Versicherungsprämien bis  

31. Dezember des laufenden Kalenderjahres anteilig berechnet. Bei Austritt nach § 3 Ziff. 5 der 

ACE-Satzung gilt diese Regelung entsprechend. Die Mitgliedschaft kann in der Regel frühestens 

zum 31. Dezember des ersten Kalenderjahres, das auf das Eintrittsjahr folgt, gekündigt werden.  

Für besondere Aktionen kann der Vorstand abweichende Regelungen treffen. 

4.    Die ACE-Leistungs- und Beitragsordnung, Clubleistungen, der ACE-Mitgliedsbeitrag (ACE-Club-

beitrag, Versicherungsprämien) sowie deren Änderungen werden jeweils im offiziellen Mit-

teilungsblatt ACE LENKRAD bekannt gegeben. 

5.    Jede Änderung der Wohnanschrift, des Namens, der Bankverbindung, der Bankleitzahl und der 

Kontonummer ist umgehend der ACE-Zentrale (Beitrags- und Bestandswesen), unter Angabe 

der Mitgliedsnummer, mitzuteilen. Bei der ACE-Mitgliedschaft im Tarif ACE Business sowie 

im Baustein Camper gilt dies auch für Änderungen im Bestand oder bei den amtlichen Kenn-

zeichen der versicherten Fahrzeuge. 

6.    Überweisungen, aus denen Mitgliedsnummer und Name mit vollständiger Anschrift nicht 

hervorgehen, werden von der Inkassobeauftragten – ACE-Wirtschaftsdienst GmbH – nicht an 

den ACE weitergeleitet. In diesem Falle gelten diese Zahlungen als nicht erfolgt. 

7.    Für Mahnungen werden Gebühren erhoben. 

8.    Ihre personenbezogenen Daten sind zur Erfüllung unserer Vertragsverhältnisse auf Datenträger 

gespeichert. Die Einhaltung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wird 

zugesichert. Die Datenschutzerklärung können Sie im Internet unter  

www.ace.de/datenschutz abrufen. 

9.    Diese ACE-Leistungs- und Beitragsordnung gilt ab dem 1. Januar 2022.

CLUBMITGLIEDSCHAFTEN UND BAUSTEINE

ACE BUSINESS  
ACE-Firmenmitgliedschaft  
mit In- und Auslandsschutz für ein Firmenfahrzeug  72,00  €  
für jedes Firmenfahrzeug 49,00 €

ACE PRIVAT  
mit personenbezogenen ACE-Schutzbriefleistungen und dem  
Fahrradschutzbrief aus ACE Classic sowie dem Baustein Home  
59,00  € 

 1 Fakultative Zusatzleistung nur in Verbindung mit der Clubmitgliedschaft ACE Classic, ACE Comfort oder ACE Comfort+
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5.1  Baustein Camper  

 Der Baustein Camper kann für ein beim ACE mit Kennzeichen zu benennendes Wohnmobil,  

wenn es auf das ACE-Mitglied zugelassen ist, abgeschlossen werden. Das Wohnmobil kann  

entsprechend der allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für ACE-Mitglieder 

nach § 2 Ziff. 3.2 eine Gesamtmasse bis zu 7,50 t haben. Für das gemeldete Wohnmobil gelten 

die allgemeinen Bedingungen der Schutzbriefversicherung für ACE-Mitglieder der Dialog 

Versicherung AG, München sowie die unter Ziff. 6 dieser Leistungsordnung gesondert aus-

gewiesenen Clubleistung. 

5.2  Baustein Home 

 Der Baustein Home kann für jede selbstgenutzte Wohneinheit des ACE-Mitglieds abge-

schlossen werden. Es gelten die allgemeinen Versicherungs-Bedingungen zum Haus- und 

Wohnungsschutzbrief der Roland Schutzbrief-Versicherung AG, Köln sowie die unter Ziff. 6 

dieser Leistungsordnung gesondert ausgewiesenen Clubleistungen. 

5.3  ACE-Verkehrsrechtschutz 

 Es kann zusätzlich eine Verkehrsrechtschutz- mit Verkehrsunfallversicherung abgeschlossen 

werden. Es gelten die Verkehrs-Rechtschutzversicherungsbedingungen für ACE-Mitglieder der 

AdvoCard Rechtschutzversicherung AG, Hamburg und die allgemeinen Unfallversicherungs-Be-

dingungen für die Verkehrsunfallversicherung des ACE der Dialog Versicherung AG, München. 

6.   Clubleistungen & Beihilfen  

 Jedes ACE Mitglied und dessen in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe- oder Lebenspartner 

sowie deren minderjährige Kinder haben je nach gewähltem Tarif Anspruch auf Clubleistungen 

in Form von Beihilfen sowie zusätzliche Clubleistungen je nach gewähltem Baustein. Die Bei-

hilfen können ausschließlich die vorgenannten Personen für die eigenen auf sich zugelassenen 

Fahrzeuge und im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home für die selbstgenutzte Wohnein-

heit in Anspruch nehmen. Im Tarif ACE Business können die Beihilfen gemäß Ziff. 6.1, 6.2 

und 6.3 maximal für jeweils einen Schadenfall pro gemeldetem und aktivem Fahrzeug im Jahr 

beansprucht werden.  

6.1  Glasbruchschaden 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei Glasbruchschaden am Fahrzeug (aus-

genommen Leuchtmittel oder bei Totalschaden) bis zu 75 € je Schadenfall, wenn diese nicht 

vollständig von der Kfz-Versicherung übernommen wurden. Reparaturrechnung sowie Regulie-

rungsschreiben der Versicherung bzw. Kopie des Kfz-Versicherungsvertrags sind als Nachweis 

vorzulegen.

6.2  Marderschaden 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei Marderschaden am Fahrzeug (ausgenommen 

bei Totalschaden) bis zu 75 € je Schadenfall, wenn diese nicht vollständig von der Kfz-Versiche-

rung übernommen wurden. Reparaturrechnung sowie Regulierungsschreiben der Versicherung 

bzw. Kopie des Kfz-Versicherungsvertrags sind als Nachweis vorzulegen.  

6.3  Wildschaden (Haar- und Federwild) 

Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bei einem Wildschaden (ausgenommen Total-

schaden) bis zu 300 € je Schadenfall, wenn diese nicht vollständig von der Kfz-Versicherung 

übernommen wurden. Reparaturrechnung, Regulierungsschreiben der Versicherung bzw. Kopie 

des Versicherungsvertrags sowie Bestätigung der Polizei, Forstbehörde oder Jagdpächter sind 

als Nachweis vorzulegen.  

6.4  Unfall-Hilfeleistung 

Beihilfe zu entstandenem Sachschaden durch Hilfe bei einem Unfall bis zu 600 €. Bestätigung 

der Polizei über den Unfall und Beschreibung der erbrachten Hilfeleistungen sowie Belege 

über die beschädigten Sachen sind als Nachweis vorzulegen. Die Beihilfe wird dem Mitglied 

durch dessen Unfallhilfe entstandenen Sachschaden gewährt, oder anderen Personen, die dem 

Mitglied bei einem Unfall geholfen haben und denen ein Sachschaden durch diese Hilfeleistung 

entstanden sind.

6.5  Unfall- und Pannenhilfe (weltweit) 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort sowie ACE Comfort+: Beihilfe für außerhalb des Geltungs-

bereichs nach Ziff. 3 entstandene Pannenhilfe- oder Abschleppkosten nach einer Panne oder 

einem Unfall bis zu 200 €. Der Nachweis des Schadenereignisses sowie der entstandenen 

Kosten ist zu erbringen. 

6.6  Rechtsbeihilfe (weltweit) 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort sowie ACE Comfort+: Beihilfe bis zu 2.000 € für entstan-

dene und nachgewiesene Rechtskosten bei Reisevertragsangelegenheiten weltweit. 

6.7  Camping Card International (CCI) 

Ausschließlich im Baustein Camper: Die Camping Card International (CCI) kann beim ACE 

kostenlos angefordert werden. Sie verlängert sich jährlich automatisch, solange der Baustein 

Camper rechtswirksam abgeschlossen ist. 

6.8  Türschloss 

Ausschließlich im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home: Beihilfe für ein provisorisches oder 

neues Wohnungs- bzw. Haustürschloss nach einem Schadenereignis entsprechend der Ver-

sicherungsleistung § 6 Ziff. 1 aus dem enthaltenen Haus- und Wohnungsschutzbrief zusätzlich 

bis zu 100 €. Der Nachweis des Schadenereignisses sowie der entstandenen Kosten ist zu 

erbringen. 

6.9  Wichtige Gegenstände 

Ausschließlich im Tarif ACE Privat sowie im Baustein Home: Beihilfe für die Beschaffung und 

den Versand von wichtigen Gegenständen bei Verlust auf Reisen am oder zum Reiseort  

(z. B. Smartphone, Brille, Hörgerät, etc.). bis zu 100 €. Der Verlust sowie die Beschaffung  

bzw. der Versand muss mit Belegen nachgewiesen werden. 

7.  Club- und Versicherungsleistungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn fällige 

Beiträge und Versicherungsprämien in voller Höhe im Voraus bezahlt sind und kein Beitrags-

rückstand besteht. Ereignisse vor Beginn der Mitgliedschaft sind nicht abgedeckt. 

8.  Ist bei Eintritt des Schadenfalles der fällige erste Mitgliedsbeitrag nicht vollständig bezahlt, 

besteht für das Mitglied kein Leistungsanspruch, auch nicht im Rahmen von Gruppenver-

sicherungsverträgen. Ansonsten liegt ein Beitragsrückstand im Sinne von § 4 Ziff. 2 der 

ACE-Satzung dann vor, wenn dem Mitglied schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 

Wochen gesetzt wurde und der Schadenfall nach Ablauf dieser Frist eingetreten ist, ohne 

dass der Mitgliedsbeitrag zwischenzeitlich vollständig bezahlt wurde. Auf diese Rechtsfolge 

ist das Mitglied in der Mahnung besonders hinzuweisen.

2. LEISTUNGS- UND BEITRAGSORDNUNG
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3. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER SCHUTZBRIEFVERSICHERUNG FÜR ACE-MITGLIEDER

Der ACE Auto Club Europa e.V. (im Folgenden kurz: ACE) hat zu Gunsten der ACE-Mitglieder einen 

Gruppen-Versicherungsvertrag mit dem Risikoträger Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 

81737 München abgeschlossen. Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen gelten die nachfolgen-

den Schutzbriefbedingungen. 

§ 1 Schutzbriefleistungen

Der ACE erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die 

im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder als Ersatz für vom Versicherten, in den nach-

folgenden Bestimmungen als ACE-Mitglied bezeichnet, aufgewandte Kosten.

1. Pannen- und Unfallhilfe

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne oder wegen eines Unfalls nicht mehr technisch fahr-

bereit, sorgt der ACE für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein 

Pannenhilfsfahrzeug und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Wird die Hilfeleistung nicht über den 

ACE organisiert, beläuft sich die Kostenerstattung auf höchstens 120 € einschließlich der benötigten 

Kleinteile, die vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführt werden. 

2. Erweiterte Pannenhilfe

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper gültig: 

wird das geschützte Fahrzeug infolge einer durch den ACE organisierten Abschlepphilfe nach Ziff. 4 

in einer qualifizierten Fachwerkstatt spätestens am nächsten Werktag wieder fahrbereit gemacht, 

beteiligt sich der ACE an den für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendigen und ange-

fallenen Reparaturkosten bis maximal 100 €, wenn dadurch keine weiteren Leistungen in Anspruch 

genommen werden.

3. Schlüsselhilfe

Ist das geschützte Fahrzeug verschlossen und der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Fahrzeuginneren 

oder wurde der Fahrzeugschlüssel verloren, sorgt der ACE für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 

an der Schadenstelle oder ist bei Verlust bei der Beschaffung eines Ersatzschlüssels behilflich und über-

nimmt anfallende Kosten bis zu 120 €. Kosten für den Ersatzschlüssel, Ersatzteile, deren Herstellung oder 

Anpassung und Kosten für die erforderliche (elektronische) Aktivierung werden nicht übernommen. 

Im Tarif ACE Comfort übernimmt der ACE die oben genannten Kosten bis zu 150 €.  

Im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper übernimmt der ACE die oben genannten Kosten 

bis zu 200 €.

4. Abschleppen 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach der Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit und ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an 

der Schadenstelle nicht möglich oder muss es infolge eines medizinischen Notfalls des berechtigten 

Fahrers von der Schadenstelle entfernt werden, sorgt der ACE für das Abschleppen des Fahrzeugs 

von der Schadenstelle:

4.1  zur nächstgelegenen Fachwerkstatt bzw. Altautoannahmestelle oder

4.2  einen höchstens gleichweit entfernten anderen Ort und

4.3  trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Im Ausland bis höchstens 100 km.

4.4   Im Tarif ACE Comfort sorgt der ACE abweichend zu 4.1 innerhalb von Deutschland für das 

Abschleppen des Fahrzeugs bis zu einer vom Schadenort aus maximal 30 km entfernten frei 

wählbaren Werkstatt oder zu einem gewünschten in maximal gleicher Entfernung liegenden 

anderen Ort und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

4.5   Im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper sorgt der ACE abweichend zu 4.1 innerhalb 

von Deutschland für das Abschleppen des Fahrzeugs bis zu einer vom Schadenort aus maximal 

50 km entfernten frei wählbaren Werkstatt oder zu einem gewünschten in maximal gleicher 

Entfernung liegenden anderen Ort und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

4.6   Wird die Leistung nicht über den ACE oder dessen beauftragte Notrufzentrale organisiert, 

werden die Kosten maximal bis zu der Höhe übernommen, die bei der Organisation über den 

ACE entstanden wären.

5. Fahrzeugbergung

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall von der Straße abgekommen, sorgt 

der ACE für dessen Bergung, einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung, und 

trägt die hierdurch entstehenden Kosten.

6. Weiter- oder Rückfahrt 

Das geschützte Fahrzeug ist nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeugteilen 

nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen. Der ACE ist bei der Weiter- oder Rückfahrt behilf-

lich und trägt die Kosten für die geschützten Personen: 

6.1   für die Fahrt vom Schadenort zum ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds oder für die Fahrt 

vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs gemäß § 6;

6.2   für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz des ACE-Mitglieds, wenn das Fahrzeug gestohlen 

ist oder nicht mehr fahrbereit gemacht werden kann;

6.3   für die Rückfahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das Fahrzeug dort wieder fahrbereit 

gemacht wurde.

6.4  Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1.Klasse. Die Kosten bis zur Höhe 

eines Flugs in der Economy-Class werden erstattet,  

_ im Tarif ACE Classic, wenn der Schadenort über 1.200 km vom Wohnort entfernt ist.  

_ im Tarif ACE Comfort, wenn der Schadenort im Ausland liegt.  

_  im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper, wenn dies erforderlich, zweckmäßig und 

sinnvoll ist.

6.5  Bei Inanspruchnahme eines Mietwagens gelten die Bestimmungen von Ziff. 7.

7. Mietwagen 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach der Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen, werden anstelle der Leistungen 

nach Ziff. 6 oder 9 die Kosten für die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrervermietfahrzeugs 

am Schadenort bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, jedoch höchstens für sieben Tage, zu 

maximal 55 € je Tag erstattet.  

7.1   Wird das geschützte Fahrzeug infolge einer durch den ACE organisierten Abschlepphilfe in 

einer qualifizierten Fachwerkstatt wieder fahrbereit gemacht, übernimmt der ACE die genann-

ten Mietwagenkosten abweichend zu § 4 Ziff. 2.4.  

_ im Tarif ACE Comfort ab einer Entfernung vom Schadenort zum Wohnort von 30 km und  

_  im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper ab der Haustür, wenn ein Mietwagen zum 

Zwecke der Mobilität genutzt werden muss. 

7.2   Bei Schadenfällen im Ausland werden Mietwagenkosten bis zu 385 € auch für eine geringere 

Anzahl von Tagen übernommen.  

7.3   Wird der Mietwagen im Ausland für die direkte Heimreise der geschützten Personen genutzt, 

übernimmt der ACE stattdessen bis zu 500 € für die Anmietung.

7.4   Ist der Transport der geschützten Personen nach der Leistung Fahrzeugrücktransport gemäß 

Ziff. 13.2 zusammen mit dem Fahrzeug nicht möglich, trägt der ACE die Kosten für die direkte 

Heimreise mit einem Mietwagen für einen Tag bis maximal 55 €.

7.5   Die Zusatzgebühren für die Herausgabe eines Mietwagens außerhalb der Öffnungszeiten der 

Vermietstation werden in voller Höhe übernommen.

8. Mobilitätshilfe

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeug-

teilen nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen und müssen die geschützten Personen 

deshalb zusätzliche Fahrten unternehmen, ist der ACE bei der Organisation behilflich und erstattet 

die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis bis zu insgesamt 50 € pro Schadenfall.

9. Übernachtung 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeugtei-

len nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen, sorgt der ACE nach Möglichkeit für eine 

Übernachtung am Schadenort und übernimmt für die geschützten Personen die Kosten bis zu 90 € 

pro Person und Nacht. Die Kosten werden höchstens für 3 Nächte und im Tarif ACE Comfort+ sowie 

im Baustein Camper bis zu 5 Nächte, jedoch maximal für die Dauer der Reparatur am Schadenort 

oder das Wiederauffinden des geschützten Fahrzeugs übernommen. Bei Inanspruchnahme der 

Leistung Mietwagen gemäß Ziff. 7 und Leistung Fahrzeugrücktransport gemäß Ziff. 13.2 werden  

die Übernachtungskosten für höchstens eine Nacht erstattet. 

10. Ersatzteile-Versand

Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des geschützten Fahrzeugs an einem 

ausländischen Schadenort nicht beschafft werden, sorgt der ACE dafür, dass das ACE-Mitglied diese auf 

schnellstmöglichem Wege erhält, und trägt alle entstehenden Versandkosten. Die Kosten der Ersatzteile 

trägt der ACE nicht.
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11. Fahrzeugunterstellung 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit, trägt der ACE die durch dessen Leistungsorganisation 

entstehenden Einstellkosten. Der ACE trägt Sicherungs- und Einstellkosten, wenn dadurch weitere 

Schäden am Fahrzeug vermieden werden können, jedoch nicht, wenn das Fahrzeug von der Polizei 

beschlagnahmt und sichergestellt wurde.  

Im Tarif ACE Comfort+ werden zusätzlich die Standkosten für maximal 3 Tage bis zu 20 € pro Tag 

erstattet, wenn die Notwendigkeit vom ACE-Mitglied zu vertreten ist. Die Einstell- und Sicherungs-

kosten werden für bis zu höchstens 14 Kalendertage übernommen.

12. Gepäcktransport 

Kann mitgeführtes Gepäck nach einer Panne, einem Unfall oder nach der Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht zusammen mit dem geschützten Fahrzeug befördert werden sorgt der ACE für einen 

getrennten Transport zum Wohnsitz oder zum Zielort und übernimmt die Kosten bis maximal 155 €.

13. Fahrzeugrücktransport 

13.1   Kann das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach Entwendung von Fahr-

zeugteilen an einem ausländischen Schadenort nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit ge-

macht werden und handelt es sich nicht um einen Totalschaden, sorgt der ACE für den Transport des 

Fahrzeugs zu einer Werkstatt am Wohnort des ACE-Mitglieds und trägt die hierdurch entstehenden 

Kosten.

13.2   Liegt der Schadenort in Deutschland und ist die Reparatur am nächsten Werktag nicht möglich, 

sorgt der ACE dafür, dass die geschützten Personen möglichst zusammen mit dem Fahrzeug zum 

Wohnort des Mitglieds gebracht werden.

14. Fahrzeugverzollung und -verschrottung

Muss das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder einem Diebstahl im Ausland 

aufgrund eines Totalschadens verzollt oder verschrottet werden, sorgt der ACE für die Verzollung oder 

Verschrottung sowie den Transport zum Verwerter oder zur Zollstelle und trägt die dafür anfallenden 

Kosten.

15. Vermittlung ärztlicher Betreuung 

Erkrankt das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland, informiert der ACE es auf Anfrage über die 

Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellt, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen dem 

Hausarzt des ACE-Mitglieds und dem diesen behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und trägt die 

hierdurch entstehenden Kosten.

16. Arzneimittel- und Brillenversand

16.1   Ist das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 

seiner Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die an seinem Aufenthaltsort oder 

in dessen Nähe nicht erhältlich sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend 

angewiesen, sorgt der ACE nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und trägt die 

hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. 

Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung 

werden dem ACE-Mitglied erstattet.

16.2   Verliert das ACE Mitglied auf einer Reise im Ausland seine Brille oder Kontaktlinsen, sorgt der 

ACE – in Abstimmung mit nahestehenden Personen – für die Beschaffung und Zusendung 

einer Ersatzbrille oder von Ersatzkontaktlinsen und übernimmt die hierbei entstehenden  

Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzbrille oder Ersatzkontaktlinsen.

17. Krankenbesuch

Muss sich das ACE-Mitglied auf einer Reise infolge einer Erkrankung mehr als 14 Kalendertage in 

einem Krankenhaus aufhalten, erstattet der ACE die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche 

durch eine nahestehende Person bis zur Höhe von  

_ im Tarif ACE Classic  600 €  

_ im Tarif ACE Comfort  800 € 

_ im Tarif ACE Comfort+  1.000 €   

je Schadenfall.

18. Rückfahrt nach Krankenhausaufenthalt 

Kann das ACE-Mitglied die Heimreise nicht mit dem Fahrzeug antreten, weil während einer Reise mit 

dem Fahrzeug wegen einer Erkrankung oder Verletzung ein Krankenhausaufenthalt von mehr als 7 Ka-

lendertagen erforderlich ist, werden die Kosten für die Heimreise bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse 

vom ACE getragen. Die Kosten bis zur Höhe eines Flugs in der Economy-Class werden erstattet, 

_ im Tarif ACE Classic, wenn der Schadenort über 1.200 km vom Wohnort entfernt ist,

_ im Tarif ACE Comfort, wenn der Schadenort im Ausland liegt,

_ im Tarif ACE Comfort+, wenn dies erforderlich, zweckmäßig und sinnvoll ist,

sowie die nachgewiesenen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis bis zu insgesamt 50 € 

pro Schadenfall. 

19. Krankenrücktransport 

Muss das ACE-Mitglied infolge einer Erkrankung auf einer Reise im In- und Ausland an seinen ständigen 

Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgt der ACE für die Durchführung des Rücktransports und trägt 

die hierdurch entstehenden Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen medizinisch sinnvoll 

und ärztlich angeordnet sein. Die Leistung des ACE erstreckt sich auch auf die Begleitung des ACE-Mit-

glieds durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese medizinisch erforderlich oder behördlich vorge-

schrieben ist. Außerdem trägt der ACE die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung 

bedingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für 3 Nächte, bis zu je 90 € pro Person und Nacht.

20. Rückholung von Kindern 

Können mitreisende minderjährige Kinder auf einer Reise infolge des Todes oder einer Erkrankung 

des ACE-Mitglieds weder von diesem noch von einem anderen Familienangehörigen betreut wer-

den, sorgt der ACE für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem ständigen 

Wohnsitz und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Der ACE trägt die Kosten bis zur Höhe der 

Bahnkosten 1. Klasse. Die Kosten bis zur Höhe eines Flugs in der Economy-Class werden erstattet,

_ im Tarif ACE Classic, wenn der Schadenort über 1.200 km vom Wohnort entfernt ist.

_ im Tarif ACE Comfort, wenn der Schadenort im Ausland liegt.

_ im Tarif ACE Comfort+, wenn dies erforderlich, zweckmäßig und sinnvoll ist.

Sowie die nachgewiesenen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis bis zu insgesamt 50 € 

pro Schadenfall.

21. Haustierrückholung- und versorgung 

Kann auf einer Reise infolge von Krankheit, Unfall oder Tod des ACE-Mitglieds dessen mitgeführter 

Hund oder mitgeführte Katze nicht mehr versorgt werden, organisiert der ACE den Heimtransport 

des Tieres und trägt die dadurch entstehenden Kosten, wenn keine Mitreisenden dafür zur Verfü-

gung stehen. Kann das Tier nach dem Transport nicht sofort weiterversorgt werden, organisiert der 

ACE die weitere Unterbringung und Versorgung des Tieres und übernimmt die dadurch entstehen-

den Kosten höchstens für 14 Kalendertage, sofern dies nicht von Verwandten oder nahestehenden 

Personen übernommen werden kann.

22. Fahrzeugabholung 

Kann auf einer Reise das geschützte Fahrzeug infolge des Todes oder einer länger als 3 Tage 

andauernden Erkrankung des Fahrers weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren 

werden, sorgt der ACE für die Abholung des Fahrzeugs zusammen mit den geschützten Personen 

zum ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds und trägt die Kosten für den Rückholfahrer. Wenn keine 

geschützten Personen mit zurückfahren, kann der ACE das Fahrzeug auf andere Weise zurückholen. 

Veranlasst das ACE-Mitglied die Abholung selbst, erhält es als Kostenersatz 0,30 € je Kilometer  

zwischen seinem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem werden in jedem Fall die bis zur  

Abholung entstehenden, durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten erstattet,  

jedoch höchstens für 3 Nächte bis zu 90 € pro Person und Nacht.

23. Suche, Rettung und Bergung 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort und ACE Comfort+ gültig: erleidet das ACE-Mitglied auf einer Reise 

einen Unfall und muss deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der ACE hierfür im 

Tarif ACE Comfort bis zu 2.500 € und im Tarif ACE Comfort+ bis zu 5.000 €.

24. Hilfe im Todesfall 

Stirbt das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland, sorgt der ACE nach Abstimmung mit den  

Angehörigen für die Bestattung im Ausland oder für die Überführung zum letzten ständigen  

Wohnsitz und trägt die hierdurch jeweils entstehenden Kosten.
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Der ACE Auto Club Europa e.V. (im Folgenden kurz: ACE) hat zu Gunsten der ACE-Mitglieder einen 

Gruppen-Versicherungsvertrag mit dem Risikoträger Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 

81737 München abgeschlossen. Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen gelten die nachfolgen-

den Schutzbriefbedingungen. 

§ 1 Schutzbriefleistungen

Der ACE erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die 

im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder als Ersatz für vom Versicherten, in den nach-

folgenden Bestimmungen als ACE-Mitglied bezeichnet, aufgewandte Kosten.

1. Pannen- und Unfallhilfe

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne oder wegen eines Unfalls nicht mehr technisch fahr-

bereit, sorgt der ACE für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein 

Pannenhilfsfahrzeug und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Wird die Hilfeleistung nicht über den 

ACE organisiert, beläuft sich die Kostenerstattung auf höchstens 120 € einschließlich der benötigten 

Kleinteile, die vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführt werden. 

2. Erweiterte Pannenhilfe

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper gültig: 

wird das geschützte Fahrzeug infolge einer durch den ACE organisierten Abschlepphilfe nach Ziff. 4 

in einer qualifizierten Fachwerkstatt spätestens am nächsten Werktag wieder fahrbereit gemacht, 

beteiligt sich der ACE an den für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendigen und ange-

fallenen Reparaturkosten bis maximal 100 €, wenn dadurch keine weiteren Leistungen in Anspruch 

genommen werden.

3. Schlüsselhilfe

Ist das geschützte Fahrzeug verschlossen und der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Fahrzeuginneren 

oder wurde der Fahrzeugschlüssel verloren, sorgt der ACE für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 

an der Schadenstelle oder ist bei Verlust bei der Beschaffung eines Ersatzschlüssels behilflich und über-

nimmt anfallende Kosten bis zu 120 €. Kosten für den Ersatzschlüssel, Ersatzteile, deren Herstellung oder 

Anpassung und Kosten für die erforderliche (elektronische) Aktivierung werden nicht übernommen. 

Im Tarif ACE Comfort übernimmt der ACE die oben genannten Kosten bis zu 150 €.  

Im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper übernimmt der ACE die oben genannten Kosten 

bis zu 200 €.

4. Abschleppen 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach der Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit und ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an 

der Schadenstelle nicht möglich oder muss es infolge eines medizinischen Notfalls des berechtigten 

Fahrers von der Schadenstelle entfernt werden, sorgt der ACE für das Abschleppen des Fahrzeugs 

von der Schadenstelle:

4.1  zur nächstgelegenen Fachwerkstatt bzw. Altautoannahmestelle oder

4.2  einen höchstens gleichweit entfernten anderen Ort und

4.3  trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Im Ausland bis höchstens 100 km.

4.4   Im Tarif ACE Comfort sorgt der ACE abweichend zu 4.1 innerhalb von Deutschland für das 

Abschleppen des Fahrzeugs bis zu einer vom Schadenort aus maximal 30 km entfernten frei 

wählbaren Werkstatt oder zu einem gewünschten in maximal gleicher Entfernung liegenden 

anderen Ort und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

4.5   Im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper sorgt der ACE abweichend zu 4.1 innerhalb 

von Deutschland für das Abschleppen des Fahrzeugs bis zu einer vom Schadenort aus maximal 

50 km entfernten frei wählbaren Werkstatt oder zu einem gewünschten in maximal gleicher 

Entfernung liegenden anderen Ort und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 

4.6   Wird die Leistung nicht über den ACE oder dessen beauftragte Notrufzentrale organisiert, 

werden die Kosten maximal bis zu der Höhe übernommen, die bei der Organisation über den 

ACE entstanden wären.

5. Fahrzeugbergung

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall von der Straße abgekommen, sorgt 

der ACE für dessen Bergung, einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung, und 

trägt die hierdurch entstehenden Kosten.

6. Weiter- oder Rückfahrt 

Das geschützte Fahrzeug ist nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeugteilen 

nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen. Der ACE ist bei der Weiter- oder Rückfahrt behilf-

lich und trägt die Kosten für die geschützten Personen: 

6.1   für die Fahrt vom Schadenort zum ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds oder für die Fahrt 

vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens innerhalb des Geltungsbereichs gemäß § 6;

6.2   für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz des ACE-Mitglieds, wenn das Fahrzeug gestohlen 

ist oder nicht mehr fahrbereit gemacht werden kann;

6.3   für die Rückfahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das Fahrzeug dort wieder fahrbereit 

gemacht wurde.

6.4  Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1.Klasse. Die Kosten bis zur Höhe 

eines Flugs in der Economy-Class werden erstattet,  

_ im Tarif ACE Classic, wenn der Schadenort über 1.200 km vom Wohnort entfernt ist.  

_ im Tarif ACE Comfort, wenn der Schadenort im Ausland liegt.  

_  im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper, wenn dies erforderlich, zweckmäßig und 

sinnvoll ist.

6.5  Bei Inanspruchnahme eines Mietwagens gelten die Bestimmungen von Ziff. 7.

7. Mietwagen 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall oder nach der Entwendung von Fahr-

zeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen, werden anstelle der Leistungen 

nach Ziff. 6 oder 9 die Kosten für die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrervermietfahrzeugs 

am Schadenort bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, jedoch höchstens für sieben Tage, zu 

maximal 55 € je Tag erstattet.  

7.1   Wird das geschützte Fahrzeug infolge einer durch den ACE organisierten Abschlepphilfe in 

einer qualifizierten Fachwerkstatt wieder fahrbereit gemacht, übernimmt der ACE die genann-

ten Mietwagenkosten abweichend zu § 4 Ziff. 2.4.  

_ im Tarif ACE Comfort ab einer Entfernung vom Schadenort zum Wohnort von 30 km und  

_  im Tarif ACE Comfort+ sowie im Baustein Camper ab der Haustür, wenn ein Mietwagen zum 

Zwecke der Mobilität genutzt werden muss. 

7.2   Bei Schadenfällen im Ausland werden Mietwagenkosten bis zu 385 € auch für eine geringere 

Anzahl von Tagen übernommen.  

7.3   Wird der Mietwagen im Ausland für die direkte Heimreise der geschützten Personen genutzt, 

übernimmt der ACE stattdessen bis zu 500 € für die Anmietung.

7.4   Ist der Transport der geschützten Personen nach der Leistung Fahrzeugrücktransport gemäß 

Ziff. 13.2 zusammen mit dem Fahrzeug nicht möglich, trägt der ACE die Kosten für die direkte 

Heimreise mit einem Mietwagen für einen Tag bis maximal 55 €.

7.5   Die Zusatzgebühren für die Herausgabe eines Mietwagens außerhalb der Öffnungszeiten der 

Vermietstation werden in voller Höhe übernommen.

8. Mobilitätshilfe

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeug-

teilen nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen und müssen die geschützten Personen 

deshalb zusätzliche Fahrten unternehmen, ist der ACE bei der Organisation behilflich und erstattet 

die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis bis zu insgesamt 50 € pro Schadenfall.

9. Übernachtung 

Ist das geschützte Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall, nach der Entwendung von Fahrzeugtei-

len nicht mehr technisch fahrbereit oder wurde gestohlen, sorgt der ACE nach Möglichkeit für eine 

Übernachtung am Schadenort und übernimmt für die geschützten Personen die Kosten bis zu 90 € 

pro Person und Nacht. Die Kosten werden höchstens für 3 Nächte und im Tarif ACE Comfort+ sowie 

im Baustein Camper bis zu 5 Nächte, jedoch maximal für die Dauer der Reparatur am Schadenort 

oder das Wiederauffinden des geschützten Fahrzeugs übernommen. Bei Inanspruchnahme der 

Leistung Mietwagen gemäß Ziff. 7 und Leistung Fahrzeugrücktransport gemäß Ziff. 13.2 werden  

die Übernachtungskosten für höchstens eine Nacht erstattet. 

10. Ersatzteile-Versand

Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des geschützten Fahrzeugs an einem 

ausländischen Schadenort nicht beschafft werden, sorgt der ACE dafür, dass das ACE-Mitglied diese auf 

schnellstmöglichem Wege erhält, und trägt alle entstehenden Versandkosten. Die Kosten der Ersatzteile 

trägt der ACE nicht.
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25. Benachrichtigungsservice 

Gerät das ACE-Mitglied oder eine ihm nahestehende Person auf einer Reise in eine besondere 

Notlage, unterstützt der ACE mit den ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, um das 

Mitglied bzw. Angehörige zu finden oder einen erforderlichen Kontakt herzustellen. 

26. Reisedokumenten-Service 

Hat das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland ein für die Reise benötigtes Dokument verloren, 

hilft der ACE bei der Ersatzbeschaffung und übernimmt die hierbei anfallenden Gebühren.

27. Hilfe bei Zahlungsmittelverlust 

Gerät das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland infolge des Verlusts von Zahlungsmitteln in eine  

Notlage, stellt der ACE die Verbindung zur Hausbank des ACE-Mitglieds her. Bei einem Verlust von  

Scheck- oder Kreditkarte informieren wir auf Wunsch unverzüglich die Bank bzw. das Kreditunternehmen.

28. Hilfe bei Reiseabbruch 

Ist dem ACE-Mitglied die planmäßige Beendigung seiner Auslandsreise infolge des Todes oder 

einer schweren Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer 

erheblichen Schädigung seines Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich 

vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, werden die im Verhältnis zur ursprünglich geplanten Rückreise 

zusätzlich entstehenden Reisekosten für maximal eine Person bis zu 3.000 € pro Schadenfall über-

nommen. Im Tarif ACE Comfort werden bis zu 4.000 € pro Schadenfall und im Tarif ACE Comfort+ 

bis zu 5.000 € pro Schadenfall übernommen.

29. Kreditleistung bei Strafverfolgung 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort und ACE Comfort+ gültig: 

wird das ACE-Mitglied auf einer Auslandsreise verhaftet oder mit Haft bedroht, streckt der ACE die 

in diesem Zusammenhang entstehenden Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten pro Schaden-

fall im Tarif ACE Comfort bis zu 1.000 € und im Tarif ACE Comfort+ bis zu 2.500 € sowie von den 

Behörden verlangte Strafkaution pro Schadenfall im Tarif ACE Comfort bis zu 5.000 € und im Tarif 

ACE Comfort+ bis zu 15.000 € vor. Die verauslagten Beträge sind binnen eines Monats nach dem 

Ende der Reise dem ACE zurückzuzahlen.

30. Hilfeleistung in besonderen Notfällen 

Gerät das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland in eine besondere Notlage, die in den Ziff. 1  

bis 29 nicht geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil  

für seine Gesundheit oder sein Vermögen zu vermeiden, werden die erforderlichen Maßnahmen 

veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 600 € pro Schadenfall übernommen. Im 

Tarif ACE Comfort werden bis zu 800 € pro Schadenfall und im Tarif ACE Comfort+ bis zu 1.000 € 

pro Schadenfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von 

Verträgen, die vom ACE-Mitglied abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Repara-

turkosten werden nicht erstattet.

§ 2 Geschützte Fahrzeuge 

1.  Geschützte Fahrzeuge sind zulassungspflichtige oder versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und 

müssen sich zum Zeitpunkt des Schadenfalls ausschließlich in privatem Gebrauch befinden sowie den 

gültigen Straßenzulassungsvoraussetzungen entsprechen, zugelassen und ausreichend versichert sein.

2.  Das geschützte Fahrzeug muss auf das ACE-Mitglied zugelassen sein oder von diesem als berechtig-

ter Fahrer für private Zwecke geführt werden.

3.1  Das geschützte Fahrzeug muss nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Personen zugelas-

sen sein und darf nicht mehr als 9 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz sowie

 _ eine Gesamtmasse bis 3,50 t,

 _ eine Gesamthöhe bis 3,20 m,

 _ eine Gesamtlänge bis 10,00 m,

 _ eine Gesamtbreite bis 2,55 m

 inkl. An- und Aufbauten haben.

3.2   Im Baustein Camper gilt abweichend zu § 2 Ziff. 3.1 eine zulässige Gesamtmasse bis 7,50 t für Wohn-

mobile. Das amtliche Kennzeichen des geschützten Wohnmobils muss dem ACE gemeldet werden.  

4.  Eingeschlossen sind mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger, sofern sie nicht mehr 

als eine Achse haben. Zwei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse. 

Auch für den mitgeführten Anhänger gelten die angegebenen Maße inkl. Auf- und Anbauten. 

5.  Ausgenommen sind abgemeldete oder nicht zugelassene Fahrzeuge, Schrottfahrzeuge, behördlich 

beschlagnahmte oder sichergestellte Fahrzeuge, Fahrzeuge, die ganz oder teilweise in gewerblicher, 

dienstlicher oder geschäftlicher Nutzung stehen, Fahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Personen- oder 

Güterbeförderung verwendet werden, sowie Fahrzeuge mit roten, grünen oder Kurzzeit-Kennzeichen.

§ 3  Geschützte Personen

Leistungsanspruch nach § 1 Schutzbriefleistungen haben 

1. das ACE-Mitglied. 

2.  dessen Ehe- und Lebenspartner und minderjährige Kinder in häuslicher Gemeinschaft. Diese sind 

sinngemäß dem ACE-Mitglied gleichgestellt. 

3.  Berechtigte Fahrer und Insassen bei der Benutzung des geschützten Fahrzeugs im Umfang der unter  

§ 1 Ziff. 1 bis 14 und 22 aufgeführten Leistungen (fahrzeugbezogene Schutzbriefleistungen).

4.  Ansprüche aus nicht durch den ACE organisierten Leistungen können nur die unter § 3 Ziff. 1  

und 2 genannten Personen geltend machen.

§ 4  Ausschlüsse und Leistungskürzungen

1.   Es besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, kein Schutz, wenn das Ereignis, aufgrund 

dessen der ACE in Anspruch genommen wird (Schadenfall),

1.1   durch Krieg, innere Unruhen, höhere Gewalt, Erdbeben oder Kernenergie verursacht wurde.

1.2   vom ACE-Mitglied vorsätzlich herbeigeführt wurde. Hat das ACE-Mitglied den Schadenfall 

grob fahrlässig herbeigeführt, ist der ACE berechtigt, die Leistung in einem der Schwere seines 

Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

1.3   durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum 

wiederholten Male aufgetreten ist, oder durch eine Schwangerschaft verursacht wurde.

2.   In Schadenfällen im Zusammenhang mit der Benutzung des geschützten Fahrzeugs besteht 

außerdem kein Schutz, wenn

2.1   der Fahrer des geschützten Fahrzeugs bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahr-

erlaubnis hatte oder zum Führen des Fahrzeugs nicht berechtigt war; in diesen Fällen bleibt der 

Schutz jedoch für diejenigen geschützten Personen bestehen, die von dem Fehlen der Fahrerlaub-

nis oder der Nichtberechtigung des Fahrers ohne Verschulden keine Kenntnis hatten;

2.2   mit dem geschützten Fahrzeug bei Schadeneintritt an einer Fahrveranstaltung, bei der es auf 

die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankam, einer dazugehörenden Übungsfahrt, einer 

Geschicklichkeitsprüfung oder einer sogenannten Touristenfahrt teilgenommen wurde; 

2.3    das geschützte Fahrzeug bei Schadeneintritt zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder 

gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wurde (ausgenommen davon sind vom ACE-Mitglied 

für private Zwecke abgeschlossene Auto-Abonnements oder Langzeitmieten jeweils mit einer 

Laufzeit von mindestens 3 Monaten);

2.4   die Schadenstelle weniger als 50 km Wegstrecke vom ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds 

entfernt liegt. Dieser Ausschluss gilt nicht für die Leistungen gemäß § 1 Ziff. 1 bis 5 sowie 8  

und 11. Für die Leistung § 1 Ziff. 7 gelten in den Tarifen ACE Comfort, ACE Comfort+ sowie im 

Baustein Camper abweichende km-Begrenzungen.

2.5   mit dem geschützten Fahrzeug bei Schadeneintritt keine für den öffentlichen Straßenverkehr 

zugelassenen Straßen und Wege befahren wurden.

§ 5  Pflichten des ACE-Mitglieds 

1.   Das ACE-Mitglied bzw. die weiteren unter § 3 genannten Personen haben nach Eintritt des Schadenfalls

1.1   den Schaden dem ACE über den ACE-Euro-Notruf unverzüglich anzuzeigen und sich mit diesem 

abzustimmen, ob und welche Leistungen dieser erbringt;

1.2   den Schaden so gering wie möglich zu halten und dabei die Weisungen des ACE zu befolgen;

1.3   dem ACE jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten sowie dafür benötigte Unterlagen und 

Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und ggf. die behandelnden Ärzte 

von der Schweigepflicht zu entbinden;

1.4   den ACE bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leistungen auf ihn übergegangenen Ansprüche 

gegenüber Dritten zu unterstützen und ihm die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.

2.   Verletzt das ACE-Mitglied eine der vorgenannten Pflichten vorsätzlich, ist der ACE von seiner 

Leistungsverpflichtung befreit. Verletzt das ACE-Mitglied eine der vorgenannten Pflichten grob 

fahrlässig, ist der ACE berechtigt, die Leistung in einem der Schwere seines Verschuldens entspre-

chenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn die Pflichtverletzung des ACE-Mitglieds keinen 

Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalles oder auf den Umfang, der dem ACE obliegenden 

Leistung hatte. Weist das ACE-Mitglied nach, dass es die Pflichten nicht grob fahrlässig verletzt 

hat, bleibt die Leistungsverpflichtung bestehen.  
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3.   Hat das ACE-Mitglied aufgrund der Leistung des ACE Kosten gespart, die er ohne den Schadeneintritt 

hätte aufwenden müssen, kann der ACE seine Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

4.   Hat das ACE-Mitglied aufgrund desselben Schadenverlaufs neben den Ansprüchen auf Leistun-

gen des ACE auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, kann es insgesamt keine 

Entschädigung verlangen, die seinen Gesamtschaden übersteigt.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

Schutz besteht für Schadenfälle in Deutschland, im europäischen Ausland sowie in den außereuropäi-

schen Anliegerstaaten des Mittelmeers und auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira. 

§ 7 Beginn und Dauer des Schutzes 

Beginn und Dauer des Schutzes sind vertraglich zwischen dem ACE-Mitglied und dem ACE geregelt.

§ 8  Beitragszahlung 

Die Beitragszahlung ist vertraglich zwischen dem ACE-Mitglied und dem ACE geregelt.

§ 9 Klagefrist und zuständiges Gericht 

Lehnt der ACE den Schutz ab, können das ACE-Mitglied bzw. die weiteren unter § 3 Ziff. 2 genannten 

Personen den Anspruch auf die Schutzbriefleistungen nur innerhalb von sechs Monaten gerichtlich 

geltend machen. Diese Frist beginnt, nachdem die Ablehnung des Schutzes schriftlich unter Angabe 

der mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolge mitgeteilt wurde. Für Klagen gegen den ACE ist das 

Gericht an dessen Sitz zuständig.

§ 10 Leistungspflicht Dritter (Subsidiarität) 

Leistungs- und Entschädigungspflichten aus anderen Versicherungsverträgen gehen der Eintrittspflicht des 

ACE vor. Sollte aus anderen Versicherungsverträgen eine Entschädigung beansprucht werden können, so 

kann das ACE-Mitglied frei wählen, bei welchem Versicherer er den Anspruch geltend macht.  Insgesamt 

darf der Anspruch jedoch die Höhe des Gesamtschadens nicht übersteigen. Der Schutz unter diesem  

Vertrag ist auch dann subsidiär, wenn in einem dieser konkurrierenden Versicherungsverträge ebenfalls 

eine nachrangige Haftung vereinbart worden ist (Subsidiarität).

§ 11  Begriffserklärung 

1.  Panne ist ein plötzlich auftretender Schaden oder eine Störung (Betriebs-, Brems- oder  

Bruchschaden) am geschützten Fahrzeug, aufgrund dessen der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt 

nicht mehr möglich ist.

2.  Unfall ist jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit mechanischer Gewalt auf das  

geschützte Fahrzeug einwirkt. Darunter zählt auch die behördlich nachgewiesene, mutwillige 

Beschädigung durch Dritte.

3.  Diebstahl / Entwendung ist das rechtswidrige Aneignen des gesamten geschützten Fahr-

zeugs oder von Teilkomponenten (Räder, Lenkrad), was zur Folge hat, dass das Fahrzeug nicht 

mehr fahrbereit ist. Diebstahl liegt auch bei Raub, Erpressung, Unterschlagung und unbefugtem 

Gebrauch vor. Der Diebstahl muss polizeilich gemeldet bzw. behördlich angezeigt sein.

4.  Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufen-

den 42 Tagen, im Tarif ACE Comfort+ bis fortlaufend 84 Tagen.

5.  Schadenstelle ist genau die Stelle, an der sich der Schaden ereignet hat.

6.  Schadenort ist die nähere Umgebung um die Schadenstelle.

7.  Totalschaden: ein Totalschaden liegt vor, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungs-

wert des beschädigten Fahrzeugs am Schadentag übersteigen.

8.  Gepäck ist übliches Reisegepäck wie Koffer, Zelte, Reisetaschen, Campingmaterial. Gepäck 

wird für eine Reise vom Start- zum Zielort und wieder zurück transportiert und während einer 

Reise benötigt bzw. benutzt. Ausgeschlossen davon sind Baumaterialien, Möbel, Sperrmüll, 

Fahrzeuge und vergleichbare Ladung.

9.  Gepäckanhänger sind Anhänger zum Transport von Gepäck.

10.  Einstellkosten sind Kosten, die anfallen, wenn das Fahrzeug an einem Ort gegen Entgelt 

aufbewahrt wird.  

Sicherungskosten sind Einstellkosten, die anfallen, um weiteren Schaden in und am Fahrzeug 

zu verhindern. 

11.  Ausland: als Ausland gilt jedes Land innerhalb des ACE-Geltungsbereichs nach § 6 außer 

Deutschland und das Land, in dem das ACE-Mitglied seinen ständigen Wohnsitz hat.

12.  Fachwerkstatt ist eine vom jeweiligen Hersteller des geschützten Fahrzeugs autorisierte 

Werkstatt.
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3. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER SCHUTZBRIEFVERSICHERUNG FÜR ACE-MITGLIEDER

25. Benachrichtigungsservice 

Gerät das ACE-Mitglied oder eine ihm nahestehende Person auf einer Reise in eine besondere 

Notlage, unterstützt der ACE mit den ihm zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, um das 

Mitglied bzw. Angehörige zu finden oder einen erforderlichen Kontakt herzustellen. 

26. Reisedokumenten-Service 

Hat das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland ein für die Reise benötigtes Dokument verloren, 

hilft der ACE bei der Ersatzbeschaffung und übernimmt die hierbei anfallenden Gebühren.

27. Hilfe bei Zahlungsmittelverlust 

Gerät das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland infolge des Verlusts von Zahlungsmitteln in eine  

Notlage, stellt der ACE die Verbindung zur Hausbank des ACE-Mitglieds her. Bei einem Verlust von  

Scheck- oder Kreditkarte informieren wir auf Wunsch unverzüglich die Bank bzw. das Kreditunternehmen.

28. Hilfe bei Reiseabbruch 

Ist dem ACE-Mitglied die planmäßige Beendigung seiner Auslandsreise infolge des Todes oder 

einer schweren Erkrankung eines Mitreisenden oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer 

erheblichen Schädigung seines Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich 

vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, werden die im Verhältnis zur ursprünglich geplanten Rückreise 

zusätzlich entstehenden Reisekosten für maximal eine Person bis zu 3.000 € pro Schadenfall über-

nommen. Im Tarif ACE Comfort werden bis zu 4.000 € pro Schadenfall und im Tarif ACE Comfort+ 

bis zu 5.000 € pro Schadenfall übernommen.

29. Kreditleistung bei Strafverfolgung 

Ausschließlich im Tarif ACE Comfort und ACE Comfort+ gültig: 

wird das ACE-Mitglied auf einer Auslandsreise verhaftet oder mit Haft bedroht, streckt der ACE die 

in diesem Zusammenhang entstehenden Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten pro Schaden-

fall im Tarif ACE Comfort bis zu 1.000 € und im Tarif ACE Comfort+ bis zu 2.500 € sowie von den 

Behörden verlangte Strafkaution pro Schadenfall im Tarif ACE Comfort bis zu 5.000 € und im Tarif 

ACE Comfort+ bis zu 15.000 € vor. Die verauslagten Beträge sind binnen eines Monats nach dem 

Ende der Reise dem ACE zurückzuzahlen.

30. Hilfeleistung in besonderen Notfällen 

Gerät das ACE-Mitglied auf einer Reise im Ausland in eine besondere Notlage, die in den Ziff. 1  

bis 29 nicht geregelt ist und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil  

für seine Gesundheit oder sein Vermögen zu vermeiden, werden die erforderlichen Maßnahmen 

veranlasst und die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 600 € pro Schadenfall übernommen. Im 

Tarif ACE Comfort werden bis zu 800 € pro Schadenfall und im Tarif ACE Comfort+ bis zu 1.000 € 

pro Schadenfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von 

Verträgen, die vom ACE-Mitglied abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und Repara-

turkosten werden nicht erstattet.

§ 2 Geschützte Fahrzeuge 

1.  Geschützte Fahrzeuge sind zulassungspflichtige oder versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und 

müssen sich zum Zeitpunkt des Schadenfalls ausschließlich in privatem Gebrauch befinden sowie den 

gültigen Straßenzulassungsvoraussetzungen entsprechen, zugelassen und ausreichend versichert sein.

2.  Das geschützte Fahrzeug muss auf das ACE-Mitglied zugelassen sein oder von diesem als berechtig-

ter Fahrer für private Zwecke geführt werden.

3.1  Das geschützte Fahrzeug muss nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Personen zugelas-

sen sein und darf nicht mehr als 9 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz sowie

 _ eine Gesamtmasse bis 3,50 t,

 _ eine Gesamthöhe bis 3,20 m,

 _ eine Gesamtlänge bis 10,00 m,

 _ eine Gesamtbreite bis 2,55 m

 inkl. An- und Aufbauten haben.

3.2   Im Baustein Camper gilt abweichend zu § 2 Ziff. 3.1 eine zulässige Gesamtmasse bis 7,50 t für Wohn-

mobile. Das amtliche Kennzeichen des geschützten Wohnmobils muss dem ACE gemeldet werden.  

4.  Eingeschlossen sind mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger, sofern sie nicht mehr 

als eine Achse haben. Zwei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse. 

Auch für den mitgeführten Anhänger gelten die angegebenen Maße inkl. Auf- und Anbauten. 

5.  Ausgenommen sind abgemeldete oder nicht zugelassene Fahrzeuge, Schrottfahrzeuge, behördlich 

beschlagnahmte oder sichergestellte Fahrzeuge, Fahrzeuge, die ganz oder teilweise in gewerblicher, 

dienstlicher oder geschäftlicher Nutzung stehen, Fahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Personen- oder 

Güterbeförderung verwendet werden, sowie Fahrzeuge mit roten, grünen oder Kurzzeit-Kennzeichen.

§ 3  Geschützte Personen

Leistungsanspruch nach § 1 Schutzbriefleistungen haben 

1. das ACE-Mitglied. 

2.  dessen Ehe- und Lebenspartner und minderjährige Kinder in häuslicher Gemeinschaft. Diese sind 

sinngemäß dem ACE-Mitglied gleichgestellt. 

3.  Berechtigte Fahrer und Insassen bei der Benutzung des geschützten Fahrzeugs im Umfang der unter  

§ 1 Ziff. 1 bis 14 und 22 aufgeführten Leistungen (fahrzeugbezogene Schutzbriefleistungen).

4.  Ansprüche aus nicht durch den ACE organisierten Leistungen können nur die unter § 3 Ziff. 1  

und 2 genannten Personen geltend machen.

§ 4  Ausschlüsse und Leistungskürzungen

1.   Es besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, kein Schutz, wenn das Ereignis, aufgrund 

dessen der ACE in Anspruch genommen wird (Schadenfall),

1.1   durch Krieg, innere Unruhen, höhere Gewalt, Erdbeben oder Kernenergie verursacht wurde.

1.2   vom ACE-Mitglied vorsätzlich herbeigeführt wurde. Hat das ACE-Mitglied den Schadenfall 

grob fahrlässig herbeigeführt, ist der ACE berechtigt, die Leistung in einem der Schwere seines 

Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

1.3   durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum 

wiederholten Male aufgetreten ist, oder durch eine Schwangerschaft verursacht wurde.

2.   In Schadenfällen im Zusammenhang mit der Benutzung des geschützten Fahrzeugs besteht 

außerdem kein Schutz, wenn

2.1   der Fahrer des geschützten Fahrzeugs bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahr-

erlaubnis hatte oder zum Führen des Fahrzeugs nicht berechtigt war; in diesen Fällen bleibt der 

Schutz jedoch für diejenigen geschützten Personen bestehen, die von dem Fehlen der Fahrerlaub-

nis oder der Nichtberechtigung des Fahrers ohne Verschulden keine Kenntnis hatten;

2.2   mit dem geschützten Fahrzeug bei Schadeneintritt an einer Fahrveranstaltung, bei der es auf 

die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankam, einer dazugehörenden Übungsfahrt, einer 

Geschicklichkeitsprüfung oder einer sogenannten Touristenfahrt teilgenommen wurde; 

2.3    das geschützte Fahrzeug bei Schadeneintritt zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder 

gewerbsmäßigen Vermietung verwendet wurde (ausgenommen davon sind vom ACE-Mitglied 

für private Zwecke abgeschlossene Auto-Abonnements oder Langzeitmieten jeweils mit einer 

Laufzeit von mindestens 3 Monaten);

2.4   die Schadenstelle weniger als 50 km Wegstrecke vom ständigen Wohnsitz des ACE-Mitglieds 

entfernt liegt. Dieser Ausschluss gilt nicht für die Leistungen gemäß § 1 Ziff. 1 bis 5 sowie 8  

und 11. Für die Leistung § 1 Ziff. 7 gelten in den Tarifen ACE Comfort, ACE Comfort+ sowie im 

Baustein Camper abweichende km-Begrenzungen.

2.5   mit dem geschützten Fahrzeug bei Schadeneintritt keine für den öffentlichen Straßenverkehr 

zugelassenen Straßen und Wege befahren wurden.

§ 5  Pflichten des ACE-Mitglieds 

1.   Das ACE-Mitglied bzw. die weiteren unter § 3 genannten Personen haben nach Eintritt des Schadenfalls

1.1   den Schaden dem ACE über den ACE-Euro-Notruf unverzüglich anzuzeigen und sich mit diesem 

abzustimmen, ob und welche Leistungen dieser erbringt;

1.2   den Schaden so gering wie möglich zu halten und dabei die Weisungen des ACE zu befolgen;

1.3   dem ACE jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten sowie dafür benötigte Unterlagen und 

Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und ggf. die behandelnden Ärzte 

von der Schweigepflicht zu entbinden;

1.4   den ACE bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leistungen auf ihn übergegangenen Ansprüche 

gegenüber Dritten zu unterstützen und ihm die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.

2.   Verletzt das ACE-Mitglied eine der vorgenannten Pflichten vorsätzlich, ist der ACE von seiner 

Leistungsverpflichtung befreit. Verletzt das ACE-Mitglied eine der vorgenannten Pflichten grob 

fahrlässig, ist der ACE berechtigt, die Leistung in einem der Schwere seines Verschuldens entspre-

chenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn die Pflichtverletzung des ACE-Mitglieds keinen 

Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalles oder auf den Umfang, der dem ACE obliegenden 

Leistung hatte. Weist das ACE-Mitglied nach, dass es die Pflichten nicht grob fahrlässig verletzt 

hat, bleibt die Leistungsverpflichtung bestehen.  
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§ 1    Versicherer 

Versicherungsunternehmen ist die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG; Postanschrift:  

50664 Köln; Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln (Fax: 0221/8277-560;  

Mail: service@roland-schutzbrief.de) im Folgenden „ROLAND“ oder „der Versicherer“ genannt. 

 

§ 2    ROLAND 24-Stunden-Service für den ACE-Fahrrad-Schutzbrief

1. Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist Voraussetzung für den ver-

sicherten Anspruch auf die Leistungen nach § 3, dass die Organisation der Hilfeleistung durch ROLAND 

erfolgt. Sie erreichen uns über den ACE Mitglieder-Service unter der Rufnummer  

0711 530 34 35 36 oder aus dem Ausland: +49 711 530 34 35 36.  

 

Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter.  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad durch Information über die 

nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. Ruft die versicherte Person im Schadenfall nicht den  

24-Stunden-Service an, so ist ROLAND nur zur Übernahme von Kosten in der Höhe verpflichtet, wie 

sie für selbst organisierte Leistungen, versichert sind. Es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz 

noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Beruht das Unterlassen auf grober Fahrlässigkeit, können wir den 

Umfang des Versicherungsschutzes in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 

kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. Bei grob fahrlässiger Ver-

letzung bleibt ROLAND zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr weder 

für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang unserer Leistung ursächlich war.

 

§ 3    Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte Fahrräder

1.   Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

  a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen des Versicherers 

gemäß § 5 gegeben sind und 

  b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person oder eine von ihr beauftragte 

Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird.  

Werden Ansprüche auf die Übernahme von Kosten für Beistandsleistungen geltend gemacht, 

ohne dass der Versicherer vor Beauftragung dieser Leistungen informiert wurde, so bestimmt 

sich der Umfang der versicherten Leistung auf die hierfür gesondert geregelten Inhalte. 

2.  Versicherte Person sind Sie als Inhaber der ACE Mitgliedschaft ACE Classic, ACE Comfort,  

ACE Comfort+ und ACE Privat sowie Ihre in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe- oder Lebens-

partner sowie Ihre oder deren minderjährige Kinder. Lebenspartner und Kinder müssen berechtigte 

Fahrer und gegebenenfalls Mitfahrer eines Fahrrades sein, das Ihnen oder Ihrem Lebenspartner 

gehört. Mitfahrer sind nur mitversichert, wenn das Fahrrad von seiner Bestimmung her für die 

Mitnahme weiterer Personen konstruiert ist (zum Beispiel Tandem).

3.  Versichertes Fahrrad ist jedes Fahrrad oder Pedelec, das im Eigentum der versicherten Person steht 

(Ziffer 2, Satz 1)., sofern es weder gewerblich genutzt, noch versicherungs- oder zulassungspflichtig 

ist. Fahrräder, die im wirtschaftlichen Eigentum einer versicherten Person stehen (z. B. Leasingräder), 

gehören ebenfalls zu den versicherten Fahrrädern. Ebenfalls versichert sind mitgeführte Fahrrad-Anhän-

ger, sofern diese nicht gewerblich genutzt werden. Nicht versichert sind Fahrräder, die einer versicherten 

Person zur vorübergehenden Nutzung zur Verfügung gestellt werden, z. B. Leihräder.

§ 4    Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografischen Europas, auf den Kanarischen 

Inseln, Madeira und den Azoren. Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen erfolgt in 

den einzelnen Ländern entsprechend der lokalen Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten.

 

§ 5    Versicherte Leistungen des ACE-Fahrrad-Schutzbrief

Nach einem Schadenfall unterstützen wir Sie mit aktiver Hilfe und übernehmen die folgenden 

Leistungen, um Sie schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Die Leistungen sind versichert, 

wenn das versicherte Fahrrad infolge einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist 

oder die versicherte Person sich durch einen Unfall mit dem versicherten Fahrrad verletzt oder 

schwerwiegend erkrankt.  

Für ACE Classic und ACE Privat gelten die in 5.1 beschriebenen Leistungen, für ACE Comfort und 

ACE Comfort+ gelten die in 5.2 beschriebenen Leistungen:

5.1  Versicherte Leistungen in ACE Classic und ACE Privat 

Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnort 

 5.1.1 24-Stunden Service  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad bei Anruf unserer  

24-Stunden Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt.

 5.1.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 

Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgen wir für den Einsatz 

dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Kos-

ten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung 

selbst, übernehmen wir Kosten bis 50 €. 

 

Ab einer Entfernung von 10 km vom Wohnort erbringen wir folgende Leistungen: 

5.1.3  Abschleppen 

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht 

werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck bis zur nächsten 

geeigneten Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter 

Höhe. Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschlep-

pen bis zum Wohnsitz. Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder 

in gleicher Entfernung erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit 

der versicherten Person anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch 

dorthin erfolgen. Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem 

Höchstbetrag von 150 €. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von 

Gepäck und Ladung bis zu 200 €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrrad nicht möglich ist. 

Die nachfolgend beschriebene Leistung erbringen wir auch, wenn Ihnen auf einer Reise das Fahrrad 

gestohlen wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet haben.

5.1.4 Weiter- oder Rückfahrt 

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort. 

Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz sowie die  

Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende 

Kosten bis zur Höhe von 500 € für die

a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, 

b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,

c)  die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad dort abgeholt werden soll. 

5.2  Versicherte Leistungen ACE Comfort und ACE Comfort+  

Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnort 

5.2.1 24-Stunden Service  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad bei Anruf unserer  

24-Stunden Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. 

5.2.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 

Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgen wir für den Einsatz 

dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 

Kosten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung 

selbst, übernehmen wir Kosten bis 50 €. 

5.2.3 Abschleppen  

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht werden, 

sorgen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck bis zur nächsten geeigneten 

Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter Höhe. Liegt der 

Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis zum Wohn-

sitz. Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder in gleicher Entfernung 

erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit der versicherten Person 

anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin erfolgen. Für nicht 

von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 150 €.  

Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von Gepäck und Ladung bis zu  

200 €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrrad nicht möglich ist. 

 5.2.4 Kurzfahrten  

Kann das Fahrrad weder durch die mobile Pannenhilfe (Ziffer 5.2.2) noch in einer Fahrrad-Werkstatt 

(Ziffer 5.2.3) voraussichtlich nicht binnen zwei Stunden nach Eintreffen wieder fahrbereit gemacht 

4.  ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN ZUM ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF  
FÜR ACE CLASSIC, ACE COMFORT, ACE COMFORT+ UND ACE PRIVAT (ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF 2022)

Kleingedrucktes_ACE-Lenkrad_210x265mm_2021-09-17_7pt 2.indd   58 17.09.21   13:50

mailto:service@roland-schutzbrief.de


   

ACE LENKRAD 4/2021 59ACE LENKRAD 5/2021 59

4.  ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN ZUM ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF  
FÜR ACE CLASSIC, ACE COMFORT, ACE COMFORT+ UND ACE PRIVAT (ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF 2022)

werden, übernehmen wir die notwendigen und angefallenen Kosten für Ihre Rückfahrt oder Weiter-

fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Übernahme dieser Kosten ist zusammen mit den Kosten 

nach 5.2.5 je Schadenfall auf 50 € begrenzt. 

 5.2.5 Ersatzfahrrad  

Kann das Fahrrad weder durch die mobile Pannenhilfe (Ziffer 5.2.2) noch in einer Fahrrad-Werkstatt 

(Ziffer 5.2.3) voraussichtlich nicht binnen zwei Stunden nach Eintreffen wieder fahrbereit gemacht 

werden, übernehmen wir die notwendigen und angefallenen Kosten für die Anmietung eines Ersatz-

fahrrades, höchstens für die Dauer von 14 Tagen. Die Übernahme dieser Kosten ist zusammen mit 

den Kosten nach 5.2.4 je Schadenfall auf 50 € begrenzt. 

Ab einer Entfernung von 10 km vom Wohnort erbringen wir folgende Leistungen 

 5.2.6 Bergung 

Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der Straße oder einem öffentlich befahrbaren 

Fahrradweg abgekommen, sorgen wir für seine Bergung und/oder seinen Abtransport einschließlich 

Gepäck und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 2.000 €. Sofern die Bergung 

behördlich angewiesen ist, übernehmen wir die entstehenden Kosten in voller Höhe.  

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringen wir auch, wenn Ihnen auf einer Reise das 

Fahrrad gestohlen wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet haben. 

 5.2.7 Weiter- oder Rückfahrt 

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort. 

Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz sowie die  

Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende 

Kosten bis zur Höhe von 500 € für die 

a)  Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort,

b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz, 

c)  die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad dort abgeholt 

werden soll. 

 5.2.8 Ersatzfahrrad  

Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrrad und übernehmen die Kosten für die Anmietung bis zur Wieder-

herstellung der Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des gestohlenen Fahrrads, sofern es in 

einem fahrbereiten Zustand ist. Wir zahlen dabei für längstens 7 (sieben) Tage maximal 50 € je Tag. 

 5.2.9 Übernachtungskosten  

Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit im nächstgelegenen Hotel und überneh-

men die Übernachtungskosten für höchstens fünf Nächte bis zu dem Tag, an dem das Fahrrad wieder-

hergestellt wurde. Wir erstatten bis zu 80 € je Übernachtung. Nehmen Sie unsere Leistung Weiter- und 

Rückfahrt (§ 5 Ziffer 5.2.7) in Anspruch, übernehmen wir die Übernachtungskosten nur für eine Nacht. 

 5.2.10 Fahrrad-Rücktransport  

Kann das Fahrrad am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit 

gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der am 

Schadentag in Deutschland für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrrad aufgewendet werden muss, 

sorgen wir für den Transport des Fahrrads zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. Wir übernehmen 

die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren ständigen 

Wohnsitz im Inland. Diese Leistung erbringen wir auch, wenn das Fahrrad nach einem Diebstahl wie-

deraufgefunden wird. Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein zum Fahrrad (E-Bike, Pedelec 

oder ähnliches) gehörender Akku beschädigt ist oder so beschädigt sein könnte, dass ein Transport nur 

als Gefahrgut zulässig ist, leisten wir nur für den Rücktransport des Fahrrades ohne Akku. 

 5.2.11 Fahrrad-Verschrottung  

Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland verzollt oder verschrottet werden, übernehmen 

wir die Erledigung und die Kosten hierfür sowie die Kosten des Transports vom Schadenort zum Ein-

stellort. Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an Sie ausbezahlt. Gepäck lassen wir zu 

Ihrem Wohnsitz transportieren, wenn ein Transport zusammen mit dem gewählten Heimreisemittel nicht 

möglich ist. Die Kosten des Transports übernehmen wir bis zum Wert der Bahnfracht. Eine Verzollung 

oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.  

5.2.12 Notfall-Bargeld  

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Not-

lage, stellen wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln schnelle Auszahlung von Bargeld an 

Ihrem Reiseort. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag 

möglich, stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 Euro je Schadenfall zur Verfügung 

und tragen die Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100 Euro.

§ 6    Begriffe 

Ausland sind alle Länder des Geltungsbereiches außer Deutschland. Als Ausland gilt nicht das 

Staatsgebiet, in dem Sie oder die mitversicherte Person einen Wohnsitz haben oder ständiger 

Berufsausübung nachgehen.

Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des Schadenortes, die mit dem Abschleppfahrzeug 

nach Straßenverkehrsordnung in zulässiger Weise und verkehrstechnisch möglich erreichbar ist.

Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchschaden) am versicherten Fahrrad, aufgrund 

derer der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist.  

   Keine Pannen sind  

– entladene oder entwendete Akkus oder 

 –  fehlender Reifendruck, wenn dieser wiederum durch Gebrauch einer Luftpumpe behoben 

werden kann oder 

 –  ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand des Fahrrades, wenn dies zu einer 

Untersagung der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der aufgrund des Hinzutretens 

weiterer von außen eintretender Umstände die Weiterfahrt unmöglich gemacht wird  

Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schaden- bzw. Leistungsort, die 

mit den durch das Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten Kleinteilen erfolgen kann. Nicht 

versichert sind Verschleißteile und diejenigen Ersatzteile, die speziell im Schadenfall für diese Hilfe-

leistung angefordert wurden.

Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit mechanischer 

Gewalt auf das versicherte Fahrrad einwirkt, infolge dessen das Fahrrad nicht mehr fahrbereit ist. 

Sie sind die versicherte Person. 

 Wohnort oder Wohnsitz ist der Ort in Deutschland, an dem Sie polizeilich gemeldet sind und sich 

überwiegend aufhalten 

Wir sind die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln. 

§ 7 Kenntnis und Verhalten der versicherten Person 

Für den Versicherungsschutz im ACE-Fahrrad-Schutzbrief können die Kenntnis oder das Verhalten der ver-

sicherten Person berücksichtigt werden, wenn nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen 

Vorschriften die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von Bedeutung sind (§ 47 VVG).

 

§ 8 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

a) Sie können von uns keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis   

  aa)  durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher Stellen oder 

Kernenergie verursacht wurde. Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem dieser 

Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten,

 bb) von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 cc)  durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmals oder zum 

wiederholten Male aufgetreten ist oder noch vorhanden war, verursacht wurde.

b)  Außerdem leisten wir nicht,

  aa) wenn Sie bei Eintritt des Schadens zum Führen des Fahrzeuges nicht berechtigt waren. Bei 

Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur für diejenigen versicherten 

Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei 

grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-

nis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 

versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 

dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war, 

  bb) wenn Sie mit dem Fahrrad bei Schadeneintritt an einem Radrennen, einer dazugehörigen Übungs-

fahrt oder einer Geschicklichkeitsprüfung teilgenommen haben, sofern diese Veranstaltungen bzw. 

Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur zeitweise, abgesperrten Strecken stattfinden,

  cc)  wenn das Fahrrad bei Eintritt des Schadens zur gewerbsmäßigen Verwendung vermietet wurde,

  dd) wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen der  

Erbringung unserer Dienstleistung entgegenstehen,

  ee) für den Transport eines am Fahrrad befindlichen Akkus, wenn dieser durch das versicherte 

Schadenereignis beschädigt wurde.
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§ 1    Versicherer 

Versicherungsunternehmen ist die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG; Postanschrift:  

50664 Köln; Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln (Fax: 0221/8277-560;  

Mail: service@roland-schutzbrief.de) im Folgenden „ROLAND“ oder „der Versicherer“ genannt. 

 

§ 2    ROLAND 24-Stunden-Service für den ACE-Fahrrad-Schutzbrief

1. Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist Voraussetzung für den ver-

sicherten Anspruch auf die Leistungen nach § 3, dass die Organisation der Hilfeleistung durch ROLAND 

erfolgt. Sie erreichen uns über den ACE Mitglieder-Service unter der Rufnummer  

0711 530 34 35 36 oder aus dem Ausland: +49 711 530 34 35 36.  

 

Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter.  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad durch Information über die 

nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. Ruft die versicherte Person im Schadenfall nicht den  

24-Stunden-Service an, so ist ROLAND nur zur Übernahme von Kosten in der Höhe verpflichtet, wie 

sie für selbst organisierte Leistungen, versichert sind. Es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz 

noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Beruht das Unterlassen auf grober Fahrlässigkeit, können wir den 

Umfang des Versicherungsschutzes in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 

kürzen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. Bei grob fahrlässiger Ver-

letzung bleibt ROLAND zur Kostenübernahme verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass die Gefahr weder 

für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang unserer Leistung ursächlich war.

 

§ 3    Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte Fahrräder

1.   Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

  a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen des Versicherers 

gemäß § 5 gegeben sind und 

  b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person oder eine von ihr beauftragte 

Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird.  

Werden Ansprüche auf die Übernahme von Kosten für Beistandsleistungen geltend gemacht, 

ohne dass der Versicherer vor Beauftragung dieser Leistungen informiert wurde, so bestimmt 

sich der Umfang der versicherten Leistung auf die hierfür gesondert geregelten Inhalte. 

2.  Versicherte Person sind Sie als Inhaber der ACE Mitgliedschaft ACE Classic, ACE Comfort,  

ACE Comfort+ und ACE Privat sowie Ihre in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe- oder Lebens-

partner sowie Ihre oder deren minderjährige Kinder. Lebenspartner und Kinder müssen berechtigte 

Fahrer und gegebenenfalls Mitfahrer eines Fahrrades sein, das Ihnen oder Ihrem Lebenspartner 

gehört. Mitfahrer sind nur mitversichert, wenn das Fahrrad von seiner Bestimmung her für die 

Mitnahme weiterer Personen konstruiert ist (zum Beispiel Tandem).

3.  Versichertes Fahrrad ist jedes Fahrrad oder Pedelec, das im Eigentum der versicherten Person steht 

(Ziffer 2, Satz 1)., sofern es weder gewerblich genutzt, noch versicherungs- oder zulassungspflichtig 

ist. Fahrräder, die im wirtschaftlichen Eigentum einer versicherten Person stehen (z. B. Leasingräder), 

gehören ebenfalls zu den versicherten Fahrrädern. Ebenfalls versichert sind mitgeführte Fahrrad-Anhän-

ger, sofern diese nicht gewerblich genutzt werden. Nicht versichert sind Fahrräder, die einer versicherten 

Person zur vorübergehenden Nutzung zur Verfügung gestellt werden, z. B. Leihräder.

§ 4    Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografischen Europas, auf den Kanarischen 

Inseln, Madeira und den Azoren. Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen erfolgt in 

den einzelnen Ländern entsprechend der lokalen Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten.

 

§ 5    Versicherte Leistungen des ACE-Fahrrad-Schutzbrief

Nach einem Schadenfall unterstützen wir Sie mit aktiver Hilfe und übernehmen die folgenden 

Leistungen, um Sie schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Die Leistungen sind versichert, 

wenn das versicherte Fahrrad infolge einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr fahrbereit ist 

oder die versicherte Person sich durch einen Unfall mit dem versicherten Fahrrad verletzt oder 

schwerwiegend erkrankt.  

Für ACE Classic und ACE Privat gelten die in 5.1 beschriebenen Leistungen, für ACE Comfort und 

ACE Comfort+ gelten die in 5.2 beschriebenen Leistungen:

5.1  Versicherte Leistungen in ACE Classic und ACE Privat 

Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnort 

 5.1.1 24-Stunden Service  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad bei Anruf unserer  

24-Stunden Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt.

 5.1.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 

Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgen wir für den Einsatz 

dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Kos-

ten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung 

selbst, übernehmen wir Kosten bis 50 €. 

 

Ab einer Entfernung von 10 km vom Wohnort erbringen wir folgende Leistungen: 

5.1.3  Abschleppen 

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht 

werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck bis zur nächsten 

geeigneten Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter 

Höhe. Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschlep-

pen bis zum Wohnsitz. Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder 

in gleicher Entfernung erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit 

der versicherten Person anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch 

dorthin erfolgen. Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem 

Höchstbetrag von 150 €. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von 

Gepäck und Ladung bis zu 200 €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrrad nicht möglich ist. 

Die nachfolgend beschriebene Leistung erbringen wir auch, wenn Ihnen auf einer Reise das Fahrrad 

gestohlen wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet haben.

5.1.4 Weiter- oder Rückfahrt 

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort. 

Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohnsitz sowie die  

Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende 

Kosten bis zur Höhe von 500 € für die

a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, 

b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,

c)  die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad dort abgeholt werden soll. 

5.2  Versicherte Leistungen ACE Comfort und ACE Comfort+  

Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnort 

5.2.1 24-Stunden Service  

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad bei Anruf unserer  

24-Stunden Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-Werkstatt. 

5.2.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 

Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgen wir für den Einsatz 

dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 

Kosten für Ersatzteile übernehmen wir nicht. Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung 

selbst, übernehmen wir Kosten bis 50 €. 

5.2.3 Abschleppen  

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit gemacht werden, 

sorgen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck bis zur nächsten geeigneten 

Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten in unbegrenzter Höhe. Liegt der 

Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis zum Wohn-

sitz. Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder in gleicher Entfernung 

erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit der versicherten Person 

anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin erfolgen. Für nicht 

von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 150 €.  

Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten Transport von Gepäck und Ladung bis zu  

200 €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrrad nicht möglich ist. 

 5.2.4 Kurzfahrten  

Kann das Fahrrad weder durch die mobile Pannenhilfe (Ziffer 5.2.2) noch in einer Fahrrad-Werkstatt 

(Ziffer 5.2.3) voraussichtlich nicht binnen zwei Stunden nach Eintreffen wieder fahrbereit gemacht 
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c)  Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten 

aufwenden müssen, können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

d)  Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß Absätzen a) bb) sowie b) aa) bis b) cc) be-

steht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, sind wir 

berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, er-

bringen wir unsere Leistung. Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die 

Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch 

für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 

wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

 

§ 9 Pflichten nach Schadeneintritt 

1.  Nach dem Eintritt eines Schadenfalles müssen Sie 

 a)   uns den Schaden unverzüglich anzeigen.  

Über den ACE-Mitgliederservice sind wir „rund um die Uhr“ für Sie bereit unter der Rufnummer 

0711 530 34 35 36 oder aus dem Ausland: +49 711 530 34 35 36,

 b) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen,

 c) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere Weisungen beachten,

 d)  uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den  

Umfang seiner Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der 

Schadenhöhe vorlegen, 

 e)  uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprü-

che gegenüber Dritten unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen.

2.  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:  

Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz. Bei 

grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Ver-

sicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit 

arglistig verletzt haben. Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Versiche-

rungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu 

beeinträchtigen, oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden trifft.

3.  Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen gegeben haben, müssen Sie 

unverzüglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach 

Auszahlung an uns zurückzahlen.

§ 10 Beginn des Versicherungsschutzes 

Für die versicherte Person beginnt der Versicherungsschutz mit dem vom ACE Wirtschaftsdienst gegenüber 

dem ACE-Mitglied schriftlich mitgeteilten Anmeldedatum bei ROLAND. Eine Annahmeerklärung und/oder 

eine Versicherungsbestätigung werden der versicherten Person von ROLAND nicht ausgestellt.  

§ 11 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Für die versicherte Person endet der Versicherungsschutz mit dem vom ACE Wirtschaftsdienst 

gegenüber dem ACE-Mitglied schriftlich mitgeteilten Abmeldedatum bei ROLAND. Eine Mitteilung 

gegenüber der versicherten Person erfolgt durch ROLAND nicht.

2.  Wird der Gruppenversicherungsvertrag zwischen ROLAND und dem ACE Auto Club Europa e.V. 

beendet, endet auch der Versicherungsschutz für die versicherte Person zum Ende der verein-

barten Vertragslaufzeit.

§ 12 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im 

Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 

werden. Für die Meldung von Schadenfällen steht Ihnen gemäß § 1 der telefonische  

24-Stunden-Service zur Verfügung.

2.  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 

die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 

uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als  

zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung von Ihnen.

§ 13 Gesetzliche Verjährung

1.  Die Ansprüche aus dem ACE-Fahrrad-Schutzbrief verjähren nach Ablauf von drei Jahren. Die Frist-

berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

2.  Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 

Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

§ 14 Zuständiges Gericht

1.  Für Klagen gegen ROLAND bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Firmensitz der 

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG. Ist die versicherte Person eine natürliche Person, ist auch 

das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk sie zurzeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz oder, 

in Ermangelung eines solchen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Für Klagen von ROLAND gegen eine versicherte, natürliche Person ist das Gericht zuständig, 

das für den Wohnsitz der versicherten Person oder, in Ermangelung eines solchen, für den Ort 

ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist die versicherte Person eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach ihrem Sitz oder ihrer Niederlassung. Das gleiche 

gilt, wenn die versicherte Person eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3.  Ist der Wohnsitz der versicherten Person oder ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-

erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz von ROLAND.

§ 15 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 16 Verpflichtungen Dritter 

1.  Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen  

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. 

2.  Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche gleichen Inhaltes gegen 

Dritte, können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt.

3.  Soweit Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beanspruchen können, steht es Ihnen 

frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden. Melden Sie uns den Schaden, werden wir im 

Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung treten.
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Schutzbrief auf einen Blick – Inhaltsverzeichnis  

Wer ist Versicherer und was leistet der Schutzbrief? 

§ 1  Versicherer  

§ 2  24-Stunden-Service für den ACE-Haus- und Wohnungsschutzbrief   

Wie hoch sind die Leistungen im Einzelnen?

§ 3  Entschädigungsgrenze und Jahreshöchstleistung

Wann ist eine Leistungspflicht gegeben, wer ist an welchem Ort versichert?

§ 4  Versicherungsfall / versicherte Personen / Versicherungsort

§ 5  Geltungsbereich 

Wie hilft der Schutzbrief?

§ 6    Versicherungs-/Beistandsleistungen  

Der Schutzbrief hilft durch Organisation von Serviceleistungen und Kostenersatz in  

folgenden Notsituationen:  

  (1) Schlüsseldienst im Notfall 

  (2) Elektroinstallateur-Service im Notfall 

  (3) Rohrreinigungs-Service im Notfall

  (4) Sanitärinstallateur-Service im Notfall

  (5) Heizungsinstallateur-Service im Notfall

  (6) Notheizung

  (7) Schädlingsbekämpfung

  (8) Entfernung von Wespennestern 

  (9) Kinderbetreuung im Notfall

  (10) Haustierbetreuung im Notfall

  (11) Ersatzwohnung im Notfall

  (12) 24 Stunden Handwerkerbenennung 

Was ist sonst bei dem Schutzbrief zu beachten? 

§ 7  Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

§ 8  Ausschlüsse und Leistungskürzungen

§ 9  Pflichten nach Schadeneintritt

§ 10  Dauer und Ende des Vertrages/Versicherungsschutz

§ 11  Anzeigen/Willenserklärungen/Anschriftenänderungen

§ 12  Gesetzliche Verjährung

§ 13  Zuständiges Gericht

§ 14  Anzuwendendes Recht

§ 15   Verpflichtungen Dritter

§ 1    Versicherer 

Versicherungsunternehmen ist die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG;  

Postanschrift: 50664 Köln; Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln  

(Fax: 0221/8277-560; Mail: service@roland-schutzbrief.de) im Folgenden ROLAND genannt. 

§ 2    24-Stunden-Service für den ACE-Haus- und Wohnungs-Schutzbrief

1.  ROLAND erbringt im Schadenfall die unter § 6 aufgeführten Versicherungs-/ Beistandsleistungen 

in Form der Organisation von Serviceleistungen sowie als Kostenersatz für die von ROLAND 

organisierten Serviceleistungen.  

Voraussetzungen für den Erhalt der unter § 6 aufgeführten Versicherungs-/ Beistandsleistungen sind, 

dass die Organisation der Hilfeleistung durch ROLAND erfolgt und der Versicherungsfall ausschließ-

lich über das Notfall-Telefon gemeldet wird. Sie erreichen uns über den ACE-Mitgliederservice unter 

der Rufnummer 0711 530 34 35 36 oder aus dem Ausland: + 49 711 530 34 35 36

2.  ROLAND ist von der Verpflichtung der Kostenübernahme frei, wenn der Versicherungsfall nicht über 

das Notfall-Telefon gemeldet wird, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 

grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt ROLAND insoweit zur Kosten-

übernahme verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu übernehmenden 

Kosten gehabt hat.

3.  ROLAND zahlt die gemäß § 6 zu übernehmenden Kosten bis maximal zur Höhe der Entschädi-

gungsgrenze/Höchstleistung nach § 3 direkt an den Dienstleister. 

§ 3    Entschädigungsgrenze und Jahreshöchstleistung

Für die unter § 6 genannten Versicherungs-/ Beistandsleistungen übernimmt ROLAND jeweils Kosten 

von höchstens 500 € je Beistandsleistung im Rahmen eines Versicherungsfalls. Organisiert die ver-

sicherte Person die Hilfeleistung selbst, erstattet ROLAND jeweils Kosten von höchstens 300 € je 

Beistandsleistung im Rahmen eines Versicherungsfalls.  

Der Ersatz von Kosten ist in diesen Fällen auf 1.500 € für alle Versicherungsfälle begrenzt, die innerhalb 

eines Versicherungsjahres je versicherter Einheit an das Notfall-Telefon gemeldet werden (Jahreshöchst-

leistung).

§ 4    Versicherungsfall/versicherte Personen/Versicherungsort

1.  Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

 a)  die Voraussetzungen für die Erhebung eines Anspruchs auf Versicherungs-/ Beistandsleistun-

gen durch ROLAND gemäß § 6 gegeben sind und

  b)  der Anspruch auf Versicherungs-/ Beistandsleistungen über das ROLAND Notfall-Telefon tat-

sächlich gemeldet und geltend gemacht wird.

2.  Versicherungs-/ Beistandsleistungen dieses Schutzbriefes gem. § 6 stehen den vom Versicherungs-

nehmer bei ROLAND angemeldeten versicherten Personen zu sowie den mit den versicherten 

Personen in ständiger häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. Dies sind die Inhaber der ACE 

Mitgliedschaft ACE Privat sowie dem Baustein Home. Den versicherten Personen steht das Recht zu, 

Ansprüche auf die Versicherungs-/ Beistandsleistungen gem. § 6 direkt gegenüber ROLAND geltend 

zu machen.

3.  Versicherungsschutz besteht für die vom Versicherungsnehmer bei ROLAND angemeldete, 

selbstgenutzte private Wohnung bzw. Wohneinheit der jeweiligen versicherten Person. Als Wohn-

einheit gilt jeweils eine Wohnung/ ein Einfamilienhaus (ohne Einliegerwohnung) einschließlich 

zugehöriger Balkone, Loggien, Dachterrassen, Keller- und Speicherräume sowie Garagen (nicht: 

Stellplätze innerhalb von Sammelgaragen).

§ 5    Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle in Deutschland, sofern in den Leistungen des § 6 nicht 

etwas anderes bestimmt ist. 

§ 6    Versicherungsleistungen

ROLAND erbringt Versicherungs-/ Beistandsleistungen in den in Absätzen (1) bis (12) genannten 

Notfällen.  

1. Schlüsseldienst im Notfall

a)  ROLAND organisiert das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst), wenn 

eine versicherte Person nicht in die versicherte Wohneinheit gelangen kann, weil der Schlüssel für 

die Wohnungstür abhandengekommen oder abgebrochen ist oder weil sich die versicherte Person 

versehentlich ausgesperrt hat.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst) 

sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür 

funktionsunfähig werden sollte. Die Kosten für ein provisorisches Schloss dürfen 50 € nicht  

übersteigen. Insgesamt übernimmt ROLAND Kosten bis maximal 500 € je Versicherungsfall. 

2. Heizungsinstallateur-Service im Notfall

a) ROLAND organisiert den Einsatz eines Heizungsinstallateurbetriebes, wenn 

  aa) Heizkörper in der versicherten Wohneinheit wegen Defekten an zugehörigen Thermostatven-

tilen nicht in Betrieb genommen werden können;

  bb) aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper in der versicherten Wohneinheit 

repariert oder ersetzt werden müssen.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen für die Behebung von  

 aa) Defekten an Boilern, Heizkesseln, Brennern, Tanks und Heizungsrohren; 

 bb) Schäden durch Korrosion; 

 cc) Defekten an Fußbodenheizungen und Elektrospeicher-Heizungen.

Kleingedrucktes_ACE-Lenkrad_210x265mm_2021-09-17_7pt 2.indd   61 17.09.21   13:50

60  ACE LENKRAD 5/2021

4.  ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN ZUM ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF  
FÜR ACE CLASSIC, ACE COMFORT, ACE COMFORT+ UND ACE PRIVAT (ACE-FAHRRAD-SCHUTZBRIEF 2022)

c)  Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten 

aufwenden müssen, können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

d)  Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß Absätzen a) bb) sowie b) aa) bis b) cc) be-

steht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, sind wir 

berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, er-

bringen wir unsere Leistung. Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die 

Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch 

für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 

wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

 

§ 9 Pflichten nach Schadeneintritt 

1.  Nach dem Eintritt eines Schadenfalles müssen Sie 

 a)   uns den Schaden unverzüglich anzeigen.  

Über den ACE-Mitgliederservice sind wir „rund um die Uhr“ für Sie bereit unter der Rufnummer 

0711 530 34 35 36 oder aus dem Ausland: +49 711 530 34 35 36,

 b) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen,

 c) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere Weisungen beachten,

 d)  uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den  

Umfang seiner Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der 

Schadenhöhe vorlegen, 

 e)  uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprü-

che gegenüber Dritten unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen.

2.  Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:  

Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz. Bei 

grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 

Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Ver-

sicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit 

arglistig verletzt haben. Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den Versiche-

rungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu 

beeinträchtigen, oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden trifft.

3.  Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als Darlehen gegeben haben, müssen Sie 

unverzüglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach 

Auszahlung an uns zurückzahlen.

§ 10 Beginn des Versicherungsschutzes 

Für die versicherte Person beginnt der Versicherungsschutz mit dem vom ACE Wirtschaftsdienst gegenüber 

dem ACE-Mitglied schriftlich mitgeteilten Anmeldedatum bei ROLAND. Eine Annahmeerklärung und/oder 

eine Versicherungsbestätigung werden der versicherten Person von ROLAND nicht ausgestellt.  

§ 11 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Für die versicherte Person endet der Versicherungsschutz mit dem vom ACE Wirtschaftsdienst 

gegenüber dem ACE-Mitglied schriftlich mitgeteilten Abmeldedatum bei ROLAND. Eine Mitteilung 

gegenüber der versicherten Person erfolgt durch ROLAND nicht.

2.  Wird der Gruppenversicherungsvertrag zwischen ROLAND und dem ACE Auto Club Europa e.V. 

beendet, endet auch der Versicherungsschutz für die versicherte Person zum Ende der verein-

barten Vertragslaufzeit.

§ 12 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1.  Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im 

Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 

werden. Für die Meldung von Schadenfällen steht Ihnen gemäß § 1 der telefonische  

24-Stunden-Service zur Verfügung.

2.  Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 

die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 

uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als  

zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung von Ihnen.

§ 13 Gesetzliche Verjährung

1.  Die Ansprüche aus dem ACE-Fahrrad-Schutzbrief verjähren nach Ablauf von drei Jahren. Die Frist-

berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

2.  Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 

Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

§ 14 Zuständiges Gericht

1.  Für Klagen gegen ROLAND bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Firmensitz der 

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG. Ist die versicherte Person eine natürliche Person, ist auch 

das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk sie zurzeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz oder, 

in Ermangelung eines solchen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Für Klagen von ROLAND gegen eine versicherte, natürliche Person ist das Gericht zuständig, 

das für den Wohnsitz der versicherten Person oder, in Ermangelung eines solchen, für den Ort 

ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist die versicherte Person eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach ihrem Sitz oder ihrer Niederlassung. Das gleiche 

gilt, wenn die versicherte Person eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3.  Ist der Wohnsitz der versicherten Person oder ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-

erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz von ROLAND.

§ 15 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 16 Verpflichtungen Dritter 

1.  Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen  

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. 

2.  Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche gleichen Inhaltes gegen 

Dritte, können Sie insgesamt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt.

3.  Soweit Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beanspruchen können, steht es Ihnen 

frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden. Melden Sie uns den Schaden, werden wir im 

Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung treten.
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3. Notheizung

a)  ROLAND organisiert und stellt maximal drei elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, wenn wäh-

rend der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherten Wohneinheit unvorhergesehen ausfällt 

und eine Abhilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im Notfall (§ 6 Abs. 2) nicht möglich ist.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Bereitstellung der Leih-Heizgeräte, maximal jedoch 500 € je  

Versicherungsfall. 

c)  ROLAND leistet keine Entschädigung für zusätzliche Stromkosten, die durch den Einsatz von 

Leih-Heizgeräten entstehen.

4. Schädlingsbekämpfung

a)  ROLAND organisiert die Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma, wenn der Befall der ver-

sicherten Wohneinheit durch Schädlinge aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt 

werden kann. Als Schädlinge gelten hierbei ausschließlich Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, 

Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfischchen.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Schädlingsbekämpfung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall. 

5. Entfernung von Wespennestern

a)  ROLAND organisiert die fachgerechte Entfernung von Wespennestern, die sich im Bereich der 

versicherten Wohneinheit befinden und von aktiven Wespenvölkern besiedelt sind bzw. die Um-

siedlung des Wespenvolkes.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedlung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn 

  aa)  sich das Wespennest in einem räumlichen Bereich befindet, der nicht der versicherten Wohn-

einheit zugeordnet werden kann;

  bb)  die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespennests aus rechtlichen Gründen, z.B. aus Gründen 

des Artenschutzes, nicht zulässig ist; 

 cc) das Wespennest verlassen bzw. nicht von einem Wespenvolk genutzt wird.

6. Rohrreinigungs-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma, wenn in der versicherten Wohneinheit  

Abflussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Urinale, Bidets oder  

Bodenabläufe verstopft sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung beseitigt werden kann.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt  

ROLAND die Kosten für die Behebung der Rohrverstopfung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn die Ursache für die Rohrverstopfung für die versicherte  

Person erkennbar außerhalb der versicherten Wohneinheit liegt. Die Reinigung von Dachrinnenleitungen 

und deren Ableitungen sowie TV-Kamerafahrten in Rohrleitungen übernimmt ROLAND nicht.

7. Sanitärinstallateur-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert den Einsatz eines Sanitärinstallateurbetriebes, wenn 

 aa)  aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an der Spülung des WC oder des Urinals oder am 

Haupthahn der versicherten Wohneinheit das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt 

werden kann;

  bb)  aufgrund eines Defekts an einer Armatur, WC oder Urinal oder am Haupthahn in der versicherten 

Wohneinheit die Kalt- oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen 

 aa)  für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder Zubehör von Arma-

turen und Boilern;

 bb) für Ersatzteile; 

 cc)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitärinstallation in der versicherten 

Wohneinheit.

8. Elektroinstallateur-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert bei Defekten an der Elektroinstallation der versicherten Wohneinheit den 

Einsatz eines Elektroinstallateurbetriebes, sofern kein allgemeiner Stromausfall vorliegt.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen für die Behebung von Defekten/Schäden an

 aa)  elektrischen und elektronischen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspül-

maschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich Dunstabzugshauben, Kühlschränken, Tief-

kühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehgeräten, 

Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern, elektrische Rollläden, eingebaute Lüfter;

 bb) der Elektroinstallation der Außenanlagen (z.B. Garten, Außenbeleuchtung, Klingelanlage); 

 cc) Stromverbrauchs-Zählern; 

 dd) Elektro-Installationen im Gemeinschaftsbereich von Mehrfamilienhäusern.

9. Kinderbetreuung im Notfall

a)  Wir organisieren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Betreuung von Kindern unter  

16 Jahren, die in Ihrem Haushalt in der versicherten Wohneinheit leben, wenn Sie durch Unfall, 

Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Kinder gehin-

dert sind und eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht.  

Im Rahmen des Tarifs ACE Privat erbringen wir diese Leistung auch, wenn die versicherten Personen 

an der Betreuung der eigenen Enkelkinder unter 16 Jahren gehindert sind, die sich zum Zeitpunkt 

des Versicherungsereignisses in der versicherten Wohneinheit in Betreuung oder Obhut befinden. 

b)  Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Wohneinheit, und zwar so lange, bis 

sie anderweitig, zum Beispiel durch einen Verwandten der versicherten Person, übernommen 

wird, längstens jedoch für die Dauer von 48 Stunden. Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfe-

leistung überlassen, übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten.

10. Haustierbetreuung im Notfall

a)  Wir organisieren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Unterbringung und Versor-

gung von Hunden, Katzen, Kaninchen, Vögeln sowie von gezähmten Kleintieren (zum Beispiel 

Hamstern, Meerschweinchen), die in Ihrem Haushalt leben, wenn Sie durch Unfall, Noteinweisung 

ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert sind. Die Unter-

bringung erfolgt in einer Tierpension bzw. einem Tierheim. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass 

die Tiere dem von uns Beauftragten übergeben werden. Die Organisation der Unterbringung ist 

außerdem nur möglich, wenn für das Tier ein gültiger Impfpass vorhanden ist und das Tier keine 

ansteckenden Krankheiten und/oder Parasitenbefall aufweist.

b)  Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfeleistung überlassen, übernehmen wir die Kosten für  

die Unterbringung und Versorgung der Tiere bis maximal 500 € je Versicherungsfall, für nicht 

durch uns organisierte Leistungen jedoch nur bis maximal 300 € je Versicherungsfall.

11. Ersatzwohnung im Notfall

a)  Wir organisieren eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung) in der Nähe 

Ihres Wohnorts, wenn die versicherte Wohneinheit durch Feuer, Leitungswasser (Rohrbruch), 

Einbruchdiebstahl oder durch eine sich verwirklichende Naturgefahr unbenutzbar wird und Ihnen 

auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zuzumuten ist. Naturgefahren sind 

Sturm, Hagel, Überschwemmung, Rückstau (aus Ableitungsrohren durch Hochwasser oder Stark-

regen), Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawine und Vulkanausbruch.

b)  Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfeleistung überlassen, übernehmen wir die Kosten bis 

maximal 500 € je Versicherungsfall, für nicht durch uns organisierte Leistungen jedoch nur bis 

maximal 300 € je Versicherungsfall.

12. 24-Stunden-Handwerkerbenennung

Unabhängig von einem Schadenfall steht Ihnen unser Netzwerk zur Verfügung. Auf Wunsch werden 

Handwerker aus folgenden Gewerken benannt:

 _ Sanitärinstallateure   _ Glaser

 _ Dachdecker   _ Schlüsseldienste

 _ Elektroinstallateure   _ Rohrreinigungsfirmen

 _ Gas- und Heizungsinstallateure

 

§ 7    Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

Für den ACE Haus- und Wohnungsschutzbrief können die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten 

Person berücksichtigt werden, wenn nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vor-

schriften die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von Bedeutung sind (§ 47 VVG).

Kleingedrucktes_ACE-Lenkrad_210x265mm_2021-09-17_7pt 2.indd   62 17.09.21   13:50



   

ACE LENKRAD 4/2021 63ACE LENKRAD 5/2021 63

§ 8    Ausschlüsse und Leistungskürzungen

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

1.  ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn das Ereignis durch Krieg, Innere Unruhen, terroristische 

Handlungen, Anordnung staatlicher Stellen, Erdbeben oder Kernenergie verursacht wurde. 

2.  Die versicherten Personen können von ROLAND keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis 

von ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Bei grob fahrlässiger Herbeifüh-

rung des Ereignisses ist ROLAND berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

3.  Hat die versicherte Person aufgrund der Leistungen von ROLAND Kosten erspart, die ohne den 

Schadeneintritt hätten aufgewendet werden müssen, kann ROLAND die Leistung um einen  

Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

4.  ROLAND erbringt keine Leistungen nach § 6 für solche Ereignisse, die bereits vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes eingetreten waren, insbesondere nicht für die Beseitigung von Schäden bzw. 

die Behebung von Defekten, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorhanden waren.

§ 9    Pflichten nach Schadeneintritt

1.  Nach dem Eintritt eines Schadenfalles muss die versicherte Person 

 a) ROLAND den Schaden unverzüglich gem. § 2 über das Notfall-Telefon anzeigen;

 b) sich mit ROLAND darüber abstimmen, ob und welche Leistungen erbracht werden; 

 c) den Schaden so gering wie möglich halten und die Weisungen von ROLAND beachten;

 d)  ROLAND jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang der Entschädigungspflicht gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schaden-

höhe vorlegen;

  e)  ROLAND bei der Geltendmachung der aufgrund der Leistungen von ROLAND auf ROLAND 

übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten unterstützen und die hierfür benötigten Unter-

lagen aushändigen.

2.  Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, verliert die versicherte Person den Versicherungsschutz, 

es sei denn die Obliegenheit wurde durch die versicherte Person weder vorsätzlich, noch grob 

fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist ROLAND berechtigt, die 

Leistung in einem der Schwere des von dem Versicherungsnehmer oder der versicherten  

Person verursachten Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungs- 

nehmer oder die versicherte Person nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 

wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 

wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der 

Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der ROLAND obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt 

hat. Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person in 

diesen Fällen den Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die 

Interessen von ROLAND ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer oder 

die versicherte Person kein erhebliches Verschulden trifft.

3.  Die versicherte Person hat nach der Anzeige eines Schadenfalles jede Änderung der Anschrift gegen-

über ROLAND mitzuteilen. Unterbleibt diese Mitteilung, genügt für eine Willenserklärung, die der 

versicherten Person gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 

letzte ROLAND bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 

zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung der versicherten Person. 

§ 10 Dauer und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Für die versicherte Person beginnt der Versicherungsschutz mit dem vom Versicherungsnehmer 

schriftlich mitgeteilten Anmeldedatum bei ROLAND. Eine Annahmeerklärung und/oder eine  

Versicherungsbestätigung werden der versicherten Person von ROLAND nicht ausgestellt. 

2.  Für die versicherte Person endet der Versicherungsschutz mit dem vom Versicherungsnehmer 

schriftlich mitgeteilten Abmeldedatum bei ROLAND. Eine Mitteilung gegenüber der versicherten 

Person erfolgt durch ROLAND nicht.

3.  Wird der Gruppenversicherungsvertrag zwischen ROLAND und dem Versicherungsnehmer  

beendet, endet auch der Versicherungsschutz für die versicherte Person. ROLAND gewährt den 

zum Beendigungszeitpunkt angemeldeten versicherten Personen einen Nachhaftungszeitraum 

von sechs Monaten nach Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages. Die Regelungen des  

§ 10 Absatz 2 finden entsprechende Anwendung.

§ 11  Anzeigen/Willenserklärungen

Alle für ROLAND bestimmten Anzeigen und Erklärungen, ausgenommen die Anspruchserhebung auf 

Versicherungs-/ Beistandsleistungen über das Notfall-Telefon (§ 2), sind schriftlich abzugeben. Sie 

sollen an die Hauptverwaltung der ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG (§ 1) gerichtet werden. 

§ 12  Gesetzliche Verjährung

1.  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 

sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

2.  Ist ein Anspruch der versicherten Person aus diesem Schutzbrief bei ROLAND angemeldet  

worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem der  

versicherten Person die Entscheidung in Textform zugeht.

§ 13  Zuständiges Gericht

1.  Für Klagen gegen ROLAND bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Firmensitz der 

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG.  

Ist die versicherte Person eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 

Bezirk sie zurzeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2.  Für Klagen von ROLAND gegen eine versicherte, natürliche Person ist das Gericht zuständig, 

das für den Wohnsitz der versicherten Person oder, in Ermangelung eines solchen, für den Ort 

ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist die versicherte Person eine juristische Person, 

bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach ihrem Sitz oder ihrer Niederlassung. Das gleiche 

gilt, wenn die versicherte Person eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,  

Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3.  Ist der Wohnsitz der versicherten Person oder ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-

erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz von ROLAND.

§ 14  Anzuwendendes Recht

Für diesen Haus- und Wohnungsschutzbrief gilt deutsches Recht. 

§ 15  Verpflichtungen Dritter

1.  Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung aus anderen  

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. 

2.  Soweit die versicherte Person aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beanspruchen 

kann, steht ihr frei, welchem Versicherer sie den Schadenfall meldet. Wird der Schadenfall bei 

ROLAND gemeldet, wird ROLAND im Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung treten.  

3.  Hat die versicherte Person aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungsansprüche  

gleichen Inhaltes gegen Dritte, kann er oder sie insgesamt keine Entschädigung verlangen,  

die den Gesamtschaden übersteigt.

Allgemeine Hinweise
Versicherer

Die in den Versicherungsbedingungen zum ACE-Fahrrad-Schutzbrief und  

ACE-Haus- und Wohnungsschutzbrief beschriebenen Versicherungsleistungen werden  

versichert von der ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG

Postanschrift: 50664 Köln, Hausanschrift: Deutz-Kalker Straße 46 • 50679 Köln 

www.roland-schutzbrief.de • service@roland-schutzbrief.de

Mitteilungs- und Anzeigepflichten gegenüber der Versicherung

Die versicherte Person hat zur Wahrung des Versicherungsschutzes besondere Bestimmungen der 

Versicherungsbedingungen zu beachten. 

Diese sind: § 2 (sofortige Meldung bei dem Notfall-Telefon), § 9 (Pflichten nach Schadeneintritt)

Verfügungsrecht über eigene Ansprüche

Der versicherten Person steht ein selbstständiges Recht zur Geltendmachung eigener Ansprüche 

beim Versicherer zu. 

Kenntnis und Verhalten der versicherten Person 

Es wird darauf hingewiesen, dass Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person berücksich-

tigt werden könne, wenn nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vorschriften 

die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von Bedeutung sind (§ 47 VVG).

5.  ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN ZUM ACE-HAUS- UND WOHNUNGSSCHUTZBRIEF  
FÜR DEN BAUSTEIN HOME UND DEN TARIF ACE PRIVAT
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5.  ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN ZUM ACE-HAUS- UND WOHNUNGSSCHUTZBRIEF  
FÜR DEN BAUSTEIN HOME UND DEN TARIF ACE PRIVAT

3. Notheizung

a)  ROLAND organisiert und stellt maximal drei elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, wenn wäh-

rend der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherten Wohneinheit unvorhergesehen ausfällt 

und eine Abhilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im Notfall (§ 6 Abs. 2) nicht möglich ist.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Bereitstellung der Leih-Heizgeräte, maximal jedoch 500 € je  

Versicherungsfall. 

c)  ROLAND leistet keine Entschädigung für zusätzliche Stromkosten, die durch den Einsatz von 

Leih-Heizgeräten entstehen.

4. Schädlingsbekämpfung

a)  ROLAND organisiert die Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma, wenn der Befall der ver-

sicherten Wohneinheit durch Schädlinge aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt 

werden kann. Als Schädlinge gelten hierbei ausschließlich Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, 

Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfischchen.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Schädlingsbekämpfung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall. 

5. Entfernung von Wespennestern

a)  ROLAND organisiert die fachgerechte Entfernung von Wespennestern, die sich im Bereich der 

versicherten Wohneinheit befinden und von aktiven Wespenvölkern besiedelt sind bzw. die Um-

siedlung des Wespenvolkes.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedlung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn 

  aa)  sich das Wespennest in einem räumlichen Bereich befindet, der nicht der versicherten Wohn-

einheit zugeordnet werden kann;

  bb)  die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespennests aus rechtlichen Gründen, z.B. aus Gründen 

des Artenschutzes, nicht zulässig ist; 

 cc) das Wespennest verlassen bzw. nicht von einem Wespenvolk genutzt wird.

6. Rohrreinigungs-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma, wenn in der versicherten Wohneinheit  

Abflussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Urinale, Bidets oder  

Bodenabläufe verstopft sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung beseitigt werden kann.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt  

ROLAND die Kosten für die Behebung der Rohrverstopfung, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn die Ursache für die Rohrverstopfung für die versicherte  

Person erkennbar außerhalb der versicherten Wohneinheit liegt. Die Reinigung von Dachrinnenleitungen 

und deren Ableitungen sowie TV-Kamerafahrten in Rohrleitungen übernimmt ROLAND nicht.

7. Sanitärinstallateur-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert den Einsatz eines Sanitärinstallateurbetriebes, wenn 

 aa)  aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an der Spülung des WC oder des Urinals oder am 

Haupthahn der versicherten Wohneinheit das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt 

werden kann;

  bb)  aufgrund eines Defekts an einer Armatur, WC oder Urinal oder am Haupthahn in der versicherten 

Wohneinheit die Kalt- oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen 

 aa)  für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder Zubehör von Arma-

turen und Boilern;

 bb) für Ersatzteile; 

 cc)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitärinstallation in der versicherten 

Wohneinheit.

8. Elektroinstallateur-Service im Notfall

a)  ROLAND organisiert bei Defekten an der Elektroinstallation der versicherten Wohneinheit den 

Einsatz eines Elektroinstallateurbetriebes, sofern kein allgemeiner Stromausfall vorliegt.

b)  Wenn die versicherte Person ROLAND die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

ROLAND die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal jedoch 500 € je Versicherungsfall.

c)  ROLAND erbringt keine Leistungen für die Behebung von Defekten/Schäden an

 aa)  elektrischen und elektronischen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspül-

maschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich Dunstabzugshauben, Kühlschränken, Tief-

kühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehgeräten, 

Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern, elektrische Rollläden, eingebaute Lüfter;

 bb) der Elektroinstallation der Außenanlagen (z.B. Garten, Außenbeleuchtung, Klingelanlage); 

 cc) Stromverbrauchs-Zählern; 

 dd) Elektro-Installationen im Gemeinschaftsbereich von Mehrfamilienhäusern.

9. Kinderbetreuung im Notfall

a)  Wir organisieren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Betreuung von Kindern unter  

16 Jahren, die in Ihrem Haushalt in der versicherten Wohneinheit leben, wenn Sie durch Unfall, 

Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Kinder gehin-

dert sind und eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht.  

Im Rahmen des Tarifs ACE Privat erbringen wir diese Leistung auch, wenn die versicherten Personen 

an der Betreuung der eigenen Enkelkinder unter 16 Jahren gehindert sind, die sich zum Zeitpunkt 

des Versicherungsereignisses in der versicherten Wohneinheit in Betreuung oder Obhut befinden. 

b)  Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Wohneinheit, und zwar so lange, bis 

sie anderweitig, zum Beispiel durch einen Verwandten der versicherten Person, übernommen 

wird, längstens jedoch für die Dauer von 48 Stunden. Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfe-

leistung überlassen, übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten.

10. Haustierbetreuung im Notfall

a)  Wir organisieren innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Unterbringung und Versor-

gung von Hunden, Katzen, Kaninchen, Vögeln sowie von gezähmten Kleintieren (zum Beispiel 

Hamstern, Meerschweinchen), die in Ihrem Haushalt leben, wenn Sie durch Unfall, Noteinweisung 

ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert sind. Die Unter-

bringung erfolgt in einer Tierpension bzw. einem Tierheim. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass 

die Tiere dem von uns Beauftragten übergeben werden. Die Organisation der Unterbringung ist 

außerdem nur möglich, wenn für das Tier ein gültiger Impfpass vorhanden ist und das Tier keine 

ansteckenden Krankheiten und/oder Parasitenbefall aufweist.

b)  Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfeleistung überlassen, übernehmen wir die Kosten für  

die Unterbringung und Versorgung der Tiere bis maximal 500 € je Versicherungsfall, für nicht 

durch uns organisierte Leistungen jedoch nur bis maximal 300 € je Versicherungsfall.

11. Ersatzwohnung im Notfall

a)  Wir organisieren eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung) in der Nähe 

Ihres Wohnorts, wenn die versicherte Wohneinheit durch Feuer, Leitungswasser (Rohrbruch), 

Einbruchdiebstahl oder durch eine sich verwirklichende Naturgefahr unbenutzbar wird und Ihnen 

auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zuzumuten ist. Naturgefahren sind 

Sturm, Hagel, Überschwemmung, Rückstau (aus Ableitungsrohren durch Hochwasser oder Stark-

regen), Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawine und Vulkanausbruch.

b)  Wenn Sie uns die Organisation dieser Hilfeleistung überlassen, übernehmen wir die Kosten bis 

maximal 500 € je Versicherungsfall, für nicht durch uns organisierte Leistungen jedoch nur bis 

maximal 300 € je Versicherungsfall.

12. 24-Stunden-Handwerkerbenennung

Unabhängig von einem Schadenfall steht Ihnen unser Netzwerk zur Verfügung. Auf Wunsch werden 

Handwerker aus folgenden Gewerken benannt:

 _ Sanitärinstallateure   _ Glaser

 _ Dachdecker   _ Schlüsseldienste

 _ Elektroinstallateure   _ Rohrreinigungsfirmen

 _ Gas- und Heizungsinstallateure

 

§ 7    Kenntnis und Verhalten der versicherten Person

Für den ACE Haus- und Wohnungsschutzbrief können die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten 

Person berücksichtigt werden, wenn nach den Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vor-

schriften die Kenntnis oder das Verhalten der versicherten Person von Bedeutung sind (§ 47 VVG).
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen  
(Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Ver sicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in den von Ihnen versicherten Bereichen wahrnehmen können.

Rechtsschutzversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen:  ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG,  
Deutschland, Handelsregister AG Hamburg – HRB 12 516

Produkt:  Rechtsschutzversicherung  
gemäß ARB 2022

Was ist versichert? 

Versicherte Sachen: 
  Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen bedarfsgerechten 
Rechtsschutz für folgende Bereiche an: 

  Verkehrs-Rechtsschutzversicherung inklusive der telefonischen und On-
line-Rechtsberatung.

Versicherte Kosten: 
 Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts. 
 Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher. 
 Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die das Gericht heranzieht. 
 Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflichtet sind, diese zu tragen. 
 Im außergerichtlichen Verfahren die übliche Vergütung eines technisch  

 sachkundigen Sachverständigen (Einschränkungen siehe unten). 
 Kosten einer Mediation (max. 180 €/Stunde). 
  Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren,  
die bei Anrufung eines Gerichts erster Instanz entstehen würden.

Versicherungssumme: 
  Die Höhe der Versicherungssume können Sie Ihrem Antrag  
bzw. Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

  Wir können nicht alle denkbaren Streitig keiten versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb umfasst der Rechtsschutz einige 
Rechtsangelegenheiten nicht, zum Beispiel:

  Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung eines Grundstücks, das bebaut 
werden soll.

  Streitigkeiten um Patent- oder Markenrechte.

  Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Finanzierung von Kapital-
anlagen.

  Streitigkeiten um Spiel- oder Wettverträge oder um Gewinnzusagen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen unter besonderen Umständen der Ver-
sicherungsschutz eingeschränkt ist, wie zum Beispiel:

   Für die Beratung im Familien-, Lebenspartner- und Erbrecht ist die Kostenübernahme 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

   Für die Erstellung eines Gutachtens im verkehrsrechtlichen Verfahren bei einer 
Ordnungswidrigkeit durch einen öffentlich bestellten, technischen Sachverständigen 
oder eine amtlich anerkannte technische Prüforganisation (zum Beispiel TÜV) ist die 
Kostenübernahme auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

   Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der vereinbarten Selbstbeteili-
gung müssen Sie die Kosten eines jeden Versicherungsfalls selbst tragen. 

Wo bin ich versichert?

  Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den 
Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira gesetz-
lich zuständig ist und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, 
wenn ein versicherter Rechtsbereich (z.B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte 
beschränkt ist. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt auch weltweit Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

–  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten. Dies betrifft auch die Fragen nach früheren Rechtsschutzverträgen und 
Versicherungsfällen.

–  Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag  
oder zum Vertrag geändert werden müssen.

–  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie uns rechtzeitig und vollständig bezahlen.

–   Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den  
Sachverhalt informieren.

–   Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie 
zumutbar ist.

–   Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie 
möglich gehalten werden. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

–   Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Ver-
bindung. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung.

Wann und wie zahle ich? 

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein 
genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjähr-
lich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den 
Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Die Rechts-
schutzversicherung können Sie für eine Dauer von ein oder drei Jahren abschließen.  
Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer  
Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und 
zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem 
Ende der Vertragsdauer geschehen).  
Es sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und für 
diese besteht Versicherungsschutz: Dann können Sie oder wir den Versicherungsvertrag vor-
zeitig kündigen. Sie können auch kündigen, wenn wir den Versicherungsschutz unberechtigt 
ablehnen oder den Beitrag erhöhen.

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG · Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg 
Postfach: 20066 Hamburg, Handelsregister AG Hamburg, HRB 12 516 
Vorstand: Peter Stahl (Sprecher), Roland Stoffels    Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Robert Wehn88
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KUNDENINFORMATION DER ADVOCARD RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG  
UND DER DIALOG VERSICHERUNG AG NACH § 1 VVG-INFOV

1. Identität des jeweiligen Versicherers 

Name: ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG  

Anschrift: Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg  

Rechtsform: Aktiengesellschaft  

Sitz: Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg  

Handelsregister: Amtsgericht Hamburg  

Registernummer: 12 516 

 

Name: Dialog Versicherung AG  

Anschrift: Adenauerring 7, 81737 München 

Rechtsform: Aktiengesellschaft  

Sitz: München 

Handelsregister: Amtsgericht München HRB 234855, USt-ID-Nr. DE318 057 884 

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG 

Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg 

vertreten durch den Vorstand: Peter Stahl (Sprecher), Roland Stoffels 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Robert Wehn 

 

Dialog Versicherung AG  

Adenauerring 7, 81737 München 

vertreten durch den Vorstand: Dr. David Stachon (Vorsitzender), Benedikt Kalteier,  

Stefanie Schlick, Dr. Rainer Sommer, Roland Stoffels 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Giovanni Liverani 

 3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG betreibt die Rechtsschutzversicherung.  

Die Dialog Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung. 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Es gelten die Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen für ACE-Mitglieder der ADVOCARD 

Rechtsschutzversicherung (ARB 2022) sowie die Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen 

(AUB 2008) für die Verkehrs-Unfallversicherung des ACE der Dialog. In unserem Informationsblatt zu 

Versicherungsprodukten haben wir Sie bereits näher über Art und Umfang der Versicherungen (Ver-

kehrs-Rechtsschutz sowie Verkehrs-Unfallversicherung) informiert. Nach Eintritt eines Versicherungs-

falles und Feststellung unserer Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen Versicherungsver-

trag für diesen Fall vereinbarte Leistung. 

5. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 

Der Beitrag Ihrer Versicherung hängt von dem von Ihnen gewählten Umfang (Single oder Familie) ab. 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungs-

weise der Beiträge 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Vertrags-

schluss fällig. Ihre Folgebeiträge sind jährlich fällig. Bei Einzug von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für 

entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge-

zogen werden kann und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird. Nähere Einzelheiten 

finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

7. Ggf. zusätzlich anfallende Kosten 

Zahlen Sie den fälligen Mitglieds- bzw. Versicherungsbeitrag nicht oder schlägt der Einzug von Ihrem 

Konto mangels Deckung fehl, mahnen wir Sie und setzen Ihnen gleichzeitig eine Frist zur Zahlung. Die 

Mahngebühr beträgt 5,00 €. Kommen Sie dieser Zahlungsaufforderung nicht nach, mahnen wir Sie 

erneut und setzen Ihnen eine letzte Zahlungsfrist. Für diese zweite Mahnung erheben wir eine Gebühr 

von 7,50 €. Zahlen Sie dennoch nicht, geben wir den Vorgang an ein Inkassobüro ab. 

8. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

Wir nehmen nur Anträge nach Maßgabe des jeweils gültigen Tarifes sowie der jeweils gültigen 

Allgemeinen Vertragsbedingungen innerhalb des Kalenderjahres, in dem der Antrag unterschrie-

ben wurde, an. 

9. Zustandekommen des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihre Annahme unseres Versicherungsangebots zustande. 

Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannte  

Zeitpunkt, wenn Sie den Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit gezahlt haben. 

10. Werbewiderspruch 

Der Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung 

können Sie jederzeit ganz oder zum Teil unter der unten genannten Adresse oder unter der ebenfalls 

unten genannten Fax-Nr. bzw. oder E-Mail-Adresse widersprechen. 

11. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 

Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 

Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den 

§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform  

erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Den Widerruf richten Sie bitte an den  

ACE Auto Club Europa e.V. , Schmidener Str. 227, 70374 Stuttgart 

Bei einem Widerruf per Fax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten:  

0711 5303-3129. Der ACE nimmt den Widerruf entgegen. 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 

auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt  

haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, 

der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; 

dabei handelt es sich pro Tag um 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wider- 

ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen  

(z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 

als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

12. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, jedoch 

nicht vor Abschluss des Vertrages und nicht vor der Beitragszahlung. Der Vertrag wird zunächst 

bis zum 31.12. des auf das Eintrittsjahr folgenden Kalenderjahres abgeschlossen. Er verlängert 

sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn Sie ihn nicht 3 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit 

kündigen. Bitte beachten Sie, dass diese günstige Versicherung nur möglich ist in Verbindung mit 

der ACE-Mitgliedschaft. 

13. Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis selbst findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen  
(Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Ver sicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre rechtlichen Interessen in den von Ihnen versicherten Bereichen wahrnehmen können.

Rechtsschutzversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen:  ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG,  
Deutschland, Handelsregister AG Hamburg – HRB 12 516

Produkt:  Rechtsschutzversicherung  
gemäß ARB 2022

Was ist versichert? 

Versicherte Sachen: 
  Mit der Rechtsschutzversicherung bieten wir Ihnen einen bedarfsgerechten 
Rechtsschutz für folgende Bereiche an: 

  Verkehrs-Rechtsschutzversicherung inklusive der telefonischen und On-
line-Rechtsberatung.

Versicherte Kosten: 
 Gesetzliche Gebühren Ihres Rechtsanwalts. 
 Kosten für Gerichte und Gerichtsvollzieher. 
 Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die das Gericht heranzieht. 
 Kosten des Prozessgegners, wenn Sie verpflichtet sind, diese zu tragen. 
 Im außergerichtlichen Verfahren die übliche Vergütung eines technisch  

 sachkundigen Sachverständigen (Einschränkungen siehe unten). 
 Kosten einer Mediation (max. 180 €/Stunde). 
  Kosten eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren,  
die bei Anrufung eines Gerichts erster Instanz entstehen würden.

Versicherungssumme: 
  Die Höhe der Versicherungssume können Sie Ihrem Antrag  
bzw. Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

  Wir können nicht alle denkbaren Streitig keiten versichern. Sonst müssten wir einen 
erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb umfasst der Rechtsschutz einige 
Rechtsangelegenheiten nicht, zum Beispiel:

  Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung eines Grundstücks, das bebaut 
werden soll.

  Streitigkeiten um Patent- oder Markenrechte.

  Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwaltung und Finanzierung von Kapital-
anlagen.

  Streitigkeiten um Spiel- oder Wettverträge oder um Gewinnzusagen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen unter besonderen Umständen der Ver-
sicherungsschutz eingeschränkt ist, wie zum Beispiel:

   Für die Beratung im Familien-, Lebenspartner- und Erbrecht ist die Kostenübernahme 
auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

   Für die Erstellung eines Gutachtens im verkehrsrechtlichen Verfahren bei einer 
Ordnungswidrigkeit durch einen öffentlich bestellten, technischen Sachverständigen 
oder eine amtlich anerkannte technische Prüforganisation (zum Beispiel TÜV) ist die 
Kostenübernahme auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

   Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der vereinbarten Selbstbeteili-
gung müssen Sie die Kosten eines jeden Versicherungsfalls selbst tragen. 

Wo bin ich versichert?

  Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behörde in Europa, in den 
Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira gesetz-
lich zuständig ist und Sie Ihre rechtlichen Interessen dort verfolgen. Das gilt nicht, 
wenn ein versicherter Rechtsbereich (z.B. Steuer-Rechtsschutz) auf deutsche Gerichte 
beschränkt ist. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt auch weltweit Versicherungsschutz.

Welche Verpflichtungen habe ich?

–  Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten. Dies betrifft auch die Fragen nach früheren Rechtsschutzverträgen und 
Versicherungsfällen.

–  Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag  
oder zum Vertrag geändert werden müssen.

–  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie uns rechtzeitig und vollständig bezahlen.

–   Sie müssen uns und Ihren Anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über den  
Sachverhalt informieren.

–   Kostenverursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie 
zumutbar ist.

–   Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung so gering wie 
möglich gehalten werden. Hierzu sollten Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt befragen.

–   Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit uns in Ver-
bindung. Es genügt zunächst die mündliche oder telefonische Meldung.

Wann und wie zahle ich? 

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein 
genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjähr-
lich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den 
Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Die Rechts-
schutzversicherung können Sie für eine Dauer von ein oder drei Jahren abschließen.  
Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer  
Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und 
zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem 
Ende der Vertragsdauer geschehen).  
Es sind mindestens zwei Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten eingetreten und für 
diese besteht Versicherungsschutz: Dann können Sie oder wir den Versicherungsvertrag vor-
zeitig kündigen. Sie können auch kündigen, wenn wir den Versicherungsschutz unberechtigt 
ablehnen oder den Beitrag erhöhen.

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG · Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg 
Postfach: 20066 Hamburg, Handelsregister AG Hamburg, HRB 12 516 
Vorstand: Peter Stahl (Sprecher), Roland Stoffels    Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Robert Wehn88
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14. Sprachen 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt. 

15. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren für ADVOCARD und 

Dialog 

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. Wenn 

Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem 

von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Versicherungsombudsmann e.V. 

oder an die Aufsichtsbehörde wenden. Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 

hiervon unberührt. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 

Schlichtungsstelle, Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass 

Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

Versicherungsombudsmann e.V.  

Postfach 080632,  

10006 Berlin

  

Tel.: 01804 / 22 44 24 

Fax: 01804 / 22 44 25 (0,20 EUR je Anruf/Fax; abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich) 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Beschwerden können Sie außerdem an die Aufsichtsbehörde richten. 

Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 / 4108 - 0

Fax: 0228 / 4108 - 1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Bei der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG ist für Beschwerden das „Referat Qualitätssiche-

rung“ zuständig. 

Bitte senden Sie Ihre Beschwerde an: 

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG  

Qualitätssicherung  

Besenbinderhof 43  

20097 Hamburg  

E-Mail-Adresse: vorstandsdialog@advocard.de

KUNDENINFORMATION DER ADVOCARD RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG  
UND DER DIALOG VERSICHERUNG AG NACH § 1 VVG-INFOV
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VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (ARB ADVOCARD) 

Im Versicherungsschein zum Verkehrs-Rechtsschutz für ACE-Mitglieder wird auf folgende Bestimmungen 

Bezug genommen: Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen  

der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung (ARB 2022)

Inhaltsübersicht

I 
1.  Was ist Rechtsschutz ? 

Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung ?  ........................................................... § 1 

Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz ?  ..................................................... § 2

Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht ?  .......................................... § 3

In welchen Fällen kann der Rechtsanwalt des Versicherungsnehmers entscheiden,

ob die Ablehnung des Rechtsschutzes berechtigt ist ?  ........................................................... § 3a

Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung ?  ................................................ § 4

Welche Kosten übernimmt der Rechtsschutzversicherer ?  ...................................................... § 5

Wo gilt die Rechtsschutzversicherung ?  ................................................................................. § 6 

2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis zwischen  

Rechtsschutzversicherer und Versicherten? 

Wann beginnt der Versicherungsschutz ?  .............................................................................. § 7

Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen ?  ................................................................. § 8

Was ist bei der Zahlung des Beitrages zu beachten ?  ............................................................. § 9

Beitragsanpassung  ............................................................................................................... § 10

In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden ?  .......................................... § 11

Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ?  ............................................ § 12

Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen ?  ........................................................ § 13

Was ist bei Anzeigen und Erklärungen gegenüber dem Versicherer zu beachten ?  .................. § 14 

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten?

Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles ?  ...................... § 15

Neu geregelt in 3a  ............................................................................................................... § 16

Welches Recht ist anzuwenden ?  .......................................................................................... § 17

Welches Gericht ist für Klagen aus dem Rechtsschutzvertrag zuständig ?  ............................... § 18 

4. In welcher Form wird der Rechtsschutz angeboten?

Verkehrs-Rechtsschutz ........................................................................................................... § 19

II 
1. Welches Recht wird angewendet?

2. Wer ist für Beschwerden zuständig?

I 
1. Inhalt der Versicherung 

§ 1    Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine rechtlichen Interessen wahrnehmen 

kann, und trägt die für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz). 

§ 2    Leistungsarten

 Der Umfang des Versicherungsschutzes wird in der Form des § 19 vereinbart. 

Der Versicherungsschutz umfasst 

a)  Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht 

auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäu-

den oder Gebäudeteilen beruhen. Zudem werden die Kosten für die Durchsetzung von Fluggastrechten 

bei Flugverspätungen und -ausfällen für ein von ADVOCARD vermittelten Anbieter übernommen;

b)  Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privat-

rechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in der 

Leistungsart a) enthalten ist;

c)  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und 

abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten sowie in 

Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichten vorangehen;

d)  Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in  

verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten;

e)  Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

f)  Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines verkehrsrechtlichen Vergehens. 

Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätzlich begangen 

hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung 

wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat;

g)  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungs-

widrigkeit. 

Erweiterung ab 01.01.2019 

h)  Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Verkehrsteilnehmer gem. §19 

Opfer eines Verbrechens oder einer rechtswidrigen Straftat sind: – gegen die persönliche Freiheit 

nach den § 234, 234 a), 235, 236, 239, 239 a), 239 b) StGB. – gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung (nach den § 174–180, 182 StGB). – gegen die körperliche Unversehrtheit nach den § 224, 

225, 226, 340 Absatz 3 in Verbindung mit den § 224, 225, 226 StGB. – gegen das Leben nach 

den § 211, 212, 221.  

Sie haben Versicherungsschutz für die Beistandsleistung eines Anwalts – im Nebenklageverfahren. 

– für den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz. – für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich nach 

§ 46 a) Ziffer 1 Strafgesetzbuch in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten. – für die Geltend-

machung Ihrer Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch und dem Opferentschädigungsgesetz. Durch 

die Straftat muss ein dauerhafter Körperschaden eingetreten sein. – für Sie als Zeuge. 

i)  Sozial-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten 

sowie in Widerspruchsverfahren, dies diesen Gerichtsverfahren vorangehen

j)  Serviceleistungen für Sie als Verkehrsteilnehmer 

1.  Leistungen der telefonischen Rechtsberatung: Sie haben ein konkretes rechtliches Problem oder 

möchten sich vorsorglich über Ihre Rechtslage als Verkehrsteilnehmer informieren? ADVOCARD 

vermittelt Ihnen eine erste telefonische Rechtsberatung (im Sinne von § 34 Absatz 1 Satz 3 RVG). 

Die Beratung übernimmt eine selbstständige, auf telefonische Rechtsberatung spezialisierte An-

waltskanzlei. Sie können sich in Deutschland zu allen Fragen des deutschen Rechts beraten lassen. 

Das gilt für den privaten und selbständigen Bereich.

2.  Leistungen der Online-Rechtsberatung: Sie haben ein konkretes rechtliches Problem als Ver-

kehrsteilnehmer? ADVOCARD vermittelt Ihnen eine Online-Rechtsberatung per Chat durch eine 

selbstständige, auf diesen Service spezialisierte Anwaltskanzlei. Sie können sich in Deutschland zu 

allen Fragen des deutschen Rechts beraten lassen. Das gilt für den privaten und selbstständigen 

Bereich. Die Zugangsdaten finden Sie auf www.ace.de/verkehrsrechtsschutz im geschlossenen 

Mitgliederbereich. 

3.  Leistungen des Online-Vertrags-Checks:  

Sie möchten einen Vertrag als Verkehrsteilnehmer abschließen? ADVOCARD vermittelt Ihnen 

die Möglichkeit, diesen Vertrag auf nachteilige Klauseln durch einen selbstständigen, auf diesen 

Service spezialisierten Anwalt prüfen zu lassen. Voraussetzung ist, dass der Vertrag ohne Akten-

einsicht einsehbar ist, einen einfach zu erfassenden Sachverhalt enthält und in deutscher Sprache 

vorliegt. Die Zugangsdaten finden Sie auf www.ace.de/verkehrsrechtsschutz im geschlossenen 

Mitgliederbereich.

4.  Leistungen des Formular-Centers: Ein Angebot an Musterverträgen, Musterschreiben, Formularen 

und Checklisten aus den wichtigsten Rechtsgebieten steht Ihnen kostenfrei zum Download zur 

Verfügung. Die Zugangsdaten finden Sie auf  

www.ace.de/verkehrsrechtsschutz im geschlossenen Mitgliederbereich.

5.  Bußgeld-Check, Bußgeldrechner und Punkteabfrage: Sie haben Fragen rund um eine vorgeworfene 

Ordnungswidrigkeit mit einem angedrohten Bußgeld und möchten erfahren, ob es sich lohnt da-

gegen vorzugehen? Oder Sie möchten Ihren Punktestand schnell und einfach beim Kraftfahrt-Bun-

desamt erfahren? ADVOCARD vermittelt Ihnen einen selbständigen und hierauf spezialisierten 

Dienstleister. Die Zugangsdaten finden Sie auf www.ace.de/verkehrsrechtsschutz im geschlossenen 

Mitgliederbereich.
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14. Sprachen 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt. 

15. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren für ADVOCARD und 

Dialog 

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. Wenn 

Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem 

von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Versicherungsombudsmann e.V. 

oder an die Aufsichtsbehörde wenden. Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 

hiervon unberührt. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 

Schlichtungsstelle, Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass 

Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. 

Versicherungsombudsmann e.V.  

Postfach 080632,  

10006 Berlin

  

Tel.: 01804 / 22 44 24 

Fax: 01804 / 22 44 25 (0,20 EUR je Anruf/Fax; abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich) 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Beschwerden können Sie außerdem an die Aufsichtsbehörde richten. 

Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 / 4108 - 0

Fax: 0228 / 4108 - 1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Bei der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG ist für Beschwerden das „Referat Qualitätssiche-

rung“ zuständig. 

Bitte senden Sie Ihre Beschwerde an: 

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG  

Qualitätssicherung  

Besenbinderhof 43  

20097 Hamburg  

E-Mail-Adresse: vorstandsdialog@advocard.de

KUNDENINFORMATION DER ADVOCARD RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG  
UND DER DIALOG VERSICHERUNG AG NACH § 1 VVG-INFOV
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§ 3    Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

1.  in ursächlichem Zusammenhang mit 

 a)  Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

 b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzu-

führen sind;

2. a)  zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

 b)  in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-

musterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;

 c)  in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen sowie Termin- oder 

vergleichbaren Spekulationsgeschäften;

 d)  aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das für  

diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

3.  a)  vor Verfassungsgerichten oder in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler 

oder supra nationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlichrechtlichen Dienst-

verhältnissen handelt; 

 b)  in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen des  

Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

 c)  in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen des Vorwurfes eines Halt- oder Park-

verstoßes, solange möglich ist, dass dieses mit einer Entscheidung nach § 25 a Straßenverkehrs-

gesetz (StVG) endet, sowie im Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG; jedoch besteht 

Versicherungsschutz rückwirkend, wenn der Führer des Kraftfahrzeugs für die zuständige Behörde 

vor ihrer Entscheidung feststeht; 

4. a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinander, mitver-

sicherter Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

 b)  nichtehelicher und nichteingetragener Lebenspartner (gleich welchen Geschlechts) untereinander in 

ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung;

 c)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles  auf den Versiche-

rungsnehmer übertragen worden oder übergegangen sind;

 d)  aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer  

Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen;

5.  soweit in den Fällen des § 2 a) bis e) ein ursächlicher Zusammenhang mit einer vom Versicherungs-

nehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein 

heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für 

ihn erbracht hat. 

§ 3a    Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten  

oder wegen Mutwilligkeit 

1. Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffassung nach

a)  in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 

Aussicht auf Erfolg hat oder

b)  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der 

durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 

Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missver-

hältnis zum angestrebten Erfolg steht. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen 

unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2)  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungs-

nehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauf-

tragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete 

Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen 

Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die  

Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach-  

und Rechtslage erheblich abweicht. 

(3)   Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen 

der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 

unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2  

abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer 

gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungs-

nehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

§ 4    Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

1.  Bei einem Rechtsschutzfall haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz.  

Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Rechtsschutzfall eingetreten ist 

– nach Beginn des Versicherungsschutzes und 

– bevor der Versicherungsschutz endet. 

Der Rechtsschutzfall ist

a)   im Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a): das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten 

ist oder eingetreten sein soll.

b)   in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein 

Dritter) gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 

Zur Bestimmung des Zeitpunktes berücksichtigen wir 

– alle Tatsachen (das heißt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen), 

– die durch Sie und den Gegner vorgetragen werden, 

–  um die jeweilige Interessenverfolgung zu stützen (das heißt, es ist ohne Bedeutung, ob Sie oder 

der Gegner den Anspruch oder die Klage erheben).

  Sind mehrere Rechtsverstöße vorgeworfen worden, dann ist der erste entscheidend. Sollen dabei 

Rechtsverstöße wechselseitig (das heißt von Ihnen und vom Gegner) begangen worden sein, 

werden die Verstöße beider Parteien berücksichtigt (Beispiel: Sie machen einen Anspruch auf 

Kaufpreiszahlung eines PKW geltend. Der Käufer verweigert die Zahlung mit der Begründung, Sie 

hätten ihn bei Vertragsschluss arglistig getäuscht. Der Rechtsschutzfall ist nicht die Weigerung 

der Zahlung, da bei der Bestimmung des Rechtsschutzfalles der erste maßgeblich ist, also hier die 

behauptete Täuschung). Wenn dieser erste Fall in der Laufzeit des Vertrags eintritt, haben Sie Ver-

sicherungsschutz. Wenn dieser erste Fall vor Beginn des Vertrags eingetreten ist, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz.

2.  Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur 

dessen Beginn maßgeblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor 

– bei sich regelmäßig wiederholenden Verstößen oder 

– wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt worden sein soll. 

Unberücksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsächliche oder behauptete Verstöße, die länger 

als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen.  

Ausnahme: Dies gilt nicht für den Dauerverstoß.

3. In folgendem Fall haben Sie ebenfalls keinen Versicherungsschutz: 

a)  Sie haben eine Willenserklärung oder geschäftsähnliche Handlung vor Beginn des Versicherungs-

schutzes vorgenommen, die zu einem Rechtsschutzfall führt, damit in unmittelbarem Zusammen-

hang steht und für diesen ursächlich ist. Das gilt auch innerhalb von 3 Monaten (Wartezeit) nach 

Beginn der Versicherung. Die Willenserklärung oder geschäftsähnliche Handlung selbst stellt noch 

keinen Rechtsschutzfall dar, muss aber geeignet sein, einen solchen in Gang zu bringen. Beispiel:  

– Beantragung einer Fahrerlaubnis, die später verweigert wird.

b)  Sie melden uns einen Rechtsschutzfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt länger als 3 Jahre für die 

betroffene Leistungsart nicht mehr bei uns versichert.

c)  Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Darlehens- oder Versicherungsvertrag  

geschlossen. Sie üben ein Widerrufs-, Widerspruchs- oder Anfechtungsrecht aus, weil Sie bei  

Abschluss des Darlehens- oder Versicherungsvertrags 

– nicht oder nur unzureichend aufgeklärt oder beraten 

–  oder über ein Widerrufs- oder Widerspruchsrecht nicht oder nur unzureichend aufgeklärt oder 

belehrt wurden bzw. worden sein sollen. 

  Dies gilt auch, wenn der Widerruf, der Widerspruch oder die Anfechtung nach Beginn des Versiche-

rungsschutzes ausgeübt wird (Beispiel: Sie haben vor Abschluss der Rechtsschutzversicherung einen 

Darlehensvertrag über die Finanzierung eines Fahrzeugkaufs geschlossen. Diesen widerrufen Sie 

nach Abschluss der Rechtsschutzversicherung, weil die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war).

4.  Im Steuer-Rechtsschutz, siehe § 2 c) haben Sie keinen Versicherungsschutz, wenn die tatsächlichen 

oder behaupteten Voraussetzungen für Ihre Abgaben vor Beginn des Vertrags liegen (Abgaben 

können beispielsweise Kfz-Steuern sein). 

§ 5    Leistungsumfang

1. Der Versicherer trägt

a)  bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 

Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 

ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zu-

ständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der 

VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (ARB ADVOCARD) 
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Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis d) weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 

des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 

Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b)  bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer 

tätigen am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelassenen 

Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Ver-

gütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig 

wäre. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 

und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer weitere 

Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur 

Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländi-

schen Rechtsanwalt führt;

c)  die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht 

herangezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d)  die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der An-

rufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen. Die Kosten für aussergerichtliche 

Mediationsverfahren werden wie folgt übernommen:  

 1. Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren.  

Mit Hilfe eines Mediators streben die Parteien freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehm-

liche Beilegung ihres Konflikts an. Wir zahlen die Kosten für einen von uns vermittelten Mediator bis 

maximal 180 € netto je Stunde. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung rechnen wir nicht an. Sind am 

Mediations verfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir die Kosten für diese 

Personen nicht.  

Wir zahlen nur anteilig die Kosten für Sie und die versicherten Personen. 

 2. Diese Kosten übernehmen wir für die in unserem Vertrag vereinbarten Leistungsarten. Wir zahlen 

insgesamt aber maximal 1.000 € – egal ob für Rat, Auskunft oder Mediation.  

3. Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.

e)   die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädigung für Zeugen und 

Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstre-

ckung im Verwaltungswege;

f)  die übliche Vergütung eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen, einer amtlich anerkann-

ten Prüforganisation oder eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in allen vom vereinbarten Ver-

sicherungsschutz umfassten Rechtsstreitigkeiten einschließlich der Begutachtung einer Beschädigung 

eines versicherten Fahrzeuges; Für die Verteidigung in einem Verfahren bei einer Ordnungswidrigkeit 

jedoch bis maximal 500 €;

g)  die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen Gericht, wenn sein Erschei-

nen als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich 

ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden 

Sätze übernommen;

h)  die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit der 

Versicherungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist;

i)  die Kosten eines Dolmetschers, wenn der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen im 

Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht werden.

2.  

a)  Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, so-

bald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b)  Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro zum 

Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

3. Der Versicherer trägt nicht

a)  Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat;

b)  Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht 

dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-

sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c)  die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Leistungsart nach § 2;

d)  Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstre-

ckungstitel entstehen;

e)  Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft 

des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f)  Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße 

unter 250 €;

g)  Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungs-

vertrag nicht bestünde.

4. Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-

schutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer 

Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

5. Der Versicherer sorgt für

a)  die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 

im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b)  die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt 

werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu 

verschonen. 

6. Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend

a)  im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) für Angehörige der steuerberatenden Berufe;

b)  bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige 

Bevollmächtigte.

§ 6    Örtlicher Geltungsbereich

1.  Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten 

des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine 

Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder 

behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

2.  Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt 

der Versicherer bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach 

§ 5 Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 €.  

Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem 

Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an 

Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7    Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der 

Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von 

§ 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

§ 8    Dauer und Ende des Vertrages

1. Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Vertragsbeendigung 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; 

die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 

Versicherungsjahres zugegangen sein.

4. Das erste Versicherungsjahr beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt und 

endet 12 Monate später. Alle weiteren Versicherungsjahre entsprechen dem Kalenderjahr. 
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§ 3    Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

1.  in ursächlichem Zusammenhang mit 

 a)  Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben; 

 b)  Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzu-

führen sind;

2. a)  zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

 b)  in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-

musterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;

 c)  in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen sowie Termin- oder 

vergleichbaren Spekulationsgeschäften;

 d)  aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das für  

diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

3.  a)  vor Verfassungsgerichten oder in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, 

soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler 

oder supra nationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlichrechtlichen Dienst-

verhältnissen handelt; 

 b)  in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen des  

Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

 c)  in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen des Vorwurfes eines Halt- oder Park-

verstoßes, solange möglich ist, dass dieses mit einer Entscheidung nach § 25 a Straßenverkehrs-

gesetz (StVG) endet, sowie im Rechtsbehelfsverfahren nach § 25 a Absatz 3 StVG; jedoch besteht 

Versicherungsschutz rückwirkend, wenn der Führer des Kraftfahrzeugs für die zuständige Behörde 

vor ihrer Entscheidung feststeht; 

4. a)  mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinander, mitver-

sicherter Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

 b)  nichtehelicher und nichteingetragener Lebenspartner (gleich welchen Geschlechts) untereinander in 

ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung;

 c)  aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles  auf den Versiche-

rungsnehmer übertragen worden oder übergegangen sind;

 d)  aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer  

Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen;

5.  soweit in den Fällen des § 2 a) bis e) ein ursächlicher Zusammenhang mit einer vom Versicherungs-

nehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein 

heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für 

ihn erbracht hat. 

§ 3a    Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten  

oder wegen Mutwilligkeit 

1. Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffassung nach

a)  in einem der Fälle des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende 

Aussicht auf Erfolg hat oder

b)  die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der 

durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 

Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missver-

hältnis zum angestrebten Erfolg steht. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen 

unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2)  Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und stimmt der Versicherungs-

nehmer der Auffassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu beauf-

tragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete 

Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem angemessenen 

Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die  

Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach-  

und Rechtslage erheblich abweicht. 

(3)   Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen 

der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 

unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2  

abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer 

gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungs-

nehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 

§ 4    Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

1.  Bei einem Rechtsschutzfall haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz.  

Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Rechtsschutzfall eingetreten ist 

– nach Beginn des Versicherungsschutzes und 

– bevor der Versicherungsschutz endet. 

Der Rechtsschutzfall ist

a)   im Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a): das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten 

ist oder eingetreten sein soll.

b)   in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein 

Dritter) gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 

Zur Bestimmung des Zeitpunktes berücksichtigen wir 

– alle Tatsachen (das heißt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen), 

– die durch Sie und den Gegner vorgetragen werden, 

–  um die jeweilige Interessenverfolgung zu stützen (das heißt, es ist ohne Bedeutung, ob Sie oder 

der Gegner den Anspruch oder die Klage erheben).

  Sind mehrere Rechtsverstöße vorgeworfen worden, dann ist der erste entscheidend. Sollen dabei 

Rechtsverstöße wechselseitig (das heißt von Ihnen und vom Gegner) begangen worden sein, 

werden die Verstöße beider Parteien berücksichtigt (Beispiel: Sie machen einen Anspruch auf 

Kaufpreiszahlung eines PKW geltend. Der Käufer verweigert die Zahlung mit der Begründung, Sie 

hätten ihn bei Vertragsschluss arglistig getäuscht. Der Rechtsschutzfall ist nicht die Weigerung 

der Zahlung, da bei der Bestimmung des Rechtsschutzfalles der erste maßgeblich ist, also hier die 

behauptete Täuschung). Wenn dieser erste Fall in der Laufzeit des Vertrags eintritt, haben Sie Ver-

sicherungsschutz. Wenn dieser erste Fall vor Beginn des Vertrags eingetreten ist, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz.

2.  Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur 

dessen Beginn maßgeblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor 

– bei sich regelmäßig wiederholenden Verstößen oder 

– wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt worden sein soll. 

Unberücksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsächliche oder behauptete Verstöße, die länger 

als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen.  

Ausnahme: Dies gilt nicht für den Dauerverstoß.

3. In folgendem Fall haben Sie ebenfalls keinen Versicherungsschutz: 

a)  Sie haben eine Willenserklärung oder geschäftsähnliche Handlung vor Beginn des Versicherungs-

schutzes vorgenommen, die zu einem Rechtsschutzfall führt, damit in unmittelbarem Zusammen-

hang steht und für diesen ursächlich ist. Das gilt auch innerhalb von 3 Monaten (Wartezeit) nach 

Beginn der Versicherung. Die Willenserklärung oder geschäftsähnliche Handlung selbst stellt noch 

keinen Rechtsschutzfall dar, muss aber geeignet sein, einen solchen in Gang zu bringen. Beispiel:  

– Beantragung einer Fahrerlaubnis, die später verweigert wird.

b)  Sie melden uns einen Rechtsschutzfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt länger als 3 Jahre für die 

betroffene Leistungsart nicht mehr bei uns versichert.

c)  Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Darlehens- oder Versicherungsvertrag  

geschlossen. Sie üben ein Widerrufs-, Widerspruchs- oder Anfechtungsrecht aus, weil Sie bei  

Abschluss des Darlehens- oder Versicherungsvertrags 

– nicht oder nur unzureichend aufgeklärt oder beraten 

–  oder über ein Widerrufs- oder Widerspruchsrecht nicht oder nur unzureichend aufgeklärt oder 

belehrt wurden bzw. worden sein sollen. 

  Dies gilt auch, wenn der Widerruf, der Widerspruch oder die Anfechtung nach Beginn des Versiche-

rungsschutzes ausgeübt wird (Beispiel: Sie haben vor Abschluss der Rechtsschutzversicherung einen 

Darlehensvertrag über die Finanzierung eines Fahrzeugkaufs geschlossen. Diesen widerrufen Sie 

nach Abschluss der Rechtsschutzversicherung, weil die Widerrufsbelehrung fehlerhaft war).

4.  Im Steuer-Rechtsschutz, siehe § 2 c) haben Sie keinen Versicherungsschutz, wenn die tatsächlichen 

oder behaupteten Voraussetzungen für Ihre Abgaben vor Beginn des Vertrags liegen (Abgaben 

können beispielsweise Kfz-Steuern sein). 

§ 5    Leistungsumfang

1. Der Versicherer trägt

a)  bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 

Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes 

ansässigen Rechtsanwaltes. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zu-

ständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der 
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§ 9    Beitrag

A. Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 

jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

1. Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-

sicherungsscheins fällig. Der Versicherungsbeitrag ist ein Jahresbeitrag.

2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 

vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

1. Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Bei unterjährigem Beginn der 

Versicherung ermäßigt sich der erste Folgebeitrag anteilig um 1/12 für jeden vor dem Eintrittsmonat 

liegenden Kalendermonat.

2. Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 

den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Zahlungsaufforderung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 

Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-

stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-

nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

4. Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 

diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherrungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 

Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

5. Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 

Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt 

der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag 

fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 

besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung und SEPA-Lastschriftverfahren

1. Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, muss der Versicherungsnehmer dafür sorgen, 

dass der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann. Konnte der fällige Beitrag ohne Ver-

schulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 

noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 

Versicherers erfolgt. 

2. Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 

oder den SEPA-Lastschrifteneinzug widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 

zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des  

Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 

Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 

hat.

 

§ 10    Beitragsanpassung 

1.  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1.7. eines jeden Jahres, um welchen Prozentsatz sich 

das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen der ADVOCARD 

Rechtsschutzversicherung AG im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Der 

jeweils ermittelte Prozentsatz wird auf die nächstniedrigere, durch 2,5 teilbare Zahl abgerundet. 

Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die 

für alle in diesem Jahr erledigten Schadenfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl 

dieser Schadenfälle. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr 

gemeldeten Schadenfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken.

2.  Ergeben die Ermittlungen gemäß Ziffer 1 eine Erhöhung, ist der Versicherer berechtigt und im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den festgestellten Prozentsatz zu 

ändern, jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Beginn des Versicherungsvertrages. Der erhöhte 

Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. Eine  

Beitragsänderung unterbleibt, wenn dieser Prozentsatz unter 5 liegt; er ist jedoch in den folgenden 

Jahren zu berücksichtigen.

3.  Die Beitragsangleichung gilt ab der auf den 31.12. des laufenden Jahres folgenden Beitragsfällig-

keit; sie wird dem Versicherungsnehmer mitgeteilt.

4.  Der Versicherungsnehmer kann innerhalb eines Monates, nachdem ihm die Beitragserhöhung mit-

geteilt wurde, den Versicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags erhöhung 

wirksam werden sollte. 

§ 11    Kündigung nach Versicherungsfall

1.  Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Ver-

sicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.

2.  Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten 

eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines 

Monates nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutz-

fall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

3.  Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Ablehnung des Rechts-

schutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform 

zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 

Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-

rungsjahres, wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

beim Versicherungsnehmer wirksam.

4.  Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 12    Gesetzliche Verjährung

1.  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 

sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

2.  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die 

Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 

Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht. 

§ 13    Rechtsstellung mitversicherter Personen

1.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im Umfang für die in § 19 oder im 

Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für 

Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers 

oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

2.  Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 

sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicher-

te Person als sein ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 
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§ 14    Schriftform von Erklärungen 

Alle Erklärungen gegenüber dem Versicherer sind schriftlich abzugeben. 

3. Rechtsschutzfall 

§ 15    Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

1.  Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers nach Eintritt eines Rechts-

schutzfalles erforderlich, hat er

 a)  dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzu-

zeigen;

 b)  den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu 

unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

 c)  soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

  aa)  Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustimmen, insbesondere vor der  

Erhebung und Abwehr von Klagen sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung 

des Versicherers einzuholen;

  bb)  für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die 

Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich gehalten werden sollen. Von mehreren  

möglichen Vorgehensweisen hat der Versicherungsnehmer die kostengünstigste zu wählen, 

indem er z.B. (Aufzählung nicht abschließend): 

 _  nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 

werden kann (z.B. Bündelung von Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als 

Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),
 _  auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen Situation  

nicht oder noch nicht notwendig sind,
 _  vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abwartet, das tatsächliche 

oder rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,
 _  vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und die etwa nötige gerichtliche Gel-

tendmachung der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilansprüche 

zurückstellt,
 _   in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einle-

gung von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Prozessauf-

trag zu erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit umfasst. Der Versicherungsnehmer hat 

zur Minderung des Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den 

Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen.

2.  Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. 

Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor 

der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen 

Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung 

dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

3.  Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte 

auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt 

den Rechtsanwalt aus,

 a)  wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

 b)  wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige 

Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

4.  Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom 

Versicherer im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 

Versicherer nicht verantwortlich.

5. Der Versicherungsnehmer hat

 a)  den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheits-

gemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und 

die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

 b)  dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben.

6.  Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der 

Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit 

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-

rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des 

Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Rechtsschutzfalles bestehenden 

Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch 

für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 

gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

7.  Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Obliegenheiten die Kenntnis und  

das Verhalten des von ihm beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser die  

Abwicklung des Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt.

8.   Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis des Versiche-

rers abgetreten werden.

9.  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der 

Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendma-

chung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 

auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem 

Versicherungsnehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt 

der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 

nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 

grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-

nehmer.

 

§ 16    Neu geregelt in 3a

 

§ 17    Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 18   Zuständiges Gericht 

1.  Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Klagen gegen den Versicherungsnehmer  

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsver-

trag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 

eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-

mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 

Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 

offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 

eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3.  Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers  

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der  

Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem  

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 

für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
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§ 9    Beitrag

A. Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 

jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

1. Fälligkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-

sicherungsscheins fällig. Der Versicherungsbeitrag ist ein Jahresbeitrag.

2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Rücktritt 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 

vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

1. Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Bei unterjährigem Beginn der 

Versicherung ermäßigt sich der erste Folgebeitrag anteilig um 1/12 für jeden vor dem Eintrittsmonat 

liegenden Kalendermonat.

2. Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 

denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 

den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Zahlungsaufforderung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 

Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-

stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-

nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

4. Kein Versicherungsschutz 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 

diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherrungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 

Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

5. Kündigung 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 

Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt 

der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag 

fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 

besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung und SEPA-Lastschriftverfahren

1. Rechtzeitige Zahlung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, muss der Versicherungsnehmer dafür sorgen, 

dass der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann. Konnte der fällige Beitrag ohne Ver-

schulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 

noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 

Versicherers erfolgt. 

2. Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 

oder den SEPA-Lastschrifteneinzug widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 

zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des  

Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 

Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 

hat.

 

§ 10    Beitragsanpassung 

1.  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1.7. eines jeden Jahres, um welchen Prozentsatz sich 

das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlungen der ADVOCARD 

Rechtsschutzversicherung AG im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Der 

jeweils ermittelte Prozentsatz wird auf die nächstniedrigere, durch 2,5 teilbare Zahl abgerundet. 

Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die 

für alle in diesem Jahr erledigten Schadenfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl 

dieser Schadenfälle. Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr 

gemeldeten Schadenfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken.

2.  Ergeben die Ermittlungen gemäß Ziffer 1 eine Erhöhung, ist der Versicherer berechtigt und im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den festgestellten Prozentsatz zu 

ändern, jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Beginn des Versicherungsvertrages. Der erhöhte 

Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. Eine  

Beitragsänderung unterbleibt, wenn dieser Prozentsatz unter 5 liegt; er ist jedoch in den folgenden 

Jahren zu berücksichtigen.

3.  Die Beitragsangleichung gilt ab der auf den 31.12. des laufenden Jahres folgenden Beitragsfällig-

keit; sie wird dem Versicherungsnehmer mitgeteilt.

4.  Der Versicherungsnehmer kann innerhalb eines Monates, nachdem ihm die Beitragserhöhung mit-

geteilt wurde, den Versicherungsvertrag zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitrags erhöhung 

wirksam werden sollte. 

§ 11    Kündigung nach Versicherungsfall

1.  Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Ver-

sicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen.

2.  Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten 

eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines 

Monates nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutz-

fall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

3.  Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Ablehnung des Rechts-

schutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Schriftform 

zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 

Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-

rungsjahres, wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

beim Versicherungsnehmer wirksam.

4.  Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 12    Gesetzliche Verjährung

1.  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 

sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

2.  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die 

Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 

Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht. 

§ 13    Rechtsstellung mitversicherter Personen

1.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im Umfang für die in § 19 oder im 

Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für 

Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers 

oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

2.  Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 

sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicher-

te Person als sein ehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 
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4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 19   Verkehrs-Rechtsschutz 

1.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer 

oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder 

auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als Leasingnehmer/Mieter 

jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-

fahrzeuges zu Lande sowie Anhänger, jedoch nicht für Lastkraftwagen, sonstige Nutzfahrzeuge 

und Omnibusse. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als 

berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen der versicherten Motorfahrzeuge.

2.  Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt 

werden. Als gleichartig gelten Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, Wohnmobile, Anhänger 

einschließlich Wohnwagen und mit einem Versicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeuge 

zu Lande.  

Rechtsschutz besteht auch für folgende Fahrzeuge zu Wasser: 

 _  Motorboote bis 25 PS, deren Eigentümer Sie sind und die ihren Standort im Inland haben, 

 _  Segelboote bis 15 qm Segelfläche, deren Eigentümer Sie sind und die ihren Standort im Inland 

haben,

 _  fremde Wassersportfahrzeuge mit Motor (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis 80 PS, soweit 

dieser Gebrauch gelegentlich und jeweils nur vorübergehend bis höchstens 6 Wochen erfolgt. 

  Rechtsschutz besteht auch für folgende Drohnen, die ausschließlich zu Zwecken des Sports oder 

der Freizeitgestaltung mit Elektromotor betrieben werden:  

_  Startmasse bis 500g 

 _ Unterliegen keiner behördlichen Genehmigungspflicht

  Kein Rechtsschutz besteht für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Drohne in Betriebsverbotszonen gemäß § 21 b der Luftverkehrs-Ordnung.                                                                                       

3.  Sofern vereinbart, besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, dessen Ehegatten 

oder, wenn der Versicherungsnehmer unverheiratet ist, den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

wohnenden eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner gleich welchen Geschlechts. 

 a)  Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebenden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür 

ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Dies gilt auch für Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder.  

Mitversichert sind die leiblichen Eltern des Versicherungsnehmers und des mitversicherten 

Lebenspartners, wenn diese das 50. Lebensjahr vollendet haben, im Haushalt des Ver-

sicherungsnehmers und des mitversicherten Lebenspartners leben sowie dort gemeldet sind, 

Renten- oder Pensionsbezüge erhalten und keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen. 

Mitversichert sind die minderjährigen Enkelkinder des Versicherungsnehmers und des mitver-

sicherten Lebenspartners, wenn sie sich zum Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalls in 

der Obhut des Versicherungsnehmers oder des Ehe- bzw. Lebenspartners befinden. Es besteht 

kein Rechtsschutz, wenn die Enkel zu diesem Zeitpunkt eine auf Dauer angelegte berufliche 

Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Zu den Enkelkindern 

zählen auch Stief-, Adoptiv-, und Pflegeenkelkinder. 

 b)  Mitversichert sind auch geistig oder körperlich behinderte Geschwister von Ihnen oder Ihrem 

mitversicherten Lebenspartner sowie geistig oder körperlich behinderte Angehörige gem.  

§ 19 (3) a) ARB 2022, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben und denen von der ge-

setzlichen Pflegeversicherung mindestens der Pflegegrad 2 gem. § 15 SGB XI zuerkannt wurde. 

Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in Ihren Haushalt. Sie endet mit dem Wegfall 

der geistigen oder körperlichen Behinderung oder mit dem Ausscheiden aus Ihrem Haushalt.

4.  Der Versicherungsschutz umfasst: 

_ Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2a) 

_ Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2b) 

_ Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2c) 

_ Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2d) 

_ Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2e) 

_ Straf-Rechtsschutz (§ 2f) 

_ Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2g)  

_ Opfer-Rechtsschutz (§ 2h)  

_ Sozial-Rechtsschutz (§ 2i)  

_ Serviceleistungen (§ 2j)

5.  Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auch für 

Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur 

vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Ver-

sicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 

versehen werden.

6.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und soweit vereinbart auch für den mitver-

sicherten Personenkreis auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in der Eigenschaft als

  a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm/ihnen gehört noch auf ihn/sie zugelassen oder auf 

seinen/ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist,

 b) Fahrgast,

 c) Fußgänger und

  d) Radfahrer (auch Bikesharingmodelle), 

Ferner besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer und soweit vereinbart auch für 

den mitversicherten Personenkreis beim Benutzen von Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, 

beim Laufen und Reiten, beim Rudern und Surfen, beim Rollschuh- und Skateboardfahren oder 

beim Benutzen ähnlicher Fortbewegungsmittel.

7.  Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum 

Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Ver-

sicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz 

nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 

Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 

Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre  

Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer 

nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 

Leistung ursächlich war.

II 

1. Welches Recht wird angewendet? 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundes-

republik Deutschland Anwendung. Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher 

Sprache statt. 

2. Wer ist für Beschwerden zuständig?

a)  Bei der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG ist für Beschwerden das 

„Referat Qualitätssicherung“ zuständig.

b)  Die für die ADVOCARD zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, an die sich der Versicherungsnehmer bei 

Beschwerden auch wenden kann.

c)  Unser Unternehmen ist Mitglied im  

Versicherungsombudsmann e.V.,  

Postfach 080632, 10006 Berlin.  

Bei dieser Einrichtung können Sie ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren beantragen. 

Versicherer:  ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg

VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (ARB ADVOCARD) 
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 ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN (AUB 2008) FÜR DIE VERKEHRS-UNFALLVERSICHERUNG DES ACE

Der Versicherungsumfang

1  Was ist versichert?

1.1  Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Verkehrsunfällen, die der 

  versicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.

1.2   Der Versicherungsschutz umfasst Verkehrsunfälle innerhalb Europas oder in einem außereuropäi-

schen Anliegerstaat des Mittelmeeres:

1.2.1   im ursächlichen Zusammenhang mit dem Lenken, Benutzen, Behandeln, Beladen, Entladen oder 

Abstellen eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeug-Anhängers; Unfälle beim Ein- und Aussteigen 

sind mitversichert.

1.2.2  als Fahrgast eines öffentlichen Straßenverkehrsmittels oder schienengebundenen

  Fahrzeuges; Unfälle beim Ein- und Aussteigen sind mitversichert,

1.2.3    als Radfahrer, wenn er mit einem Landfahrzeug oder Fußgänger zusammenstößt oder angefah-

ren wird;

1.2.4   als Fußgänger, wenn er mit einem Landfahrzeug zusammenstößt oder angefahren wird.

1.3   Ein Verkehrsunfall liegt vor, wenn die versicherte Person unter den in Ziffer 1.2.1 bis 1.2.4 

genannten Voraussetzungen durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 

(Verkehrsunfall ereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.4   Als Verkehrsunfall gilt auch, wenn unter den in Ziffer 1.2.1 und 1.2.2 genannten Voraussetzun-

gen durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 

  _ ein Gelenk verrenkt wird oder 

  _ Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

2   Wer ist im Rahmen der Familien-Verkehrs-Unfallversicherung versichert? 

   Sofern vereinbart, besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, dessen Ehegatten 

oder, wenn der Versicherungsnehmer unverheiratet ist, den mit ihm laut Melderegister in häus-

licher Gemeinschaft wohnenden Lebenspartner sowie die minderjährigen Kinder.

3   Welche Leistungsarten sind vereinbart? 

   Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe (Versicherungssummen) ergeben sich 

aus dem Vertrag. Für die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten 

die nachfolgenden Bestimmungen.

3.1  Unfall-Krankenhausgeld

3.1.1  Voraussetzung für die Leistung:

   Unfall-Krankenhausgeld wird gezahlt, wenn die versicherte Person innerhalb von 5 Jahren, 

gerechnet ab Unfalltag, mindestens 48 Stunden wegen eines Verkehrsunfalles in medizinisch 

notwendiger vollstationärer Heilbehandlung war.

3.1.2    Maßnahmen zur Rehabilitation, bei denen die Behandlung mit Kur- und Heilmitteln im Vorder-

grund steht, oder zur medizinischen Vorsorge sowie Aufenthalte in Kuranstalten, Sanatorien oder 

Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbehandlung.

3.1.3  Das Unfall-Krankenhausgeld setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

3.1.3.1 aus der Grundsumme

3.1.3.2  aus dem Tagessatz, der ab 3. Tag der stationären Behandlung zusätzlich zur Grundsumme bis zur 

vertraglich vorgesehenen Höchstsumme gezahlt wird.

3.2  Todesfallleistung

3.2.1  Voraussetzung für die Leistung:

   Die versicherte Person ist infolge des Verkehrsunfalles innerhalb eines Jahres gestorben. Auf die 

besonderen Pflichten nach Ziffer 8.2 wird hingewiesen.

3.2.2  Höhe der Leistung:

   Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

4    Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?

    Der Unfallversicherer leistet für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch 

ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert 

sich die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Beträgt der  

Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung.

5  Welche Personen sind nicht versicherbar?

5.1      Nicht versichern können wir Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen ihrer 

Selbständigkeit oder ihrer Fähigkeiten aufweisen und deshalb auf Dauer fremder Hilfe bedürfen. 

Diese Voraussetzungen werden von Personen erfüllt, die aufgrund einer schweren körper-

lichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung entsprechend der gesetzlichen Pflege-

versicherung mindestens in den Pflegegrad 3 (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in der Fassung vom 

21.12.2015) eingestuft werden können. Der genannte Personenkreis ist auch dann nicht 

versichert, wenn Beitrag gezahlt wurde.

5.2    Sobald eine versicherte Person im Sinne von Ziffer 5.1 nicht mehr versicherbar ist, erlischt 

der Versicherungsschutz. Gleichzeitig endet die Versicherung.

5.3    Für nicht versicherbare Personen wird der Beitrag seit Vertragsabschluss bzw. seit Eintritt der 

Versicherungsunfähigkeit zurückgezahlt.

6  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

6.1  Kein Versicherungsschutz besteht für:

6.1.1    Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit 

diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere 

Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.Versicherungsschutz 

besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes 

Unfallereignis verursacht waren.

6.1.2    Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine  

Straftat ausführt oder versucht.

6.1.3    Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht 

sind; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Aus-

land überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versiche-

rungsschutz erlischt am Ende des 14.Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges 

auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält. Die Erweiterung 

gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg 

herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für 

Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen 

Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 

Russland oder USA. Bei Terroranschlägen, die außerhalb der Territorien von Krieg führenden 

Parteien ausgeführt werden, beruft der Versicherer sich nicht auf diesen Ausschluss.

6.1.4    Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer 

oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazu-

gehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 

ankommt.

6.1.5  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

6.2  Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

6.2.1    Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 

nach Ziffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.

6.2.2  Gesundheitsschäden durch Strahlen.

6.2.3    Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der versicherten 

Person. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch 

strahlendiagnostische und -therapeutische, durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfall-

ereignis veranlasst waren.

6.2.4    Infektionen (Eindringen von Mikroorganismen in den menschlichen Körper), zum Beispiel 

Malaria, Hirnhautentzündung (FSME) und Borreliose.

6.2.4.1 Infektionen sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

  _durch Insektenstiche oder -bisse oder

  _  durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verursacht wurden, 

durch die Krankheitserreger sofort oder auch später in den Körper gelangten.

6.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für

  _ Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für

  _  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die nicht nach 

Ziffer 6.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten sowie

  _  allergische Körperreaktionen, die durch Insektenstiche oder -bisse, sonstige geringfügige 

Haut- oder Schleimhautverletzungen in den menschlichen Körper eingetragene Giftstoffe 

(Toxine) verursacht werden.

6.2.5  Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

6.2.6    Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch  

ein Unfallereignis verursacht wurden.
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4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 19   Verkehrs-Rechtsschutz 

1.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer 

oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder 

auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als Leasingnehmer/Mieter 

jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-

fahrzeuges zu Lande sowie Anhänger, jedoch nicht für Lastkraftwagen, sonstige Nutzfahrzeuge 

und Omnibusse. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als 

berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen der versicherten Motorfahrzeuge.

2.  Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt 

werden. Als gleichartig gelten Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, Wohnmobile, Anhänger 

einschließlich Wohnwagen und mit einem Versicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeuge 

zu Lande.  

Rechtsschutz besteht auch für folgende Fahrzeuge zu Wasser: 

 _  Motorboote bis 25 PS, deren Eigentümer Sie sind und die ihren Standort im Inland haben, 

 _  Segelboote bis 15 qm Segelfläche, deren Eigentümer Sie sind und die ihren Standort im Inland 

haben,

 _  fremde Wassersportfahrzeuge mit Motor (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis 80 PS, soweit 

dieser Gebrauch gelegentlich und jeweils nur vorübergehend bis höchstens 6 Wochen erfolgt. 

  Rechtsschutz besteht auch für folgende Drohnen, die ausschließlich zu Zwecken des Sports oder 

der Freizeitgestaltung mit Elektromotor betrieben werden:  

_  Startmasse bis 500g 

 _ Unterliegen keiner behördlichen Genehmigungspflicht

  Kein Rechtsschutz besteht für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Drohne in Betriebsverbotszonen gemäß § 21 b der Luftverkehrs-Ordnung.                                                                                       

3.  Sofern vereinbart, besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, dessen Ehegatten 

oder, wenn der Versicherungsnehmer unverheiratet ist, den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

wohnenden eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner gleich welchen Geschlechts. 

 a)  Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebenden, volljährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür 

ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Dies gilt auch für Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder.  

Mitversichert sind die leiblichen Eltern des Versicherungsnehmers und des mitversicherten 

Lebenspartners, wenn diese das 50. Lebensjahr vollendet haben, im Haushalt des Ver-

sicherungsnehmers und des mitversicherten Lebenspartners leben sowie dort gemeldet sind, 

Renten- oder Pensionsbezüge erhalten und keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen. 

Mitversichert sind die minderjährigen Enkelkinder des Versicherungsnehmers und des mitver-

sicherten Lebenspartners, wenn sie sich zum Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalls in 

der Obhut des Versicherungsnehmers oder des Ehe- bzw. Lebenspartners befinden. Es besteht 

kein Rechtsschutz, wenn die Enkel zu diesem Zeitpunkt eine auf Dauer angelegte berufliche 

Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Zu den Enkelkindern 

zählen auch Stief-, Adoptiv-, und Pflegeenkelkinder. 

 b)  Mitversichert sind auch geistig oder körperlich behinderte Geschwister von Ihnen oder Ihrem 

mitversicherten Lebenspartner sowie geistig oder körperlich behinderte Angehörige gem.  

§ 19 (3) a) ARB 2022, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben und denen von der ge-

setzlichen Pflegeversicherung mindestens der Pflegegrad 2 gem. § 15 SGB XI zuerkannt wurde. 

Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in Ihren Haushalt. Sie endet mit dem Wegfall 

der geistigen oder körperlichen Behinderung oder mit dem Ausscheiden aus Ihrem Haushalt.

4.  Der Versicherungsschutz umfasst: 

_ Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2a) 

_ Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2b) 

_ Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2c) 

_ Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2d) 

_ Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2e) 

_ Straf-Rechtsschutz (§ 2f) 

_ Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2g)  

_ Opfer-Rechtsschutz (§ 2h)  

_ Sozial-Rechtsschutz (§ 2i)  

_ Serviceleistungen (§ 2j)

5.  Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auch für 

Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur 

vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Ver-

sicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 

versehen werden.

6.  Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und soweit vereinbart auch für den mitver-

sicherten Personenkreis auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in der Eigenschaft als

  a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm/ihnen gehört noch auf ihn/sie zugelassen oder auf 

seinen/ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist,

 b) Fahrgast,

 c) Fußgänger und

  d) Radfahrer (auch Bikesharingmodelle), 

Ferner besteht Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer und soweit vereinbart auch für 

den mitversicherten Personenkreis beim Benutzen von Fahrtreppen, Fahrsteigen und Aufzügen, 

beim Laufen und Reiten, beim Rudern und Surfen, beim Rollschuh- und Skateboardfahren oder 

beim Benutzen ähnlicher Fortbewegungsmittel.

7.  Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum 

Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Ver-

sicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz 

nur für diejenigen Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine 

Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 

Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre  

Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer 

nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 

Leistung ursächlich war.

II 

1. Welches Recht wird angewendet? 

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundes-

republik Deutschland Anwendung. Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher 

Sprache statt. 

2. Wer ist für Beschwerden zuständig?

a)  Bei der ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG ist für Beschwerden das 

„Referat Qualitätssicherung“ zuständig.

b)  Die für die ADVOCARD zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, an die sich der Versicherungsnehmer bei 

Beschwerden auch wenden kann.

c)  Unser Unternehmen ist Mitglied im  

Versicherungsombudsmann e.V.,  

Postfach 080632, 10006 Berlin.  

Bei dieser Einrichtung können Sie ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren beantragen. 

Versicherer:  ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg

VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (ARB ADVOCARD) 
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6.2.7  Bauch- oder Unterleibsbrüche.

  Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag  

  fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

7    Wann sind die Leistungen fällig und an wen erfolgt die Zahlung  

einer Todesfallleistung? 

7.1   Der ACE ist bevollmächtigt, Schadenmeldungen entgegenzunehmen, Schadenfälle zu prüfen und 

fällige Leistungen an den Versicherungsnehmer bzw. dessen Hinterbliebene auszuzahlen.

7.2   Der ACE ist verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in welchem Um-

fang ein Anspruch anerkannt wird. Die Fristen beginnen mit dem Eingang eines Nachweises über 

den Unfallhergang und die Unfallfolgen. Die Gebühren für die bedingungsgemäß vorzulegenden 

kurzen ärztlichen Bescheinigungen werden im Rahmen der jeweils geltenden Gebührenordnung 

für Ärzte übernommen. Sonstige Kosten werden nicht übernommen.

7.3   Wird der Anspruch anerkannt oder hat mit dem Versicherungsnehmer eine Einigung über Grund 

und Höhe stattgefunden, so wird die Leistung innerhalb von zwei Wochen erbracht. Steht die 

Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, werden – auf Wunsch des Versicherungs-

nehmers – angemessene Vorschüsse gezahlt.

7.4   Empfangsberechtigt für eine Todesfallleistung ist der Inhaber des Versicherungsscheines. Die 

Prüfung der Empfangsberechtigung bleibt jedoch dem ACE als dem Bevollmächtigten des Ver-

sicherers vorbehalten.

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten

8   Welche Obliegenheiten haben Sie nach einem Unfall zu beachten?

   Ohne Mitwirkung des Versicherungsnehmers und der versicherten Person  

kann die Leistung nicht erbracht werden.

8.1   Ein Verkehrsunfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist unverzüglich anzu-

zeigen.

8.2   Hat der Verkehrsunfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch 

wenn der Unfall schon angezeigt war. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, gegebenen-

falls eine Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

 8.3    Im Falle des Todes einer versicherten Person infolge eines Verkehrsunfalles sind mit der Schaden-

anzeige die Sterbeurkunde und der Versicherungsschein einzureichen.

9   Welche Folgen hat die Nichtbeachtung der Obliegenheiten nach einem Unfall?

   Wird eine der in Ziffer 8 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einer der Schwere des Verschuldens entsprechenden Weise zu kürzen. 

Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat bei der Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-

setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 

diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 

nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz 

bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 

den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn die 

Obliegenheit arglistig verletzt wurde.

Die Versicherungsdauer 

10  Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

  Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1  Beginn des Versicherungsschutzes  

    Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im 

Sinne von 11.2.1 zahlt.

10.2  Dauer und Ende des Vertrages

   Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

10.2.1   Der Versicherungsvertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer jeweils um 

ein Jahr, wenn nicht dem Auto Club Europa e.V. (ACE) spätestens drei Monate vor dem Ablauf 

des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

10.3  Kündigung nach Versicherungsfall

     Der Vertrag kann durch Kündigung eines der Vertragspartner beendet werden, wenn der 

Versicherer eine Leistung erbracht oder gegen ihn Klage auf eine Leistung erhoben worden 

ist. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach der Leistung 

oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 

Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird 

die Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei dem Versicherer wirksam. Der Versicherungs-

nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-

tens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. Die Kündigung des 

Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang bei dem Versicherungsnehmer wirksam.

10.4    Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer 

militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Ein-

satz zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland 

oder USA beteiligt ist.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem Versicherer die Anzeige über die  

Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

10.5   Der Vertrag zwischen dem einzelnen Versicherungsnehmer und dem Versicherer erlischt 

ohne besondere Erklärung mit der Beendigung der Mitgliedschaft beim ACE unbeschadet 

der Bestimmungen unter Ziffer 10.2.

Der Versicherungsbeitrag

11    Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten?  

Was geschieht, wenn ein Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wird?

11.1  Beitrag und Versicherungsteuer

   Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsneh-

mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. Der Versicherungsbeitrag 

ist ein Jahresbeitrag.

11.2  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages.

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

   Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen  

nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.

11.2.2 Verzug

   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gerät 

er 30 Tage nach Ablauf der in Ziffer 11.2.1 genannten Frist und Zugang einer Zahlungs-

aufforderung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 

verlangen.

11.2.3 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

    Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 

zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, 

sofern der ACE durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen  

Hinweis im Versicherungsschein auf  

diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

11.2.4 Rücktritt

   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. In diesem 

Fall kann der Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Der Versicherer 

kann nicht zurücktreten, wenn der  

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

11.3  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

   Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Bei unterjährigem 

Beginn der Versicherung ermäßigt sich der erste Folgebeitrag anteilig um 1/12 für jeden vor 

dem Eintrittsmonat liegenden Kalendermonat. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 

dem in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

 ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN (AUB 2008) FÜR DIE VERKEHRS-UNFALLVERSICHERUNG DES ACE

Kleingedrucktes_ACE-Lenkrad_210x265mm_2021-09-17_7pt 2.indd   74 17.09.21   13:50



   

ACE LENKRAD 4/2021 75ACE LENKRAD 5/2021 75

11.3.2 Verzug

   Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung 

in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist 

berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

11.3.3 Qualifizierte Mahnung

   Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der ACE den Versicherungsnehmer auf 

dessen Kosten in Textform mahnen und mit einer Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen ab 

Zugang dieser Mahnung zur Zahlung auffordern. Die Rechtsfolgen, die nach den Ziffern 11.3.4 

und 11.3.5 mit dem Fristablauf verbunden sind, treten jedoch nur ein, wenn in der Mahnung die 

rückständigen Beiträge des Vertrags, die Zinsen und die Kosten im Einzelnen beziffert sind und 

auf die Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung hingewiesen wurde.

11.3.4 Kein Versicherungsschutz

   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit der Zahlung in 

Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-

sicherungsnehmer mit der qualifizierten Mahnung nach Ziffer 11.3.3 darauf hingewiesen wurde.

11.3.5 Kündigung

   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch immer mit der Zahlung in Ver-

zug, kann der ACE den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 

wenn er den Versicherungsnehmer mit der qualifizierten Mahnung nach Ziffer 11.3.3 darauf 

hingewiesen hat.

   Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist nach Ziffer 11.3.3 aus-

gesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, 

wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug ist 

und er in der qualifizierten Mahnung darauf hingewiesen wurde. Hat der Versicherer gekündigt 

und zahlt der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung den angemahn-

ten Beitrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 

Ablauf der Zahlungsfrist nach Ziffer 11.3.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 

kein Versicherungsschutz.

11.4  Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifteinzugsermächtigung 

11.4.1 Rechtzeitige Zahlung

   Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 

wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer 

einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden 

des Versicherungsnehmers  

nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 

nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des ACE erfolgt.

11.4.2 Beendigung des Lastschrifteinzugsverfahrens

   Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugs-

ermächtigung widerrufen hat oder er es aus anderen Gründen zu vertreten hat, dass der Beitrag 

nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 

Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages 

erst verpflichtet, wenn er vom ACE hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

11.5  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

   Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist, Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-

rungsschutz bestanden hat.

Weitere Bestimmungen

12   Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

12.1   Ist die Versicherung gegen Verkehrsunfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremd-

versicherung), so steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, 

sondern dem Versicherungsnehmer zu. Der Versicherungsnehmer ist neben der versicherten 

Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

12.2   Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf dessen Rechtsnachfolger 

und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3   Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder 

übertragen noch verpfändet werden.

13   Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

13.1   Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung 

richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

13.2   Wird ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet, zählt  

der Zeitraum vom Beginn der Verjährung bis zum Zugang der in Textform mitgeteilten  

Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit.

14   Welches Gericht ist zuständig?

14.1  Klagen gegen den Versicherer

   Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gericht-

liche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung.  

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

14.2  Klagen gegen den Versicherungsnehmer

   Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-

rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist eine 

juristische Person Versicherungsnehmer, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach 

deren Sitz oder deren Niederlassung. Das Gleiche gilt, wenn eine offene Handelsgesell-

schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 

Partnerschaftsgesellschaft Versicherungsnehmer ist.

14.3   Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union,  

Islands, Norwegens oder der Schweiz. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 

Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die  

gerichtliche Zuständigkeit bei Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs- 

nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung.

15   Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu beachten? 

   Was gilt, wenn der Versicherungsnehmer Anschriften- oder Namensände-

rung nicht mitteilt?

15.1   Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an den ACE gerichtet 

werden.

15.2   Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer eine Änderung seiner Anschrift nicht mitge-

teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 

ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 

Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 

gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

16  Welches Recht findet Anwendung?

  Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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6.2.7  Bauch- oder Unterleibsbrüche.

  Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag  

  fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

7    Wann sind die Leistungen fällig und an wen erfolgt die Zahlung  

einer Todesfallleistung? 

7.1   Der ACE ist bevollmächtigt, Schadenmeldungen entgegenzunehmen, Schadenfälle zu prüfen und 

fällige Leistungen an den Versicherungsnehmer bzw. dessen Hinterbliebene auszuzahlen.

7.2   Der ACE ist verpflichtet, innerhalb eines Monats in Textform zu erklären, ob und in welchem Um-

fang ein Anspruch anerkannt wird. Die Fristen beginnen mit dem Eingang eines Nachweises über 

den Unfallhergang und die Unfallfolgen. Die Gebühren für die bedingungsgemäß vorzulegenden 

kurzen ärztlichen Bescheinigungen werden im Rahmen der jeweils geltenden Gebührenordnung 

für Ärzte übernommen. Sonstige Kosten werden nicht übernommen.

7.3   Wird der Anspruch anerkannt oder hat mit dem Versicherungsnehmer eine Einigung über Grund 

und Höhe stattgefunden, so wird die Leistung innerhalb von zwei Wochen erbracht. Steht die 

Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, werden – auf Wunsch des Versicherungs-

nehmers – angemessene Vorschüsse gezahlt.

7.4   Empfangsberechtigt für eine Todesfallleistung ist der Inhaber des Versicherungsscheines. Die 

Prüfung der Empfangsberechtigung bleibt jedoch dem ACE als dem Bevollmächtigten des Ver-

sicherers vorbehalten.

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten

8   Welche Obliegenheiten haben Sie nach einem Unfall zu beachten?

   Ohne Mitwirkung des Versicherungsnehmers und der versicherten Person  

kann die Leistung nicht erbracht werden.

8.1   Ein Verkehrsunfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, ist unverzüglich anzu-

zeigen.

8.2   Hat der Verkehrsunfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch 

wenn der Unfall schon angezeigt war. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, gegebenen-

falls eine Obduktion durch einen von ihm beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

 8.3    Im Falle des Todes einer versicherten Person infolge eines Verkehrsunfalles sind mit der Schaden-

anzeige die Sterbeurkunde und der Versicherungsschein einzureichen.

9   Welche Folgen hat die Nichtbeachtung der Obliegenheiten nach einem Unfall?

   Wird eine der in Ziffer 8 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einer der Schwere des Verschuldens entsprechenden Weise zu kürzen. 

Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat bei der Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-

setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 

diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 

nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz 

bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 

den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn die 

Obliegenheit arglistig verletzt wurde.

Die Versicherungsdauer 

10  Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

  Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1  Beginn des Versicherungsschutzes  

    Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im 

Sinne von 11.2.1 zahlt.

10.2  Dauer und Ende des Vertrages

   Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

10.2.1   Der Versicherungsvertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer jeweils um 

ein Jahr, wenn nicht dem Auto Club Europa e.V. (ACE) spätestens drei Monate vor dem Ablauf 

des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

10.3  Kündigung nach Versicherungsfall

     Der Vertrag kann durch Kündigung eines der Vertragspartner beendet werden, wenn der 

Versicherer eine Leistung erbracht oder gegen ihn Klage auf eine Leistung erhoben worden 

ist. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach der Leistung 

oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 

Rechtskraft des Urteils in Textform zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird 

die Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei dem Versicherer wirksam. Der Versicherungs-

nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-

tens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. Die Kündigung des 

Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang bei dem Versicherungsnehmer wirksam.

10.4    Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie Dienst in einer 

militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Ein-

satz zwischen den Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland 

oder USA beteiligt ist.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem Versicherer die Anzeige über die  

Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

10.5   Der Vertrag zwischen dem einzelnen Versicherungsnehmer und dem Versicherer erlischt 

ohne besondere Erklärung mit der Beendigung der Mitgliedschaft beim ACE unbeschadet 

der Bestimmungen unter Ziffer 10.2.

Der Versicherungsbeitrag

11    Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten?  

Was geschieht, wenn ein Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt wird?

11.1  Beitrag und Versicherungsteuer

   Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsneh-

mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. Der Versicherungsbeitrag 

ist ein Jahresbeitrag.

11.2  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages.

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

   Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von 2 Wochen  

nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.

11.2.2 Verzug

   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, gerät 

er 30 Tage nach Ablauf der in Ziffer 11.2.1 genannten Frist und Zugang einer Zahlungs-

aufforderung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 

verlangen.

11.2.3 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

    Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern 

zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, 

sofern der ACE durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen  

Hinweis im Versicherungsschein auf  

diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

11.2.4 Rücktritt

   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. In diesem 

Fall kann der Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Der Versicherer 

kann nicht zurücktreten, wenn der  

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

11.3  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrages

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

   Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Bei unterjährigem 

Beginn der Versicherung ermäßigt sich der erste Folgebeitrag anteilig um 1/12 für jeden vor 

dem Eintrittsmonat liegenden Kalendermonat. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 

dem in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

 ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN (AUB 2008) FÜR DIE VERKEHRS-UNFALLVERSICHERUNG DES ACE
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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung und die Ihnen nach der neuen Datenschutzgrundverordnung 

(EUDSGVO) zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

Besenbinderhof 43  

20097 Hamburg

Telefon: 040 237310, Fax: 040 23731414, nachricht@advocard.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse  

oder unter: datenschutzbeauftragter@advocard.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-

mungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 

hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Ver-

sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.advocard.de abrufen.  

 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten 

Angaben für den Abschluss des Vertrags. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das 

von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versicherungs-

vertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 

Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Ver-

sicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung 

des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber 

hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 

Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise 

für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für umfassende Auskunftserteilungen.  

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche 

Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personen-

bezogener Daten erforderlich sind, holen wir zuvor Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 

DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 

Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte 

Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:  

_ zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,  

_  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen 

der Dialog Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

_  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung 

von Hinweise, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-

tungen (z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 

oder unserer Beratungspflicht). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 

werden wir Sie darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbei-

tet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Ver-

trags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an Ihren Vermittler, 

soweit der Vermittler diese Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung benötigt. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-

arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 

Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 

besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den tele-

fonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 

gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 

unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbei-

tung teilnehmen. 

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 

Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 

vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an 

einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie umseitiger Übersicht sowie in der 

jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.advocard.de entnehmen. 

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, 

z.B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-

wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 

personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.  

Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem aus dem 

Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen be-

tragen danach bis zu zehn Jahre.  

 

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-

langen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 

die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 

Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. 

 

 

 

Sie haben das Recht, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch automatisierte Prozesse. Ausschließ-

lich automatisierte Entscheidungen im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden jedoch nicht statt, 

wenn die Entscheidung zu einem für Sie nachteiligen Ergebnis führen sollte.

HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN
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Sonstige Dienstleister

Folgende Dienstleister sind für die ADVOCARD Rechtsschutz versicherung AG nicht regel-

mäßig oder nur in geringem Umfang tätig:

Dienstleister Gegenstand und Zweck der Beauftragung

Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG

Lettershops, Druckereien, Post-und 

Paketdienste
Druck und Versand von Post- und Paketsendungen

Adressermittler Prüfung und Korrektur von Adressen 

Wirtschaftsauskunfteien Einholung von Auskünften

Inkasso-Unternehmen Einzug von Forderungen

Markt- und Meinungsforscher, Rating-

agenturen

Durchführung von Markt- und Meinungsforschungen 

und Kundenbefragungen

eCommerce-Partner
Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen, Er-

stellung von Marketingleistungen 

Rechtsanwälte Anwaltliche Dienstleistungen 

Akten- und Datenvernichter Entsorgung von Akten und Datenträgern

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG · Besenbinderhof 43, 20097 Hamburg  

Postfach: 20066 Hamburg, Handelsregister AG Hamburg, HR B 12 516  

Vorstand: Peter Stahl (Sprecher), Roland Stoffels   Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Robert Wehn

Integrierte Dienstleistungserstellung

Folgende Dienstleister sind für die ADVOCARD Rechtsschutz versicherung AG dauerhaft 

tätig.  

Die Verarbeitung von Daten ist Hauptgegenstand des Auftrags:

Dienstleister Gegenstand und Zweck der Beauftragung

Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG

Generali Deutschland Informatik Services 

GmbH

Bereitstellung und Betrieb der Informations- und Tele-

kommunikationstechnologie, Betrieb eines Rechenzent-

rums, Telekommunikation, Beratung

Generali Deutschland Services GmbH
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Posteingang, 

Druck, Versand, Zahlungsverkehr, Schriftgutbearbeitung 

Hehl GbR Kundenservicecenter

Funktionsübertragung nach § 28, Abs. 1 BDSG

Generali Deutschland AG

Erbringung von Leistungen, unter anderem im Bereich 

der Revision, Rechnungswesen, Recht, Compliance, 

Marketing, Datenschutz

HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN

Hinweise zum Schutz Ihrer Daten 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Dialog Versicherung AG und die Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7-11, 81737 München  

Telefon: (089) 5121- 6680, Fax: (089) 5121- 1000  

E-Mail-Adresse: service@dialog-versicherung.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – 

Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter:  

datenschutzbeauftragter@dialog-versicherung.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmun-

gen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 

hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben 

genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft ergänzen. Diese können Sie im Internet unter http://

www.dialog-versicherung.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten An-

gaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 

Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsver-

hältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um 

prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungs-

spezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 

Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei-

spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen 

oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertrag-

liche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 

Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 

holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken 

mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DSGVO i. V. m. § 27 

BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 

Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, 

uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf hat keine Rückwirkung. Er berührt nicht die Rechts-

wirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolg-

ten Datenverarbeitung. Dies gilt auch für die Rechtswirksamkeit einer bis zum Eingang des Widerrufes 

ergangenen, Sie betreffenden automatisierten Einzelfallentscheidung. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren  

(Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

_ zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

_ zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

_  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur  

Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.  

HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER DATEN
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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung und die Ihnen nach der neuen Datenschutzgrundverordnung 

(EUDSGVO) zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

Besenbinderhof 43  

20097 Hamburg

Telefon: 040 237310, Fax: 040 23731414, nachricht@advocard.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse  

oder unter: datenschutzbeauftragter@advocard.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-

mungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 

hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Ver-

sicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.advocard.de abrufen.  

 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten 

Angaben für den Abschluss des Vertrags. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das 

von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. Kommt der Versicherungs-

vertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 

Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Ver-

sicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. Der Abschluss bzw. die Durchführung 

des Versicherungsvertrags ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Darüber 

hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 

Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Die Daten nutzen wir weiterhin für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise 

für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder für umfassende Auskunftserteilungen.  

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche 

Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personen-

bezogener Daten erforderlich sind, holen wir zuvor Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 

DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 

Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte 

Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:  

_ zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,  

_  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen 

der Dialog Gruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

_  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von Datenanalysen zur Erkennung 

von Hinweise, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-

tungen (z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 

oder unserer Beratungspflicht). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 

werden wir Sie darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbei-

tet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Ver-

trags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an Ihren Vermittler, 

soweit der Vermittler diese Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung benötigt. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-

arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 

Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 

besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den tele-

fonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 

gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 

unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbei-

tung teilnehmen. 

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer 

Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 

vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an 

einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie umseitiger Übersicht sowie in der 

jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter www.advocard.de entnehmen. 

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, 

z.B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-

wahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 

(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 

personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.  

Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich, unter anderem aus dem 

Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen be-

tragen danach bis zu zehn Jahre.  

 

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-

langen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 

die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 

Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. 

 

 

 

Sie haben das Recht, sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch automatisierte Prozesse. Ausschließ-

lich automatisierte Entscheidungen im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden jedoch nicht statt, 

wenn die Entscheidung zu einem für Sie nachteiligen Ergebnis führen sollte.
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Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 

unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 

gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 

werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversiche-

rer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 

übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen 

Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 

unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres 

Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

erforderlichen Umfang.  

Nähere Informationen  können Sie von unseren Rückversicherern erhalten: 

Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 München, 

Assicurazioni Generali, Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Triest, Italien, 

General Insurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Köln, 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Königinstr. 107, 80802 München, 

Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, Königinstr. 107, 80802 München. 

Vermittler 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet 

Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Ver-

trags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 

Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 

Finanzdienstleistungs angelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-

arbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-

rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können 

Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 

Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral 

durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste im Internet unter 

http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 

Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienst-

leister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 

vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 

Internetseite unter http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa 

an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehör-

den oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erfor-

derlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 

der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist 

von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir 
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dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben 

sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 

Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Ihre Datenschutzrechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie eine Berichtigung verlangen, wenn wir unrichtige Daten zu Ihrer Person 

gespeichert haben. Ebenso haben Sie das Recht, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung 

die Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir unvollständige Daten 

gespeichert haben. Zudem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten 

verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 

Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwe-

cken der Direktwerbung zu widersprechen. 

 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 

Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe er-

geben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichts-

behörde ist:  

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  

Postfach 606  

91511 Ansbach 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei dem Verband 

der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstr. 12, 41460 Neuss, dem Bundesanzeiger Verlag GmbH, 

Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln oder der Auskunftei infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 

76532 Baden-Baden Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH, 

Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schadenprüfung sowie bei 

der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener 

Daten mit dem HIS erforderlich. Eine Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter  

www.informa-HIS.de. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, 

kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 

Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein 

angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 

(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) 

vorhanden sind. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch automatisierte Prozesse. Ausschließlich 

automatisierte Entscheidungen im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden jedoch nicht statt, wenn 

die Entscheidung zu einem für Sie nachteiligen Ergebnis führen sollte. 02
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Der Schutz Ihrer Privatsphäre sowie der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges An-

liegen. Die nachfolgende Liste gibt Ihnen einen Überblick, mit welchen Dienstleistern wir zusammen-

arbeiten. Ihre personenbezogenen Daten werden selbstverständlich nur im Einzelfall und bei Bedarf 

unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an einzelne Dienstleister übermittelt. Dienstleister, 

die nur einmalig für uns tätig werden oder bei denen die Datenverarbeitung nicht Hauptgegenstand 

des Vertrages ist, werden in Kategorien genannt. 

Dienstleister, die für uns im Einzelfall Ihre Gesundheitsdaten und weitere gesetzlich geschützte Daten 

verarbeiten, sind in der separaten Liste zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-Erklärung 

benannt. Dienstleister, die im Wege der Auftragsverarbeitung für uns tätig sind:

ÜBERSICHT DER DIENSTLEISTER DER DIALOG VERSICHERUNG AG
gemäß Art. 21 und 22 der „Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten“ (Code of Conduct Datenschutz)

Unternehmen/Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u.a.
– Konzernrevision
–  Recht und Compliance, Geldwäschebeauftragter 

und Datenschutzbeauftragter
– Kundenmanagement & -marketing
–  Vertriebstätigkeiten und -unterstützung
– Controlling
– Rechnungswesen 

Beratungsunternehmen –  Unternehmensberatung, u.a. Unterstützung und 
Beratung bei der Anforderung, strukturierten 
Erfassung, medizinischen Vorprüfung und 
Aufbereitung bzw. ggf. Nachbearbeitung von 
Arztberichten von niedergelassenen Ärzten/ 
Krankenhäusern 

Ärzte, Psychologen, Psychiater, Rückver-
sicherer und allgemeine Gutachter/Sach-
verständige, Schadenregulierer 

–  (Sachverständigen-)Gutachten bei Antragsstel-
lung, im Leistungs- und Schadenfall

– Medizinische Untersuchungen
– Schadenregulierung 

Prüfdienstleister Prüfung von Gutachten und Rechnungen 

Rehadienste, Dienstleister für Hilfs- und 
Pflegeleistungen, Krankenhäuser, Mobili-
tätsdienstleister 

Assistance-Leistungen

Rechtsanwälte Anwaltliche Leistung 

Wirtschaftsprüfer Buchprüfung

Vertriebsgesellschaften Vertriebsunterstützung

Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekämpfung in begründe-
ten Einzelfällen

Dienstleister, die für uns Datenverarbeitung ohne Auftragsverarbeitung erbringen:

Unternehmen/Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung

Generali Deutschland Informatik  
Services GmbH

Generali Shared Services S.c.a.r.l.,
Zweigniederlassung Deutschland

Diverse IT-Dienstleister

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistun-
gen, u.a. – Bereitstellung von Hard- und Software
– Betrieb eines Rechenzentrums
– Netzwerk-Betrieb
– Telekommunikation
– Beratung und Unterstützung 

Europ Assistance SA,  
Niederlassung für Deutschland 

Europ Assistance Services GmbH 

Diverse andere Dienstleister 

– Telefonischer Kundenservice
– Assistance-Leistungen
– Schaden- und Schriftgutbearbeitung
– Bereitstellung von Wetterdaten 

Generali Deutschland Services GmbH – Abwicklung Zahlungsverkehr
–  Druck und Versand, Logistik einschließlich Scannen 

der Eingangspost
–  Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern
– Unterstützung beim Kundenservice 

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u.a.
– Leistungs- und Risikoprüfung
– Leistungsbearbeitung im Schadenfall

 GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur 
Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten sowie unterstüt-
zende Tätigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Akten- und Datenvernichter Entsorgung von Akten und Datenträgern

Markt- und Meinungsforschungsunter-
nehmen

– Kundenzufriedenheitsbefragungen
– Markt- und Meinungsforschung
– Marketingaktivitäten

MyDrive Solutions Ltd Telematik-Dienstleistungen, wie Bereitstellung der 
Telematik-App

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, 
Druckereien

– Serienbrief-Erstellung
– Druck und Versand

IT- und Telekommunikationsunternehmen –  IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
– Beratung

Adressermittler Berichtigung Adressbestände

Übersetzer Übersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien Einholung von Auskünften bei Antragstellung und der 
Leistungsbearbeitung

Inkassounternehmen Forderungseinzug

Gemeinsame Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 

Konzerngesellschaften, die in gemeinsamen Datenbanken Ihre Stammdaten (z. B. Name und An-
schrift) verarbeiten und die gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nutzen:

_ AachenerMünchener Lebensversicherung AG

_ ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

_ Central Krankenversicherung AG

_ Deutsche Bausparkasse Badenia AG

_ ENVIVAS Krankenversicherung AG

_ Generali Deutschland Finanzdienstleistungs-GmbH

_ Generali Deutschland Informatik Services GmbH

_ Generali Deutschland Pensionskasse AG

_ Generali Deutschland Services GmbH

_ Generali Deutschland Versicherung AG

_ Generali Health Solutions GmbH

_ Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH

_ Generali Pensionsfonds AG

_ Generali Treuhand e.V.

_ Generali Unterstützungskasse e.V.

_ ufba e.V.
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Bei Zu-Fuß-Gehenden 

wird es kompliziert

Gendersprache

Es ist schon lustig, wie sich 

die LENKRAD-Redaktion 

bemüht, gendergerecht zu 

schreiben, um ja niemandem 

auf die Füße zu treten. Rad-

fahrende geht ja gerade noch, 

aber bei Zu-Fuß-Gehenden 

wird es schon kompliziert. 

Besonders wenn man über 

einen Zu-Fuß-Gehenden-

Überweg in die Zu-Fuß-Ge-

henden-Zone gehen möchte 

und an einer roten Zu-Fuß-

Gehenden-Ampel warten 

muss. Herzlichst Ihr Lesen-

den-Brief-Schreibender.

Jochen Rößler, Heidelberg

Schönheit ist nicht die 

letzte Bedingung

Bildunterschriften zu klein

Mir ist Ihr verändertes Layout 

deutlich aufgefallen. Andere 

Farbgebung, andere Schrift. 

Aber haben Sie mal über eine 

barrierefreie Darstellung 

nachgedacht, die niemanden 

benachteiligt? Minibildunter-

schriften auf kontrastreichem 

Hintergrund sind fast nicht 

mehr lesbar. Ich bin nicht 

beeinträchtigt und trage 

nur eine Brille. Wie geht es 

anderen? Ihre Schriftart ist 

nicht gut gewählt. Schönheit 

ist nicht die letzte Bedingung, 

aber der Rückschritt wird in 

der Funktion deutlich. 

Jörg Dahlke, Schwelm

Anm. der Redaktion: Diese 

Rückmeldung hatten wir tat-

sächlich von mehreren Le-

senden. Wir haben deswegen 

reagiert und die Bildunter-

schriften vergrößert.

Stadtauto mit 154 PS für 

den Stau?

Fahrbericht Honda e

Auch wenn man alle positi-

ven und negativen Punkte im 

Artikel so gelten lässt, bleibt 

die Frage, wofür braucht ein 

kleines Stadtauto 154 PS? 

Insbesondere auch unter dem 

Aspekt, dass in der Stadt in der 

Regel die Höchstgeschwindig-

keit bei 50 oder 30 km/h und 

der Durchschnitt meist deut-

lich unter 50 km/h liegt und 

viel Zeit im Stau verbracht wird.

Herbert Pichlkostner, Altenberg

Anm. der Redaktion: Letztend-

lich liegt die Entscheidung für 

eine stärkere Motorisierung 

beim Hersteller und der orien-

tiert sich an der Nachfrage auf 

dem Markt. Ein Fakt, der für 

einen stärkeren E-Motor spricht, 

ist, dass dieser effizienter 

rekuperieren kann. Er holt also 

mehr aus der Bewegungsenergie 

wieder raus. Und das bei relativ 

geringem Mehrgewicht. 

Standpunkt der AFD nicht 

aufgenommen

Verkehrspolitische Forderungen

Sie kündigen auf Seite 24 an, 

alle Sprecher der demokrati-

schen Parteien im Bundestag 

zu Wort kommen zu lassen. 

Das kann ich nicht erkennen. 

Ist das ein Versehen oder wird 

zukünftig in Ihren Redaktio-

nen bestimmt, wer als demo-

kratisch zu bezeichnen ist? 

Nach meiner Kenntnis sind 

alle im Bundestag vertrete-

nen Parteien demokratisch 

gewählt.  Einen Verkehrsclub, 

der auf diese Weise Politik 

machen möchte, brauche ich 

nicht.

Michael Kostian, Hildesheim

Anm. der Redaktion: Selbst-

verständlich sind alle Parteien 

sowohl in den Landesparla-

menten als auch im Deutschen 

Bundestag demokratisch 

gewählt worden. Jedoch gibt 

es darin Parteien, die unserer 

freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung gegensätzlich 

gegenüberstehen und vom 

Verfassungsschutz beobachtet 

werden. Gerade als Kind der 

deutschen Gewerkschaften 

sind wir hier besonders sensibel 

und wollen solchen politischen 

Positionen keinen Raum geben. 

Nach wie vor haben wir mit 

unseren Gründern gemeinsame 

Werte, zu denen wir stehen.

Dürfen E-Autos wirklich 

kostenlos parken?

Infografik „Kennzeichen“

Ist das wirklich so, dass Fahr-

zeuge mit E-Kennzeichen 

kostenlos parken dürfen? Auf 

bewirtschafteten Parkplätzen 

oder bei vorgeschriebener 

Parkscheibe? Und bei Park-

häusern, wie geht das mit 

dem Park Chip? Ich werde mir 

UNSERE LESER HABEN DAS WORT 

Schreiben oder mailen

Sie uns. Ob Fragen, Lob

oder Tadel, wir freuen

uns auf Ihre Meinung.

ACE LENKRAD

70369 Stuttgart

leserbriefe@ace.de

Bitte immer mit Namen und 

Anschrift. Einsender erklären sich

mit Kürzungen einverstanden.
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nächstes Jahr ein E-Auto an-

schaffen.

Raimund Grüner, Owingen-Billafingen

Anm. der Redaktion: Der Platz 

für die Texte in der Infografik 

ist knapp bemessen – daher 

finden Sie ausführlichere Infos 

unter ace.de/kennzeichen. Hier 

finden Sie auch den Hinweis, 

dass die Privilegien für Autos 

mit E-Kennzeichen individuell 

von den Städten und Gemein-

den geregelt werden.

Noch mehr Perlen in der 

Oberlausitz

Reisebericht „Oberlausitzer Perlen“

Es sind nicht nur diese drei 

Städte, die den Reiz dieser Ge-

gend ausmachen. Lassen Sie 

mich weitere dazufügen: das 

wunderschön gelegene Zister-

zienserinnen-Kloster Marien-

thal in Ostritz. Im benachbar-

ten Kottmarsdorf kann eine 

historische Bockwindmühle 

besichtigt werden. Das Reiter-

haus in Neusalza-Spremberg 

als eines der ältesten Häuser 

der Oberlausitz ist zu besich-

tigen.

Diethard Brahner, Bannewitz

(p) private Kleinanzeige
(g) gewerbliche Kleinanzeige

Jahreswagenzentrale www.autoWOBil.de 
VW+Audi Wolfsburg Tel (05361) 29000–0 (g)
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600.000 ACE-MITGLIEDER – AB 19,- €. 
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Kostenlosen Katalog anfordern: 
Telefon: 0228 91 90 00
www.hptouristik.de/ace

WOHNMOBILE
+ 

WOHNWAGEN
03944 - 36160

Wir kaufen 

www.wm-aw.de Fa.

VERSCHIEDENES

ANKAUF

Wir retten die schönsten Erinnerungen!!! 
IHRE ALTEN FILME auf DVD P.F.Medien – Tel. 
06222 66 44 22, 69168 Wiesloch, Eichelweg 
6 (im REWE) Sonderrabatt für ACE-Kunden (p)

Braunschweig,Salzgitter,Goslar,Wolfsburg: 
https://autoschilder1a.jimdofree.com (g)

Wohnmobil oder Auto Liebhaber? In YouTube 
auf dem Kanal German Television finden Sie  
ausführliche Dokus über die neuesten Modelle (g)

2 Zi-Osts-Few.017657836265 ab 50€ (p)

Fränk. Schweiz, Urlaub zw. Burgen, Mühlen 
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Therme Obernsees
09206-99 23 75

www.fremdenverkehr-obernsees.de

Wandern-Radeln-Wellness
Fränkische Schweiz – 

Rund um die 
Therme Obernsees

09206-99 23 75
www.fremdenverkehr-obernsees.de

Wandern-Radeln-Wellness

https://www.wm-aw.de/
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Ein Kurzurlaub im Welt-

raum, das war bisher nur 

ein Vergnügen für Superrei-

che. Mehrere Millionen Dollar 

kostet zum Beispiel eine Pau-

schal-All-Reise zur ISS-Voll-

pension, Gemeinschaftsbad 

und Transfer mit Rakete in-

klusive. Das soll sich bald än-

dern. Bereits jetzt können sich 

auch Frühbuchende ohne mil-

lionenschweres Konto Tickets 

für einen Tagesausflug in die 

Erdumlaufbahn zum Super-

Sparpreis von 125.000 Dollar 

kaufen. Möglich werden soll 

das mit dem „Spaceship Nep-

tune“ des amerikanischen 

Start-ups „Space Perspective“. 

Damit reist es sich nicht nur 

günstiger, sondern auch öko-

logischer in den Orbit. Nicht 

mit einer eRocket, sondern einem großen Ballon gefüllt mit Wasserstoff. Der steigt, so das Unter-

nehmen, sanft auf eine Höhe von 30 Kilometern und damit streng genommen nicht ganz in den 

Weltraum. Um auf diese Höhe zu gelangen, hat der Ballon am Ende die Größe eines Fußballstadions. 

Darunter hängt an einem riesigen Stahlseil eine Kapsel, in der acht Passagiere Platz finden. Sechs 

Stunden dauert die Fahrt. Zu sehen ist durch die großen Panoramafenster neben der Erde ein ga-

laktischer Sonnenaufgang. Influencer können aufatmen: Es gibt WLAN an Bord. Erste unbemannte 

Testflüge fanden dieses Jahr statt. Der erste kommerzielle Flug für 2024 ist bereits ausgebucht.
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Mit dem Wasserstoff-Ballon ins All
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Massagesessel 
»Komfort Deluxe« 
schwarz Best.-Nr. UP 21600

€ 999,00*

Erleben Sie intensive Massageprogramme zum 
Entspannen & Genießen! Gehen Sie Schmerzen 
und Verspannungen an den Kragen! Mit dem 
Massagesessel »Komfort Deluxe« kein Problem. 
Die verschiedenen Massagezonen erlauben Ih-
nen die punktgenaue Anwahl des zu massieren-
den Areals. Eine Wohltat für den ganzen Körper.

Jetzt bestellen und bequem ins  
Wohnzimmer liefern lassen.

0800 - 4 36 00 05
komfortdeluxe.de

I N D I V I D U E L L E 
E N T S P A N N U N G 
G E N I E S S E N 

Pfl egeleichte Kunstleder Bezüge
schwarz Best.-Nr. UP 21600
braun Best.-Nr. UP 22177
creme Best.-Nr. UP 21602

Robuste Stoff  Bezüge
schwarz Best.-Nr. UP 23820
braun Best.-Nr. UP 23821
grau Best.-Nr. UP 23342

*Preise inkl. MwSt. zzgl. insgesamt nur 69,95 € Spediti onskosten. Zahlung binnen 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung und Ware ohne Abzug. Die Einzelheiten zum Widerruf 

und Datenschutz fi nden Sie in unseren AGB unter www.akti vshop.de oder auf Wunsch auch gern telefonisch. akti vshop GmbH, Oldenburger Str. 17, 48429 Rheine

Fuß- und 
Wadenmassage

Luft druck- und 
Vibrati onsmassage

Shiatsu
Massagerollen

Zuschaltbare
Wärmefunkti on

Intelligenter 
Körperscan
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Zusammen mit 8 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 14,90. 
Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1092847
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und 
Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition

SIE SPAREN

54%

GOLDMEDAILLE
GILBERT & GAILLARD

2021

Goldgewinner: 
Tempranillo aus 
Spanien!

8 Flaschen + 2 Weingläser statt € 86,50 nur €  3990

2019 CONDESA PATRICIA TEMPRANILLO PAKET
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA, 8 FLASCHEN UND 2ER-SET WEINGLÄSER DER SERIE »PURE«

Tempranillo ist Spaniens Rebsorte Nummer 1. Fruchtig, mit viel Kraft und Ausdruck 
sind die Weine, die längst Rotwein-Liebhaber weltweit zu Fans gemacht haben. 
Rubinrot schimmert dieser hier im Glas, duftet fein nach Kirschen, reifen Erdbeeren 
und exotischen Gewürzen sowie Eukalyptus. Rund und weich sind die Tannine, der 
Wein ist eher auf der trockenen Seite und klingt lange nach.

EINZELPREIS PRO FLASCHE € 8,95 (1L € 11,93)

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/ace
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